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[4:] 

ĂIch ¿berreiche dem Herrn Reichsjustizminister dieses Buch mit der formel-

len und ºffentlichen Aufforderung, den einzelnen Fªllen nachzugehen und uns 

¿ber das Ergebnis seiner Untersuchungen Auskunft zu geben.ñ 

Reichsjustizminister Radbruch als Abgeordneter im Reichstag. 5. Juli 1921 
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[5:] 

Die folgenden Zeilen berichten ¿ber die politischen Morde, die seit dem 9. November 1918 in 

Deutschland vorgekommen sind. Dabei sind gleichmªÇig die von Links und die von Rechts began-

genen Morde dargestellt. Ein Fall wurde aufgenommen, falls es sich dabei um eine vorbedachte, ge-

setzwidrige, durch innerpolitische Motive verursachte Tºtung eines namentlich bekannten Deutschen 

durch einen anderen Deutschen handelte, wobei der Vorgang sich nicht als Massenhandlung sondern 

als individuelle Tat qualifizierte. Ich habe nur solche Fªlle aufgenommen, wo die erschieÇende Partei 

nicht behauptet hat, daÇ sie von der Menge angegriffen wurde, und wo es sich nicht um eine 

Lynchung durch eine namenlose Menge oder andersgeartete Massenhandlungen, sondern um ganz 

bestimmte Tªter handelte. 

In der Auswahl der Fªlle bin ich bei den Morden von Rechts viel vorsichtiger verfahren als bei denen 

von Links. Ich habe daher mehrere Fªlle von Links mi taufgenommen, die mehr den Charakter von 

Tumulten als von politischen Morden hatten. 

Auf die Exaktheit der Angaben habe ich in jedem einzelnen Falle die grºÇtmºgliche Sorgfalt verwen-

det und versucht, ¿berall aktenmªÇige Genauigkeit zu erreichen. Ich habe mich gest¿tzt auf Gerichts-

akten, Urteile, Entscheidungen ¿ber Einstellung des Verfahrens, Zeugenaussagen, Mitteilungen von 

Rechtsanwªlten, von Hinterbliebenen, endlich Zeitungsnotizen. Die ProzeÇberichte habe ich haupt-

sªchlich in den rechtsstehenden Zeitungen studiert. In allen Fªllen, wo das Material nicht genau war, 

wurde an die Angehºrigen und Berichterstatter geschrieben. Blieben die Nachrichten unvollstªndig, 

so blieben die betreffenden Fªlle weg. Ich kann somit jede hier vorgebrachte Behauptung einwandfrei 

belegen. Prinzipiell wurden nur solche Fªlle aufgenommen, in denen der Name des Opfers mir be-

kannt wurde. Wo sich im Text auch anonyme Fªlle finden, dienen sie nur zur Veranschaulichung der 

betreffenden Vorgªnge. Nur an zwei Stellen bin ich von diesem Prinzip abgewichen. (Seite 18 und 

32.) 

Der jeweilige Stand des Verfahrens war am schwierigsten zu ermitteln. Es ist daher mºglich, daÇ in 

Fªllen, wo mir kein Verfahren bekannt wurde, ein solches tatsªchlich schwebt oder das Verfahren 

bereits eingestellt wurde. Dagegen glaube ich, daÇ die Zahl der von mir angef¿hrten Bestrafungen 

vollstªndig ist. 

[6:] Das Buch kann keinen Anspruch darauf erheben, alle politischen Morde darzustellen, die in den 

letzten Jahren in Deutschland vorgekommen sind. Ich bitte daher alle Leser, welche weitere Fªlle 

wissen, hier¿ber an den Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin-Fichtenau, zu schreiben. 

Das vorliegende Buch ist eine Fortsetzung und Erweiterung meiner Brosch¿re ĂZwei Jahre Mord.ñ 

Ich hatte darin unter anderm die Behauptung aufgestellt, daÇ die deutsche Justiz ¿ber 300 politische 

Morde unbestraft lªÇt und hatte erwartet, daÇ dies nur zwei Wirkungen haben kºnne. Entweder die 

Justiz glaubt, daÇ ich die Wahrheit sage, dann werden die Mºrder bestraft. Oder sie glaubt, daÇ ich 

l¿ge, dann werde ich als Verleumder bestraft. Tatsªchlich ist etwas Drittes, vºllig unvorhergesehenes 

eingetreten: 

Obwohl die Brosch¿re keineswegs unbeachtet blieb, ist von behºrdlicher Seite kein einziger Versuch 

gemacht worden, die Richtigkeit meiner Behauptungen zu bestreiten. Im Gegenteil, die hºchste zu-

stªndige Stelle, der Reichsjustizminister, hat meine Behauptungen mehrmals ausdr¿cklich bestªtigt. 

Trotzdem ist nicht ein einziger Mºrder bestraft worden. 

Berlin, 16. Oktober 1922. 
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[7:] 

Vier Jahre Mord 

[9:] 

Die Morde bis zum Mªrz 1919 

Die Vorwªrtsparlamentªre 

Im Januar 1919 hatten revolutionªre Arbeiter sich des Vorwªrtsgebªudes bemªchtigt. Die Regie-

rungstruppen belagerten das Haus. Die Vorwªrtsbesatzung schickte am 11. Januar fr¿hmorgens als 

Parlamentªre, durch entsprechende Abzeichen kenntlich und nat¿rlich unbewaffnet, folgende Leute: 

Redakteur Wolfgang Fernbach, Walter Heise, Werner Mºller, Karl Grubusch, Erich Kluge, Arthur 

Schotter, Wackermann. 

Fernbach gehºrte nicht zur Besatzung. Er war erst am Nachmittag des 10. in das Gebªude gegangen, 

um jemand zu besuchen, und konnte wegen der Absperrung nicht mehr heraus. Die sieben Parlamen-

tªre wurden in die Dragonerkaserne in der Belle-Alliance-StraÇe 6 abgef¿hrt und morgens 10 Uhr 

erschossen. Nach der Meldung des Oberlts. v. Carnap an den Vater des erschossenen Fernbach wur-

den sie von eingedrungenen Soldaten gelyncht, obwohl sie waffenlos waren, ohne daÇ v. Carnap und 

der gleichfalls anwesende Major Franz v. Stephani irgend etwas dagegen machen konnten. Major 

von Stephani dagegen schrieb an Frau Fernbach: 

ĂFernbach hat sich mit unter den Spartakus-Anhªngern befunden, die mit der Waffe in der Hand aus 

dem Vorwªrts herausgeholt wurden und bei denen Dumdumgeschosse vorgefunden wurden. Sie hat-

ten demgemªÇ wªhrend der Kampfhandlung ihr Leben verwirkt und der Tod hat durch ErschieÇen 

stattgefunden.ñ 

Auch diese Behauptungen entsprechen nicht den Tatsachen. Im LedebourprozeÇ hat Graf Westarp, 

der die Belagerung leitete, am 23. Mai 1919 als Zeuge vernommen, ausdr¿cklich erklªrt, daÇ die 

sieben als Parlamentªre kenntlich waren, nicht mit der Waffe in der Hand ergriffen wurden und na-

t¿rlich auch keine Dumdumgeschosse gehabt hatten. Auch Major von Stephani hat seine Behauptun-

gen selbst spªter vor dem ersten Gardedivisionsgericht zur¿ckgezogen (Erklªrung des Kriegsgerichts-

rates Hierholzer). Der wirkliche Vorgang war nach den ¿bereinstimmenden, bei den Gerichtsakten 

befindlichen Aussagen des Soldaten Wilhelm Helms, des Soldaten Georg Schickram, der der ganzen 

ErschieÇung beiwohnte, des Sanitªtsgefreiten Hans Stettin und des Soldaten Willi Kºhn, schlieÇlich 

den eigenen Aussagen v. Stephanis im UntersuchungsausschuÇ der preuÇ. Landesversammlung vom 

3. Juni 1919 (vgl. den [10:] amtlichen Bericht, Seite 48 und 49), daÇ Stephani selbst den Befehl zur 

ErschieÇung gegeben hat. Er berief sich dabei auf einen angeblichen Regierungsbefehl, der jedoch 

von der Regierung dementiert wurde (Aussage des Kriegsgerichtsrats Hierholzer vor dem Gericht der 

1. Garde-Division, Reichswehrbrigade 3, Potsdam). Sogar die Namen von zwei der exekutierenden 

Soldaten, Wachtmeister Otto Weber, Feldkolonne 40, Staffelstab 10, Hannover, und Gefreiter Erich 

Selzer, Infanterieregiment 21 in Rudolstadt sind bekannt. Den sieben Toten waren die Schuhe und 

Kopfbedeckungen gestohlen (Bekundungen von Fernbach senior). Die Leiche des Mºller wies (Be-

kundung der Frau Mºller) zwei Bajonettstiche auf. AuÇerdem war ihm die linke Gesichtshªlfte ein-

geschlagen. Auf eine Eingabe von Fernbach sen. vom 29. Januar 1919 erklªrte die Staatsanwaltschaft, 

die Angelegenheit sei erledigt. Fernbachs Vater stellte am 26. Mªrz 1919 Strafantrag gegen Stephani 

wegen Mordes. Erst am 31. Januar 1920 teilte ihm das Gericht der Garde-Kav.-Div. in Potsdam mit, 

daÇ das Verfahren gegen Stephani wegen Ueberschreitung der Dienstgewalt demnªchst stattfinden 

werde. Dies geschah aber nicht. Infolge Aufhebung der Militªrgerichtsbarkeit kamen die Akten am 

10. Oktober 1920 an die Staatsanwaltschaft Berlin. Der Staatsanwaltschaftsrat vom Landgericht II, 

Dr. Ortmann, lehnte den ErlaÇ eines Haftbefehls gegen v. Stephani ab. Stephani wurde sogar weiter 

im Dienst verwendet und war bei den Kªmpfen um M¿nchen dabei (Sitzung des Untersuchungsaus-

schusses der Landesversammlung vom 6. Mai 1919). Am 14. Juli 1921 hat das Landgericht II, gez. 

Hartmann, Siemens, Dr. Frªnkel, die Beschuldigten V. Stephani, Weber und Seltzer Ăaus dem 
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tatsªchlichen Grunde mangelnden Beweises auÇer Verfolgung gesetzt.ñ Die Privatklage Fernbachs 

gegen v. Stephani wurde am 20. Dezember 1920 abgewiesen. Im Mªrz 1922 wurde sein Anspruch 

auf Schadenersatz gegen den Kriegsminister vom Landgericht I dem Grunde nach als berechtigt an-

erkannt. Bei den Klagen von f¿nf andern Hinterbliebenen verlangt der Fiskus den Identitªtsnachweis. 

(Abschriften der Aussagen und Akten sind in meinem Besitz.) 

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

Bei einer Haussuchung am 15. Januar 1919 wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Wil-

mersdorf, ohne Haftbefehl, durch die Einwohnerwehr verhaftet und nach dem Edenhotel, dem Quar-

tier der Gardekavallerie-Sch¿tzendivision, gebracht. Nach der amtlichen Darstellung vom 16. Januar 

wurde Liebknecht auf der Flucht erschossen, Rosa Luxemburg durch eine groÇe Menge gelyncht. 

ĂDie Transportf¿hrer traf kein Verschulden.ñ Nach den Aussagen im ProzeÇ spielte sich die Ermor-

dung jedoch folgendermaÇen ab: 

Der Platz vor dem Edenhotel war vºllig leer. (Zweiter Verhandlungstag.) Karl Liebknecht wurde aus 

dem Hotel in ein Auto gef¿hrt. Der Jªger Runge schlug ihm darauf zweimal von hinten [11:] mit dem 

Kolben auf den Kopf. Liebknecht sank halb bewuÇtlos zusammen. Die Offiziere saÇen und standen 

um Liebknecht herum, ohne die Schlªge zu verhindern. Das Kommando bestand aus den Offizieren 

Horst v. Pflugk-Hartung, Stiege, Liepmann, v. Ritgen, Schulze, Heinz v. Pflugk-Hartung und dem 

Jªger Clemens Friedrich, alle nat¿rlich schwer bewaffnet. An Stelle nach Moabit fuhr das Auto am 

Neuen See entlang in der Richtung nach der Charlottenburger Chaussee. An einer Stelle, wo ein vºllig 

unbeleuchteter FuÇweg abging, erlitt das Auto angeblich eine Panne. Liebknecht, der durch die 

Schlªge auf den Kopf noch ganz benommen war, wurde gefragt, ob er noch gehen kºnne. Zwei Leute 

st¿tzten ihn rechts und links, zwei gingen vor und zwei hinter ihm. Alle mit entsicherten Pistolen und 

Handgranaten bewaffnet. Nach wenigen Schritten wurde Liebknecht, angeblich weil er einen Flucht-

versuch machte, erschossen. Den ersten SchuÇ gab Kapitªn v. Pflugk-Hartung ab. Nach der Tat war 

das Auto wieder gebrauchsfªhig. Dann wurde die Leiche als Ăunbekanntñ eingeliefert. 

Als Rosa Luxemburg durch den Haupteingang fortgef¿hrt wurde, stand derselbe Runge an der T¿r. 

Hauptmann Petri hatte Befehl gegeben, man solle daf¿r sorgen, daÇ die Luxemburg nicht lebendig 

ins Gefªngnis komme (Denkschrift des Vollzugsrates). Als Frau Luxemburg durch die T¿re kam, 

schlug Runge ihr zweimal auf den Kopf, so daÇ sie umsank. Der den Transport f¿hrende Oberleutnant 

Vogel hatte nichts dagegen getan. Man schob Frau Luxemburg in den Wagen. Als der Wagen abfuhr, 

sprang ein Mann hinten auf und schlug sie mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Unterwegs 

schoÇ Oberleutnant Vogel der Frau Luxemburg noch eine Kugel durch den Kopf. Man fuhr zwischen 

Landwehrkanal und Zoologischen Garten entlang. Am Landwehrkanal stand eine Gruppe Soldaten. 

Das Auto hielt, die Soldaten warfen die Leiche auf Befehl Vogels in den Kanal. 

Die am Mord Beteiligten lieÇen sich am Tage danach bei einem Gelage photographieren. (Vierter 

Verhandlungstag.) 

Wochenlang geschah in dieser Sache nichts. Die Regierung ¿berlieÇ die Untersuchung derselben Di-

vision, der die Mºrder angehºrten. Die Arbeiterrªte Rusch und Struve, die zur Untersuchung beige-

zogen waren, beantragten eine Reihe von Verhaftungen. Als diese Antrªge abgelehnt wurden, traten 

sie zur¿ck. (31. Januar 1919; Denkschrift der Mitglieder des Zentral- und Vollzugsrates.) 

Runge erhielt durch den Leutnant Liepmann falsche Papiere, wurde versetzt, dann fl¿chtig und war 

zunªchst unauffindbar. Mitte April wurde er verhaftet, Oberleutnant Vogel am 20. Februar. Am 8. 

Mai begann die Verhandlung vor dem Kriegsgericht. Der Oberleutnant Gr¿tzner sagte aus, daÇ von 

Offiziersseite nachdr¿cklich auf ihn eingewirkt worden sei, die Wachmannschaften des Edenhotels 

zu einer g¿nstigen Aussage zu bestimmen und ungeeignete Elemente von den Mannschaften zu ent-

fernen. (Dritter Verhandlungstag.) Pflugk-Hartung gab zu, daÇ er dem Soldaten Peschel, [12:] dem 

Lenker des Autos, in dem Liebknecht abtransportiert wurde, 500 Mk. Ăgeborgtñ habe. Die Soldaten 

Qrantke und Weber beschworen, daÇ Oberleutnant Vogel den SchuÇ auf Rosa Luxemburg abgegeben 
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habe (dritter Verhandlungstag) und die Leiche ins Wasser werfen lieÇ (vierter Verhandlungstag). 

Zwei Angeklagte und Vogel selbst bestritten das erstere. Das Urteil lautete: 

Ă1. Der Jªger Runge wird wegen Wachvergehens im Feld, versuchten Totschlags in Tateinheit mit 

gefªhrlicher Kºrperverletzung unter MiÇbrauch seiner Waffe in zwei Fªllen, in einem Fall mit er-

schwertem Wachverbrechen und Gebrauch von falschen Urkunden, zu zwei Jahren Gefªngnis, zwei 

Wochen Haft und vier Jahren Ehrverlust und Entlassung aus dem Heer bestraft. 

2. Leutnant Liepmann wird wegen AnmaÇung einer Befehlsbefugnis in Verbindung mit Beg¿nsti-

gung zu sechs Wochen verschªrften Stubenarrests verurteilt. 

3. Oberleutnant Vogel wird wegen erschwerten Wachvergehens im Feld in Tateinheit mit Beg¿nsti-

gung in Aus¿bung des Dienstes, wegen MiÇbrauch der Dienstgewalt und Beiseiteschaffung einer 

Leiche und wissentlich falscher Dienstmeldung zu zwei Jahren vier Monaten Gefªngnis und Dienst-

entlassung verurteilt. 

In der Urteilsbegr¿ndung nahm das Gericht (Vorsitzender Kriegsgerichtsrat Erhardt) bei Runge an, 

daÇ er aus eigenem Antrieb gehandelt habe. 

Bereits f¿nf Tage vor Beginn des Prozesses hatten Dr. Grabowski und Hauptmann Pabst dem Oberlt. 

Vogel durch das Polizeiprªsidium Berlin und durch die PaÇstelle des Auswªrtigen Amtes einen PaÇ 

nach Holland verschafft. Am 14. Mai, dem letzten Verhandlungstag, teilte der Abgeordnete Cohn 

dies dem Kriegsminister Reinhardt und dem Ministerialdirektor Rauscher mit. Trotzdem konnte Vo-

gel am 17. Mai mit Hilfe des Hauptmanns Jansen aus der Untersuchungshaft entf¿hrt werden und 

entkam nach Holland. (ĂDer Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburgñ. Verlag der ĂFreiheitñ). 

Runge legte am 6. Januar 1920 protokollarisch ein Gestªndnis ab, durch das die Urteilsbegr¿ndung 

vºllig hinfªllig wurde. Es heiÇt darin: 

ĂWas die Sache Liebknecht anbetrifft, hatte ich strikten Befehl von Offizieren, diesen Lumpen nie-

derzuschlagen mit dem Kolben an der Stelle, wo er herauskommt. Ich war neu und konnte die Offi-

ziere nicht erkennen, sah aber nachtrªglich, daÇ es meist meine Mitangeklagten waren. Was die Lu-

xemburg anbetrifft, kamen Offiziere zu mir und sagten: Ich gebe Ihnen den Befehl, daÇ die Luxem-

burg das Edenhotel nicht mehr lebend verlªÇt. Merken Sie sich das. Kapitªnleutnant v. Pflugk-Har-

tung schrieb sich meinen Namen auf und sagte zu mir: Sie wird Ihnen ja durch den Oberleutnant 

Vogel in die Arme gef¿hrt, so daÇ Sie nur zuschlagen d¿rfen ... (was ich auch tat). Als die andern 

zur¿ckkamen, br¿steten sie sich: ĂLiebknecht haben wir eine gebrannt. Es wurde eine [13:] Panne 

markiert und so die Flucht k¿nstlich herbeigef¿hrt.ñ Das hat mir auch Oberleutnant von Ritgen in der 

Untersuchungshaft spªter noch einmal gesagt. 

Die Untersuchung ist eine Komºdie gewesen. Ich sprach mit Kriegsgerichtsrat Jºrns wiederholt pri-

vat und er sagte mir: ĂNehmen Sie ruhig alles auf sich, 4 Monate werden es nur, und Sie kºnnen sich 

dann immer wieder an uns wenden, wenn Sie in Not sind.ñ Die Zellent¿ren standen stets offen. Sªmt-

liche Angeklagten machten den Richter, ich muÇte den Angeklagten spielen, und es wurde immer 

gesagt, wenn ich meine Aussagen nicht richtig einlernte, lªge mal eine Handgranate im Bett, wenn 

ich schlafen ginge. Mit dem Stab des Eden-Hotels stand ich ºfters in telephonischer Verbindung. Ich 

muÇte ihm vor meiner Flucht genau angeben, mit welchem Zug ich nach Flensburg fahre.ñ 

 Husar Otto Runge. 

Hieraus (ĂFreiheitñ, 9. Januar 1921) geht hervor, daÇ es sich in beiden Fªllen um einen von den Of-

fizieren wohl¿berlegten Mord handelte. Trotzdem erfolgte nichts. 

In einer neuen Aussage (ĂVorwªrtsñ 29. und 30. Mai 1922) hat Runge noch genauere Mitteilungen 

¿ber die beiden Ermordungen gemacht und angegeben, daÇ er durch Angehºrige des Freikorps RoÇ-

bach mit falschen Papieren versehen und zu einer Reihe von falschen Aussagen vor Gericht veranlaÇt 

wurde. Nach ihm hat auch Leutnant Krull der Frau Luxemburg, als sie im Auto saÇ, eine Kugel durch 

den Kopf geschossen. 
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Gegen Krull war ein Verfahren wegen Mordes eingeleitet worden. Er gestand, beteiligt gewesen zu 

sein, widerrief aber dann. Darauf wurde das Verfahren mangels Beweisen eingestellt, spªter aber 

wieder aufgenommen. (ĂVossische Zeitungñ 22. August 1922.) Wªhrend er in Untersuchungshaft 

saÇ, erschien der Oberleutnant Siegfried Bracht in der Redaktion der ĂRoten Fahneñ und bot die Uhr 

und Papiere von Rosa Luxemburg Ăgegen eine angemessene Entschªdigungñ an. Er behauptete. 

Deutschnationale hªtten ihm 12.000 M. daf¿r geboten. Am 30. Mai 1922 hatte sich Krull wegen 

Diebstahls und Bracht wegen Hehlerei vor der dritten Kammer des Landgerichts II (Vorsitzender 

Landgerichtsdirektor Dust, Staatsanwalt Dr. Ortmann) zu verantworten. Krull behauptete, die Uhr sei 

herrenloses Gut gewesen und im Edenhotel von Hand zu Hand gegangen. 

Krull hielt eine Rede: ĂNichts liegt gegen uns vor, was man uns zum Vorwurf machen kºnnte. Jeder 

Deutsche atmete auf, als diese beiden Lumpen ins Jenseits befºrdert wurden. Der Dank des Vaterlan-

des geb¿hrt uns daf¿r. Gegen Leute wie Rosa Luxemburg und Liebknecht muÇ Richter Lynch auf-

treten.ñ Krull wurde wegen Diebstahl in zwei Fªllen zu drei Monaten Gefªngnis verurteilt. Bracht 

wegen versuchten Betrugs zu 500 M. Geldstrafe. (Berliner Tageblatt, 2. Juni 1922.) Gegen das Urteil 

haben Staatsanwalt und Angeklagte Revision eingelegt. 

[14:] 

Die im Tegeler Forst Erschossenen 

Am 17. Januar 1919 meldete der ĂAbendñ, daÇ vier Spartakisten, namens v. Lojewski, Hermann 

Merks, Richard Jordan und Milkert, die wªhrend der Spandauer Spartakusumtriebe verhaftet worden 

waren, auf dem Transport nach Tegel im Tegeler Forst einen Fluchtversuch machten. Das Begleit-

kommando schoÇ auf die Fl¿chtigen und tºtete sie sªmtlich. Der gleichzeitig verhaftete Georg Merks, 

der beim selben Transport war. teilte jedoch der ĂFreiheitñ (20. Januar 1919) mit: ĂDie 8 Verhafteten 

wurden in zwei offene Lastautos verladen. In jedem waren ca. 10 schwer bewaffnete Soldaten. Das 

Auto, in dem ich war, fuhr zuerst ab, in einem Abstand von 15 bis 20 Metern folgte das andere. 

Wªhrend beide Autos fuhren, wurde vom hinteren Auto plºtzlich geschossen. Die Wachmannschaf-

ten erzªhlten dann, die Gefangenen seien geflohen. Bei einem wirklichen Fluchtversuch hªtte das 

Auto nat¿rlich gehalten. Im Bericht der ĂMorgenpostñ (18. Januar 1919) heiÇt es auch, daÇ Ădie Ge-

fangenen versuchten, ¿ber das Gelªnder zu kletternñ, so daÇ die ErschieÇung im Wagen stattgefunden 

hat. Auf dem Auto standen Leutnant Pieper, Vizefeldwebel Plate, Grenadier Dahlke, 2 Grenadiere 

vom Regiment 5, 2 Trainsoldaten, ein Herr Sasse und ein ehemaliger Pionier Neese. Sasse gab den 

Befehl zum SchieÇen, der von den beiden Trainsoldaten ausgef¿hrt wurde. Trotz dieser prªzisen An-

gaben, die die ĂFreiheitñ am 1. Mªrz 1920 brachte und der Staatsanwaltschaft ¿bergab, wurde kein 

Verfahren eingeleitet. 

Ein Mord von links 

Am 13. Januar 1919 wurde in Hervest die Sicherheitswehr entwaffnet, das Waffenlager und das Kom-

missariat erst¿rmt. Die Gewalt lag bis zum Einr¿cken des Korps Lichtschlag am 15. Februar 1919 in 

Hªnden der Arbeiterschaft. 

Der F¿hrer der b¿rgerlichen Parteien von Hervest, der Bureauvorsteher Kohlmann, zog sich wªhrend 

dieser Zeit die Feindschaft der Arbeiterschaft zu. Angeblich hat er auch die Regierungstruppen her-

beigerufen. Am 10. Februar 1919 lauerten ihm die Bergleute Eduard Albrecht (Kommunist) und Karl 

Arnold (Mehrheitssozialist) auf und erschossen ihn. 

Beide wurden wegen Mordes zum Tode verurteilt, dann zu lebenslªnglichem Zuchthaus begnadigt. 

(Aktenzeichen: 16 I. 283/19, Landgericht Essen.) 

Morde im Rheinland 1919 

Der Bergmann Aloys Fulneczek in Bottrop, Fulenbrockstr. 24, war am 19. Februar 1919 als Dele-

gierter der K.P.D. mit Delegierten der anderen Parteien zum Kommandanten der einr¿ckenden Trup-

pen des Hauptmann Lichtschlag zwecks Verhandlungen gegangen. Auf dem R¿ckwege wurde er von 

den Truppen festgehalten, miÇhandelt, ins Gerichtsgefªngnis in Bottrop eingeliefert und dort in der 
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Zelle [15:] von dem Regierungssoldaten Heuer in Gegenwart eines zweiten Soldaten von hinten er-

schossen. Heuer wurde wegen Totschlags vor dem Militªrgericht angeklagt, aber auf die Aussage 

seines Begleiters hin freigesprochen, weil er angeblich in Notwehr gehandelt. 

Der Militªrfiskus ist in I. Instanz zum Schadenersatz verurteilt. 

Moritz Steinicke aus Gelsenkirchen, Reichstr. 15, wurde in der Nacht vom 20. zum 21. Februar 1919 

von zwei Schutzleuten, zwei Soldaten und einem Zivilisten ohne Haftbefehl verhaftet und von dem 

F¿hrer der Abteilung, Blumberg und einem Polizisten vor dem Hause Wilhelmstr. Nr. 51 Ăauf der 

Fluchtñ erschossen. Steinicke war Mitglied der U.S.P.D., es lag nichts gegen ihn vor. Das Verfahren 

wurde eingestellt, weil Blumberg Ăzur Verhinderung des Fluchtversuches von seiner Waffe Gebrauch 

gemacht und also gemªÇ der ihm erteilten allgemeinen Instruktion gehandelt habeñ. (Aktenzeichen 7 

a. J. 585/19 der Staatsanwaltschaft Essen.) 

Die Lichtenberger ĂGreuelñ und die Mªrzmorde 

Im Mªrz 1919 kam es zu Kªmpfen zwischen den in der Revolution aufgestellten republikanischen 

Verbªnden, die aufgelºst werden sollten, und den unter dem Befehl von Reinhardt stehenden Regie-

rungstruppen und Freikorps. Den republikanischen Truppen schlºssen sich einige Arbeiter an. 

In einem offiziellen Bericht vom 9. Mªrz 1919 teilte die Gardekavallerie-Sch¿tzendivision der Ber-

liner Presse mit (vergl. z. B. ĂDeutsche Tagesztg.ñ vom 10. Mªrz): ĂDie Spartakisten f¿hren zurzeit 

ihre Absicht, sich in Lichtenberg zu verschªrftem Widerstand zu r¿sten, aus. Das Polizeiprªsidium 

wurde von ihnen gest¿rmt und sªmtliche Bewohner, mit Ausnahme des Sohnes des Polizeiprªsiden-

ten, auf viehische Weise niedergemacht.ñ 

Aehnlich teilte Regierungsrat Doye vom Ministerium des Inneren dem ĂBerliner Tageblattñ am 10. 

Mªrz 1919 die ErschieÇung von 57 Polizisten mit. 

Nach der ĂB. Z. am Mittagñ vom 9. Mªrz wurden 60 Kriminalbeamte und viele andere Gefangene 

erschossen, und zwar wurden ĂGefangene, die sich zur Wehr setzen wollten, teilweise von vier bis 

f¿nf Spartakisten gehalten, wªhrend der sechste ihnen mit der Pistole zwischen die Augen schoÇ.ñ 

Dabei st¿tzte sich die ĂB. Z.ñ auf eine von Ăeiner militªrischen Befehlsstelle ¿bermittelte eidliche 

Aussage von f¿nf Soldaten.ñ 

Diese Nachricht ging durch die ganze deutsche Presse und beeinfluÇte die ºffentliche Meinung in 

schªrfster Weise gegen die Spartakisten. Tagelang wimmelte es von blutr¿nstigen Schilderungen. So 

meldete die ĂVossische Zeitungñ und nat¿rlich ebenso die rechtsstehende Presse am 10. Mªrz sogar 

150 Ermordete. 

Alle diese Meldungen waren erlogen. Erst am 13. Mªrz meldete die ĂB. Z.ñ, daÇ die Beamten in 

Wirklichkeit entlassen worden waren. .Am gleichen Tage erklªrten die ĂVossischeñ und der ĂVor-

wªrtsñ [16:] auf Grund der Aussagen des B¿rgermeisters Ziethen, ĂdaÇ sich alle Nachrichten ¿ber die 

MassenerschieÇungen von Schutzleuten und Kriminalbeamten bei der Eroberung des Lichtenberger 

Polizeiprªsidiums als unwahr erwiesen haben.ñ Endlich nach der ĂB. Z.ñ vom 14. Mªrz und dem 

Nachruf auf die Gefallenen stellte sich heraus, daÇ nur zwei Beamte tot waren. Davon war einer im 

Kampf gefallen und ¿ber die Todesart des andern konnte nichts festgestellt werden. 

Auf Grund des Lichtenberger Beamtenmordes (ĂDeutsche Tageszeitungñ, ĂBerl. Tageblattñ vom 10. 

Mªrz 1919) verhªngte Noske als Oberkommandierender in den Marken ¿ber Berlin das Standrecht 

und erlieÇ folgende Anordnung (W. T. B., 9. Mªrz): 

ĂDie Grausamkeit und Bestialitªt der gegen uns kªmpfenden Spartakisten zwingen mich zu folgen-

dem Befehl: Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kªmpfend ange-

troffen wird, ist sofort zu erschieÇen.ñ 

Daneben erlieÇ die Gardekavallerie-Sch¿tzendivision selbstªndig einen Befehl, wonach auch Leute 

zu erschieÇen wªren, in deren Wohnungen Waffen gefunden w¿rden. Ein Nachweis der Teilnahme 

am Kampfe sei nicht nºtig. Der Befehl lautete: 
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ĂGarde-Kav.-Division. Abt. La. Nr. 20 950. 

Befehl f¿r den 10.3. nachm. und den 11.3. 

Div.-St.-Qu., den 10. 3. 1919. 

Leitsatz: Wer sich mit Waffen widersetzt oder pl¿ndert, gehºrt sofort an die Mauer. DaÇ dies ge-

schieht, daf¿r ist jeder F¿hrer mitverantwortlich. 

Ferner sind aus Hªusern, aus welchen auf die Truppen geschossen wurde, sªmtliche Bewohner, ganz 

gleich, ob sie ihre Schuldlosigkeit beteuern oder nicht, auf die StraÇe zu stellen, in ihrer Abwesenheit 

die Hªuser nach Waffen zu durchsuchen; verdªchtige Persºnlichkeiten, bei denen tatsªchlich Waffen 

gefunden werden, zu erschieÇen. 

Ziffer 2e: Jeder Hausbewohner oder Passant, der in unrechtmªÇigem Besitz von Waffen gefunden 

wird, ist festzunehmen und mit kurzem Bericht in dem nªchsten Gefªngnis abzuliefern. Wer sich mit 

der Waffe in der Hand zur Wehr setzt, ist sofort niederzuschieÇen.ñ 

Die ĂPolitisch-Parlamentarischen Nachrichtenñ erklªrten zwar am 18. Mªrz 1919, ĂdaÇ ihnen von 

zustªndiger Seite versichert worden sei, ein derartiger ErlaÇ sei nicht ergangenñ. Tatsªchlich hat sich 

aber Marloh in seiner ersten Aussage vom 4. Dezember 1919 ausdr¿cklich auf diesen Befehl gest¿tzt 

und hat ihn wºrtlich verlesen. 

Die beiden Erlasse gehen weit ¿ber das PreuÇische Belagerungsgesetz vom 4. Juni 1851 hinaus. Denn 

darnach entscheidet ¿ber einen Angeklagten ein aus zwei Zivilrichtern und zwei dem Hauptmanns-

rang angehºrigen Offizieren bestehendes Kriegsgericht. Bei Todesurteilen ist die Bestªtigung des 

Oberbefehlshabers nºtig, [17:] auÇerdem liegt eine Frist von 24 Stunden zwischen Urteil und Voll-

streckung. Hier aber liegt die Entscheidung ¿ber Leben und Tod vollkommen im willk¿rlichen Er-

messen einzelner Personen. 

Am 7. Mªrz, 11ı Uhr, wurde der Angehºrige der republikanischen Soldatenwehr des Depots 7, Fa-

sanenstr., Adolf Riga (42 Jahre, Kurf¿rstenstr. 114), von einem Angehºrigen des Freikorps L¿ttwitz 

auf Befehl eines Offiziers entwaffnet, als er von der Wache kam, obwohl er seinen Ausweis vorwies. 

Dann setzte Riga seinen Weg waffenlos fort. An der Absperrung vor dem Edenhotel wollte ihn ein 

Posten nicht durchlassen. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Der bei dem Posten stehende Offizier 

gab dem Soldaten einen Befehl, worauf dieser unter dem Ruf ,StraÇe freió ihn von hinten erschoÇ. 

(Die Aussagen der Zeugen R. E. Kaufmann und E. K. Rosenberg sind in meinem Besitz. Beide Zeu-

gen wurden, weil sie den Sachverhalt protokollarisch festlegen lieÇen, zwei Tage spªter verhaftet und 

drei Wochen eingesperrt.) Weder gegen den Offizier noch gegen den Soldaten wurde ein Verfahren 

eingeleitet. Die Witwe bekam nach einem ProzeÇ gegen den Fiskus eine Rente zugebilligt. 

Lynchungen im Lehrter Gefªngnis 

Die Vorgªnge im Lehrter Gefªngnis schildert ein Augenzeuge, der wegen Herausgabe einer satiri-

schen Zeitschrift verhaftet war. folgendermaÇen (Wieland Herzfelde: ĂSchutzhaftñ): ĂMan f¿hrte uns 

(am 8. Mªrz, abends) an den Eingang des Gefªngnisses. Es hieÇ: ,Zuerst den Matrosen Peters hin-

einf¿hren! Wir anderen muÇten vor der Glast¿re, durch die wir nur undeutlich beobachten konnten, 

stehen bleiben. Kaum war der Matrose eingetreten, erscholl der Ruf: ,Haut ihn, schlagt ihn tot, an die 

Wand!ó, wobei ein entsetzliches Gebr¿ll das ganze Gefªngnis erf¿llte und aus allen Ecken Soldaten 

mit Gewehren herbeist¿rzten und auf den Matrosen einschlugen. Dieser zog ein verborgenes Messer 

und kªmpfte nun mit der Kraft des Verzweifelten gegen die Soldaten. Allmªhlich gelangten so die 

Kªmpfenden in den Hintergrund, woselbst wir nichts mehr wahrnehmen konnten, nur noch fortwªh-

rende Kolbenschlªge hºrten, woraus, sich schlieÇen lieÇ, daÇ der Matrose sich aufs ªuÇerste vertei-

digte. Er wurde unserer Ueberzeugung nach totgeschlagen, denn verschiedene Offiziere und Char-

gierte stellten unter grausamem Schmunzeln und Hªndereiben fest, daÇ er zu ,Hackepeteró verarbeitet 

worden sei. 

Nachmittags um vier Uhr vernahmen wir plºtzlich dasselbe Gebr¿ll wie am Vorabend. Dasselbe Her-

beist¿rzen aus allen Ecken des Gebªudes und Rasseln von Gewehren, so daÇ wir uns sagten, daÇ die 
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Lynchung nicht auf Erregung, sondern auf System zur¿ckzuf¿hren sei. Gegen Abend erfuhr ein Mit-

gefangener vom wachthabenden Unteroffizier, daÇ zwei Galizier totgeschlagen worden seien.ñ 

[18:] Der damalige Gouverneur von Berlin, Schºpflin, schrieb hier¿ber an die ĂFreiheitñ folgenden 

Brief (23. April 1919): 

ĂDie beiden Galizier sind erschossen worden, nachdem sie vorher auch miÇhandelt worden sind. Sie 

sollen Schußwaffen unter dem Mantel versteckt gehalten haben und befanden sich im Besitze von 

Juwelen und Wertsachen, die vermutlich von der Beteiligung an einer Plünderung herrührten. Der eine 

der Galizier heißt Abraham Melichowitsch und war russischer Kriegsgefangener. Die Erschießung ist 

bei hereingebrochener Dunkelheit erfolgt. Es wird angenommen, daß die Tötung von Soldaten des 

Transportkommandos vorgenommen worden ist, nachdem ein Offizier, der die Transportkolonne be-

fehligte, bei der Einlieferung die beiden Erschossenen beschuldigt hatte, Waffen versteckt getragen 

und geraubt zu haben. Unverständlich bleibt die Erschießung der beiden Galizier wegen des ihnen zur 

Last gelegten Vergehens. Es muß angenommen werden, daß ihnen sowohl die Waffen wie die ver-

mutlich geraubten Wertsachen schon vor der Einlieferung abgenommen worden sind. Auf Grund des 

Standrechts, das damals Gültigkeit hatte, hätten die beiden, wenn überhaupt, sofort erschossen werden 

kºnnen, nicht aber erst nach der Einlieferung und offenbar ohne Befehl, also rein willk¿rlich.ñ 

Augenzeugen des Vorfalls berichten dagegen Folgendes: ĂAm 9. Mªrz lagen wir, ca. 30 Mann, ver-

haftet in der Waldschenke des Zoologischen Gartens. Von Waffenbesitz konnte, da alle Gefangenen 

vorher untersucht worden waren, keine Rede sein. Am spªten Nachmittag wurden ca. 10 Mann in 

einem Auto verladen. Zwei Gefangene, von denen der eine ein Mitglied der Matrosendivision, der 

andere ein Russe war, wurden von den L¿ttwitztruppen die Treppe heruntergeworfen, unter fortwªh-

renden Kolbenschlªgen vor das Auto gef¿hrt, wie ein Gegenstand hineingeworfen und auf dem Last-

wagen in unbeschreiblicher Weise viehisch bearbeitet. Als sie blutend am Boden lagen, wurde ihnen 

befohlen, stramm zu stehen. Nachdem die beiden wie leblos dalagen, setzte sich das Auto in Bewe-

gung. Etwas so Schreckliches hatten wir im ganzen Feldzug nicht erlebt. Als ein Soldat mit dem 

Messer auf sie losgehen wollte, lieÇ der Transportf¿hrer, ein jugendlicher Herr, der vorher unserer 

Vernehmung beim Kriegsgerichtsrat Jºrns beigewohnt hatte, dies nicht zu. Die andern MiÇhandlun-

gen lieÇ er stillschweigend zu. Der Matrose hatte uns erzªhlt, er sei verhaftet worden, weil er mit dem 

Rad gegen einen Drahtverhau gefahren war. Der Russe, weil er auf der StraÇe gesagt hatte, Deutsch-

land sei noch nicht reif zum Bolschewismus. 

Vor dem Zellengefªngnis angekommen, wurden die beiden, obwohl sie ganz hinten lagen, als erste 

herausgezogen. Sie waren also wohl schon gemeldet. Sie wurden in das Gefªngnis geschleift; wir 

hatten den Eindruck, als wenn man Zeugen fernhalten wollte. Die Soldaten, Angehºrige der Rein-

hardttruppen, mehr oder weniger be-[19:]trunken, empfingen die beiden mit tierischem Gebr¿ll. Wir 

sahen, wie die Gefangenen durch den Gefªngnisfl¿gel hindurchgeworfen wurden in den Hof. Ein 

Soldat kam zur¿ck und zeigte sein abgebrochenes Gewehr mit den Worten: āJetzt kommt die andere 

Hªlfte auch noch dran.ó Als wir vor die Schreibstube kamen, hºrten wir im Hof Sch¿sse fallen.ñ 

Die fr¿heren Reichswehrsoldaten (Pioniere), Schlosser Adalbert Arndt und stud. ing. Arthur Schnei-

der kamen am 20. Mªrz 1922 vor das Schwurgericht des Landgerichts I (Vorsitz: Landgerichtsdirek-

tor Dr. Weigert). Zeugen bestªtigten, daÇ die beiden mit Gewehrkolben auf die waffenlosen Gefan-

genen eingeschlagen hatten, andere, daÇ sie geschossen hatten. Die drei Leichen wurden zunªchst auf 

einen M¿llhaufen, dann von einem Lastauto, das Schneider lenkte, in den Tiergarten geworfen. Arndt 

und Schneider wurden wegen versuchten Totschlags und schwerer Kºrperverletzung zu je 1 Jahr und 

6 Monate Zuchthaus verurteilt. (Berliner Volkszeitung, 21. und 22. Mªrz 1922.) 

Die ErschieÇung von drei Jungen 

Am 10. März kamen zu dem jungen Kurt Friedrich (16 Jahre) seine beiden Freunde Hans Galuska (16 

Jahre) und Otto Werner (18 Jahre) in die Wohnung der Mutter des Friedrich, am Schlesischen Bahnhof 

3, zu Besuch. Die drei jungen Menschen hatten sich nie mit Politik beschäftigt. Sie waren kaum bei-

sammen, als 8 Regierungssoldaten auf Grund einer Denunziation ankamen. Sie durchsuchten die 
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Wohnung, ohne daÇ ihnen auch nur ein einziges belastendes St¿ck in die Hªnde gefallen wªre. Darauf 

erklªrten sie die drei jungen Menschen f¿r verhaftet und f¿hrten sie ab. Die letzten Worte, die Kurt 

Friedrich sagen konnte, waren: ĂMutter, meine Papiere sind in Ordnung, ich habe nichts auf dem 

Gewissenñ. 

Die Mutter begab sich in die Schule in der AndreasstraÇe, wo Reinhardttruppen lagen, und sah, wie 

die Drei abgef¿hrt wurden und schrecklich heulten. Der befehlshabende Offizier lieÇ die Frau nicht 

zu Worte kommen. Am 12. Mªrz, nach zwei schrecklichen Tagen des Wartens, erhielt Frau Friedrich 

von Bekannten die Nachricht, Hans Galuska lªge im Leichenschauhaus. Sie fand dort die drei jungen 

Freunde als Tote wieder. Sie waren am 11. Mªrz als Ăunbekanntñ eingeliefert worden. Kurt Friedrich 

hatte einen Kopf- und H¿ftschuÇ. Die neuen Stiefel waren ihm gestohlen. Hans Galuska 'hatte eben-

falls zwei SchuÇwunden, darunter eine an der Stirn, und mehrere Verletzungen durch Schlªge. Es 

fehlten ihm: Hut, Kragen, Kravatte, Ulster, Jackett und Stiefel. Otto Werners Gesicht war beinahe 

unkenntlich, auÇerdem war der eine Arm vºllig zerschossen, so daÇ anzunehmen ist, daÇ er ihn vors 

Gesicht gehalten hat. Die Sache wurde der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. (ĂFreiheitñ, 26. Mªrz 1919.) 

Es erfolgte jedoch weder gegen die beteiligten [20:] Mannschaften noch gegen die verantwortlichen 

Offiziere ein Verfahren. 

Dagegen haben nach einem Schreiben des Heeresabwicklungsamtes PreuÇen an den Anwalt der Frau 

Friedrich (Abschrift in meinem Besitz), ..die umfangreichen Ermittelungen ergeben, daÇ Friedrich 

wegen Verdachts der Beteiligung an spartakistischen Umtrieben verhaftet und aus AnlaÇ eines 

Fluchtversuches erschossen wurdeñ. Zeugenaussagen f¿r diese Behauptungen sind nicht aufgef¿hrt. 

Handgranatenstiele als ErschieÇungsgrund 

Am 11. Mªrz wurde in der Wohnung des Tischlers Richard Borchard eine Haussuchung gehalten, da 

er angeblich geschossen hatte. Es wurde nur ein leerer russischer Patronenrahmen ohne Munition 

gefunden, den ein Verwandter 1914 als Andenken aus dem Feld geschickt hatte. Daraufhin wurde er 

verhaftet und kam in das Polizeiprªsidium. Am Dienstag, den 18. Mªrz, fand die Frau ihren Mann als 

Leiche im Schauhaus wieder. Er hatte einen SchuÇ durch den Kopf erhalten. Dem Getºteten hatte 

man die neuen Schuhe und Str¿mpfe weggenommen. 

Borchardt hatte sich politisch nie betªtigt, er war ein Gegner des Aufstandes und stand auf Seiten der 

Regierungstruppen. (ĂFreiheitñ, 20. Mªrz 1919.) 

Bei einer Waffensuche bei dem Arbeiter Paul Dªnschel in der Andreasstr. 62 fanden Soldaten aus 

dem Korps L¿ttwitz am 12. Mªrz zwei Handgranatenstiele und ein altes Seitengewehr. Die Stiele 

entstammten der Fabrik, in der der 19 jªhrige Sohn der Familie, Alfred, beschªftigt war. Er hatte die 

Stiele mit nach Hause genommen, um sich daraus ein Schreibzeug anzufertigen. Am 12. wurden 

Vater und Sohn aus dem Bett heraus verhaftet und, ohne daÇ irgendein Grund vorlag, in der Hand-

werkerschule Andreasstr. 1/2 erschossen. Die Vernehmung war durch den Leutnant Siegfried Winter 

aus Adlershof, Bismarckstr. 25, geleitet worden. Dieser gab auch Auftrag, die Leichen abzuholen. 

Als die Feuerwehr die Toten abholte, waren ihnen sªmtliche Wertsachen und Papiere abgenommen, 

auch die Schuhe hatte man ihnen geraubt. (ĂVorwªrtsñ, 15., 17., 19. Mªrz 1919.) Winter wanderte 

nach Argentinien aus. Am 11. Dezember 1920 stellte der Oberstaatsanwalt vom Landgericht I, Berlin 

das Verfahren ein. 

Die 29 Matrosen 

Die amtliche Nachricht lautete (ĂBerl. Tageblattñ, 12. Mªrz 1919): ĂIn der Franzºsischen Str. 32 

wurde gestern die Kassenverwaltung der Volksmarinedivision von Regierungstruppen besetzt. 

Fr¿here Angehºrige der jetzt aufgelºsten Volksmarinedivision, die von dort noch Gelder holen woll-

ten, sind festgenommen worden. [21:] Die Gefangenen trugen teilweise noch Waffen. Infolgedessen 

kam es bei der Verhaftung zu tªtlichem Widerstand. Die Mannschaften der Regierungstruppen lieÇen 

sich von ihren F¿hrern kaum vor Uebergriffen zur¿ckhalten, da die Erbitterung durch die Vorgªnge 

der letzten Tage nat¿rlich sehr angewachsen war. Es wurde Munition, darunter auch Dumdumge-

schosse, beschlagnahmt. Von den rund 250 Gefangenen muÇten 24 auf der Stelle erschossen werden. 
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Die ¿brigen sind unter starker Bedeckung in das Moabiter Zellengefªngnis eingeliefert worden und 

sehen dort einer Aburteilung durch das auÇerordentliche Kriegsgericht entgegen.ñ 

Der wirkliche Vorgang war (vgl. ProzeÇbericht, ĂDeutsche Zeitungñ vom 5. bis 10. Dezember 1919): 

Am 11. Mªrz 1919 war ein Lºhnungsappell der Volksmarinedivision angesetzt. General L¿ttwitz gab 

dem Leutnant Marloh Auftrag, dort mºglichst viele Mitglieder zu verhaften. Die 250 Matrosen, die 

vºllig ordnungsliebende Elemente waren ï ein Teil hatte bei den Unruhen die Reichsbank bewacht, 

ï kamen einzeln, beinahe alle unbewaffnet, um sich die ihnen zustehende Lºhnung zu holen. Sie 

wurden einzeln ¿berwªltigt und gefangengesetzt. 

Marloh f¿hlte sich durch die vielen Gefangenen bedroht und telephonierte an Oberst Reinhardt um 

Hilfe. Oberst Reinhardt sagte zu Leutnant Schrºter: ĂGehen Sie zu Marloh und sagen Sie ihm, er 

m¿sse durchgreifen. Denken Sie an Lichtenberg, wo 60 Polizeibeamte erschossen wurdenñ. Schrºter 

meldete Marloh, er solle energisch durchgreifen. Marloh telephonierte gleich darauf nochmals um 

Hilfe. Darauf lieÇ Oberleutnant v. Kessel dem Marloh durch Leutnant Wehmeyer ausrichten (zweiter 

Verhandlungstag): ĂBestellen Sie dem Oberleutnant Marloh, daÇ Oberst Reinhardt sehr w¿tend sei, 

weil er gegen die 300 Matrosen zu schlapp vorgehe. Er solle in ausgiebigstem MaÇe von der Waffe 

Gebrauch machen, und wenn er 150 Mann erschºsse. Alles, was er erschieÇen kºnne, solle er er-

schieÇen. Die Verstªrkung w¿rde noch ein bis eineinhalb Stunden auf sich warten lassen. Oberst 

Reinhardt wisse auch gar nicht, wo er mit den 300 Leuten bleiben solle.ñ 

Marloh gehorchte, sortierte die Leute, indem er diejenigen, die besonders intelligent erschienen, gute 

Anz¿ge oder Schmucksachen hatten, besonders stellte (erster Verhandlungstag, 4. Dezember 1919). 

Dann lieÇ er durch den Offizierstellvertreter Penther 29 Leute mit dem Maschinengewehr erschieÇen. 

ĂDie SchuÇwirkung war furchtbar. Vielen Leuten wurde die Schªdeldecke vºllig abgerissen. Die Ge-

hirnmasse spritzte umher. Leichen und Verwundete fielen ¿bereinander.ñ (Erster Verhandlungstag, 

4. Dezember 1919.) Die Namen der Ermordeten sind nach der ĂZukunftñ (29. November 1919): Jakob 

Bonczyk, Paul Brandt, Theodor Biert¿mpel, Ernst Bursian, Kurt Dehn, Otto Deubert, Willy Ferbitz, 

Robert Gºppe, Baruch Handwohl, Walter Harder, Alfred Hintze, Anton Hintze, Hermann Hinze, 

Walter Jacobowsky, Otto Kanneberg, Willy Kuhle, Max Kutzner, Martin Lewitz, Herbert Lietzau, 

Max Maszterlerz, Ernst Mºrbe, Karl [22:] Pobantz, Paul Rºsner, Siegfried Schulz, Paul Ulbrich, 

Werner Weber, Karl Zieske, Gustav Z¿hlsdorf. Die anderen Matrosen wurden ins Gefªngnis geschafft 

und bald darauf als unschuldig entlassen. 

Marloh erstattete einen wahrheitsgetreuen Bericht an Oberleutnant v. Kessel. Auf Anraten Kessels 

ersetzte er ihn Mitte Mai durch einen anderen, wonach er die ErschieÇung durch eigenen EntschluÇ 

auf Grund des Noske-Erlasses vorgenommen habe. Zuletzt wurde in Gegenwart des Obersten Rein-

hardt noch ein dritter Bericht geschrieben. Marloh blieb monatelang unbehelligt. Erst als ein Haftbe-

fehl am 2. Juni vorlag, riet ihm Kessel zu fl¿chten, und stellte ihm zu diesem Zwecke falsche Papiere 

aus, die Leutnant Wehmeyer dem Marloh ¿bergab. Leutnant Hoffmann brachte ihm Geld. (Zweiter 

Verhandlungstag.) Am 9. Dezember wurde Marloh von der Anklage des Totschlags und des MiÇ-

brauches der Dienstgewalt freigesprochen, wegen unerlaubter Entfernung zu drei Monaten Festung 

und wegen Benutzung gefªlschter Urkunden zu 30 Mk. Geldstrafe verurteilt. In der Urteilsbegr¿n-

dung wurde festgestellt, ĂdaÇ die ErschieÇungen objektiv unberechtigt waren, daÇ die Matrosen, die 

mit Waffen kamen, g¿ltige Waffenscheine besaÇen, daÇ keine Pl¿nderer dabei waren, daÇ die Lage 

Marlohs nicht so bedrohlich war, daÇ er zum Waffengebrauch berechtigt war, daÇ er jedoch glaubte, 

einen Dienstbefehl vor sich zu habenñ (Vorsitzender: Kriegsgerichtsrat Welt). 

Der AusschuÇ II f¿r Feststellung von Entschªdigung f¿r Aufruhrschªden verneinte den Anspruch der 

Hinterbliebenen auf eine Rente, da die ErschieÇungen in Aus¿bung der Staatsgewalt als ein Akt der 

Strafvollstreckung erfolgt seien. Den meisten Hinterbliebenen wurden jedoch vom Fiskus im Ver-

gleichswege nach einem Zivilprozesse grºÇere Abfindungssummen ausbezahlt. 

Kessel wurde Hauptmann, Hoffmann Oberleutnant bei der Sicherheitswehr (ĂFreiheitñ, 7. Dezem-

ber). Gegen Reinhardt und Kessel wurde wegen der Befehle, die sie Marloh gegeben hatten, kein 

Verfahren eingeleitet; gegen Kessel wurde nur ein Verfahren wegen eines im Verlauf des Prozesses 
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geleisteten Meineids eingeleitet. (14. Mªrz 1921.) Am 23. Mªrz 1921 wurde er auch von der Anklage 

des Meineids freigesprochen. (Eingehende ProzeÇberichte in der ĂDeutschen Zeitungñ.) Zuletzt wur-

den Wehmeyer und Hoffmann wegen Beihilfe zur Flucht vom Schºffengericht freigesprochen. 

(ĂDeutsche Tageszeitungñ , 27.9.21.) 

Vizewachtmeister Marcus 

Vizewachtmeister Marcus vom Freikorps L¿tzow hatte am 12. Mªrz Befehl, die LangestraÇe abzu-

sperren. Er schritt mit 25 Mann die StraÇe ab und rief laut ĂStraÇe frei, Fenster zu!ñ Angeblich ist 

dieser Befehl nicht beachtet worden. Unter anderem sah er aus dem Fenster eines Hauses eine weib-

liche Gestalt auf die StraÇe [23:] heruntersehen. Angeblich hat er darauf auf ein daneben befindliches 

blindes Fenster geschossen, aber das offene Fenster getroffen. Durch diesen SchuÇ wurde die zwºlf-

jªhrige Sch¿lerin Slovek getºtet. Ein anderes Mªdchen, Erwine Dahle, erhielt einen HerzschuÇ, als 

es aus einem Schlªchterladen trat. Der 73jªhrige Fliesenleger Karl Becker ist durch einen KopfschuÇ 

getºtet worden. Auf die gleiche Weise kamen dann noch drei Menschen um, die nicht die geringste 

Beziehung zu den damaligen Unruhen hatten. 

Urspr¿nglich war gegen Marcus ein Verfahren wegen sechsfachen Mordes eingeleitet. Doch wurde 

dies eingestellt. Dagegen wurde er wegen vorsªtzlicher, nicht mit Ueberlegung begangener Tºtung 

von zwei Menschen vor dem Schwurgericht angeklagt. Bei der Verhandlung am 21. und 22. Januar 

1921 (Verhandlungsbericht im ĂVorwªrtsñ vom 25.) berief Marcus sich auf die Befehle seiner Vor-

gesetzten und wurde von den als Zeugen vernommenen Offizieren zum Teil gedeckt. Marcus wurde 

wegen Totschlags freigesprochen, wegen einiger Unterschlagungen zu f¿nf Monaten Gefªngnis ver-

urteilt. Gegen die Offiziere, die solche Befehle gegeben haben, wurde kein Verfahren eingeleitet. 

Der Eisenbahnarbeiter Alfred Musick wurde am 12. Mªrz 1919 in seiner Wohnung nach einer ergeb-

nislosen Haussuchung durch Soldaten des Freikorps L¿ttwitz verhaftet und nach der Andreasschule 

transportiert. Oberleutnant Wecke lieÇ ihn mit vier anderen abtransportieren. Die F¿nf wurden beim 

Passieren der Schillingsbr¿cke angeschossen und ins Wasser geworfen. (Aussagen der Begleitmann-

schaft: ĂDie F¿nf schwimmen schon.ñ) Musick konnte sich schwerverletzt durch Schwimmen retten, 

wurde entdeckt und wieder in die Andreasschule gef¿hrt. Vizewachtmeister Marcus f¿hrte ihn in die 

Revierstube, kam zur¿ck und erzªhlte: ĂOben habe ich ihn vor die Wand gestellt und gesagt, gehen 

Sie nur herein; darauf antwortete er, hier ist ja keine T¿r, in dem Moment hatte ich ihn schon in den 

Kopf geschossenñ. Die Leiche wurde beraubt und als unbekannt in die Sammelstelle in der Distel-

meyerstr. eingeliefert. 

Wegen eines Streichholzes erschossen 

Der Arbeiter Piontek wurde am 12. Mªrz 1919, angeblich weil er sich geweigert hatte einem Soldaten 

Feuer zu geben, verhaftet, und in der NormannenstraÇe von dem Gefreiten Ritter vom Infanterieregi-

ment Nr. 50 und dem Unteroffizier Wendler erschossen. Wendler behauptete, ihm nur einen Gnaden-

schuÇ gegeben zu haben. Am 31. Januar 1922 verurteilte das Schwurgericht des Landgerichts III 

(Landgerichtsdirektor Mehlberg, Staatsanwaltschaftrat Weyermann) Ritter wegen versuchten Tot-

schlags mit mildernden Umstªnden zu 3 Jahren Gefªngnis, Wendler wurde freigesprochen. (Berliner 

Tageblatt, 1. Februar 1922.) 

Am 12. Mªrz 1919 wurde der Schneider Otto Hauschild, FruchtstraÇe 26, am Ostbahnhof erschossen; 

weil er ein Gewehr in [24:] seiner Wohnung hatte; er besaÇ einen Ausweis der Republikanischen 

Soldatenwehr vom 10. Mªrz. 

Am 13. Mªrz wurden Paul Biedermann und Hans Gottschalk auf dem Wege zur Arbeit in der Fried-

rich-Karl-StraÇe auf Grund einer Denunziation verhaftet, in ein Lokal eingesperrt und vom Posten 

durch das Fenster erschossen. (ĂFreiheitñ, 18., 20. u. 22. Mªrz 1919.) 

Berthold Peters (geboren 28. Mªrz 1888) Klempner, seit Kriegsausbruch Matrose, wurde am 13. 

Mªrz 1919, vormittags 9İ Uhr von einem Trupp Soldaten unter F¿hrung eines Offiziers in seiner 

Wohnung, Tilsiter Str. 49, verhaftet, zum Hauptmann Poll in die Patzenhoferbrauerei, von dort in die 
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Bºtzowbrauerei gef¿hrt und vor 1 Uhr erschossen. Die Leiche wurde ausgepl¿ndert: Uhr, Kette, Ring, 

Brieftasche, Bºrse und Stiefel wurden geraubt. Er war von Nachbarn als Spartakist denunziert wor-

den. Ein Strafverfahren fand nicht statt. Die Hinterbliebenen bekamen im ZivilprozeÇ gegen den Fis-

kus eine Rente von 500 M. monatlich zugebilligt. 

Zwei ErschieÇungen durch Ltn. Baum 

Bei einer nªchtlichen Runde des Detachements v. Grothe trat ein unbekannt gebliebener Mann, der 

einen Ausweis des Reichswehrministers vorwies, auf den Leutnant Baum zu und sagte: ĂHerr Leut-

nant, lebt der Zigarrenhªndler M¿ller noch? Wenn Sie den kriegen, erschieÇen Sie ihn, den habe ich 

zweimal hinter den Barrikaden gesehen!ñ 

Baum begab sich nun am 12. Mªrz mit 10 Mann in das Zigarrengeschªft Memeler Str. 19. Johann 

M¿ller war gerade beim Rasieren und kam mit eingeseiftem Gesicht aus dem Hinterzimmer. Baum 

durchsuchte die Wohnung. Es wurden weder Waffen noch Munition gefunden. 

Der Leutnant sagte zu M¿ller: ĂSie agitieren ja f¿r die Unabhªngigen; Sie haben acht Karten mit 

verdªchtigen Punkten. Ich habe von anderen gehºrt, Sie haben auf uns geschossen. Verabschieden 

Sie sich von Ihrer Frau. Es ist meine Pflicht, Sie jetzt zu erschieÇen!ñ Die Frau und Tochter schrien 

laut auf. Leutnant Baum erblickte m dem stillschweigenden Verharren des M¿ller ein Schuldbekennt-

nis. M¿ller verrichtete ein Gebet, wurde dann an die Wand gestellt und 6 Mann schossen auf ihn. 

M¿ller brach zusammen. Ein Sanitªter sollte sich von der Vollstreckung des Todesurteils ¿berzeugen 

und die Leiche wegschaffen. Der Sanitªter fand den M¿ller noch lebend. Auf Befehl des Angeklagten 

gab der zur Patrouille gehºrende russische Sch¿ler Alexander Kºhler dem M¿ller den GnadenschuÇ. 

(ĂVorwªrtsñ, 16. August 1919.) 

Bei der Verhandlung (ĂBerl. Tageblattñ, 1. Juni 1920) wurde Baum freigesprochen mit der Begr¿n-

dung, daÇ er dem Noske-ErlaÇ vom 9. Mªrz gefolgt sei, der besagt, daÇ jeder, der mit der Waffe 

kªmpfend angetroffen wird, erschossen werden soll. 

[25:] Am 13. Mªrz 1919 wurde bei einer Haussuchung bei dem Gastwirt Wilhelm Bilski, Weidenweg 

71, ein Revolver gefunden, den, wie sofort festgestellt, ein Gast als Pfand gelassen hatte. Bilski wurde 

abgef¿hrt und Ăstandrechtlichñ erschossen. Durch Zeugen, besonders Frau Bilski, wurde als leitender 

Offizier der Leutnant Baum erkannt. Die Akten verschwanden von der Garde-Kav.-Sch¿tzendiv. Am 

27. Mªrz 1920 wurde der Militªrfiskus von der 26. Zivilkammer zu Schadenersatz verurteilt. In der 

Begr¿ndung wurde ausdr¿cklich anerkannt, ĂdaÇ die ErschieÇung rechtswidrig war.ñ Das Verfahren 

gegen Baum wurde am 12. April 1920 eingestellt. (Akten in meinem Besitz.) 

Zwei ErschieÇungen durch Ltn. Czekalla 

Nach dem ĂBerliner Tageblattñ vom 15. Mªrz wurde in der Holzmarktstr. 61 ein Mann von ¿ber 60 

Jahren namens Abrahamson ohne weiteres im Hof erschossen, weil er bei einer Haussuchung Waffen, 

die er besaÇ, nicht angegeben hatte. Der alte, schwªchliche Mann leistete keinerlei Widerstand. Der 

Offizier (ein Leutnant Czekalla vom Freikorps L¿tzow, 1. Schwadron) sagte, er sei berechtigt, jeden 

zu erschieÇen, der Waffen verheimliche. 

Ein Rechtsanwalt wurde bei dem Gesprªch, das er zur Feststellung des Tatbestandes mit den Bewoh-

nern des betreffenden Hauses f¿hrte, verhaftet, weil er Ădie Leute aufhetzeñ. 

Der gleiche Leutnant Czekalla hat am 13. Mªrz, bei dem Klempnermeister Wallmann eine Haussu-

chung vorgenommen. Wallmann war ein angesehener Mann, deutschnationaler Gesinnung. Aus dem 

Felde hatte er ein franzºsisches Infanteriegewehr mitgebracht, das unbrauchbar war. Es war ihm be-

lassen worden und eine Bescheinigung dar¿ber erteilt. Zu dem franzºsischen Gewehr besaÇ er einige 

franzºsische Patronen. Endlich war er seit vielen Jahren im Besitz einer Browningpistole, die er aus 

Liebhaberei angeschafft hatte. Als der Leutnant Wallmann fragte, ob er einen Browning besitze, holte 

er den Browning sofort aus dem Ofen heraus. Darauf lieÇ ihn der Leutnant nach der Alexanderkaserne 

abf¿hren. Als seine Braut weinte, sagte Wallmann: ĂWeine doch nicht; ich komme ja bestimmt 
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wieder, denn ich habe ja nichts getan.ñ Wallmann wurde in der Alexanderkaserne auf Befehl des 

Leutnants in einem Pferdestall erschossen. Die Leiche wurde von den Soldaten ihrer Stiefel beraubt. 

Czekalla behauptet, auf direkten Befehl seines Vorgesetzten, des Rittmeisters Wilhelm von Oertzen 

gehandelt zu haben. Das Verfahren gegen beide schwebt beim Landgericht I Berlin, (ĂBerliner Volks-

zeitungñ, 16. Mªrz 1922.) 

Jogisches und Dorrenbach 

ĂAm 10. Mªrz wurde auf Befehl Noskes der Redakteur der āRoten Fahneó Leo Jogisches durch An-

gehºrige der Gardekavallerie-[26:]Sch¿tzendivision verhaftet. Er sollte durch einen Soldaten dem 

Untersuchungsrichter zugef¿hrt werden. Im Gebªude des Kriminalgerichts griff Jogisches den Sol-

datenñ (Kriminalwachtmeister Ernst Tamschik, ĂFreiheitñ, 27. Mai 1919) Ăan und wurde von ihm auf 

der Stelle niedergeschossenñ. Ein gleicher Fall war im Gebªude des Kriminalgerichts schon am Tage 

vorher vorgekommen.ñ (ĂVossische Zeitungñ, 11. Mªrz.) 

Dorrenbach, ein fr¿herer Offizier, hatte sich der Revolution angeschlossen und wurde F¿hrer der 

Volksmarinedivision. Wegen der Berliner Spartakusunruhen schwebte gegen ihn ein Haftbefehl. In 

Eisenach wurde er am 12. Mai 1919 verhaftet (ĂFreiheitñ, 18. Mai 1919) und am 17. Mai durch den 

Staatsanwalt vernommen. Beim R¿cktransport ins Gefªngnis soll er einen Fluchtversuch unternom-

men haben und wurde von den Soldaten niedergeschossen. Schwer verletzt wurde er in die Charit® 

gebracht, wo er starb. Vor seinem Tod erklªrte er seinem Rechtsanwalt ausdr¿cklich, er sei nicht 

geflohen. (LedebourprozeÇ, 3. Tag.) Den tºdlichen SchuÇ hatte ebenfalls Kriminalwachtmeister Ernst 

Tamschik abgegeben. Tamschik wurde spªter zum Leutnant bei der Sicherheitswehr Charlottenburg 

ernannt. Dann kam er zur Sicherheitspolizei nach OstpreuÇen. (Bekundung des Oberwachtmeisters 

Kuhr in einem ProzeÇ, ĂWelt am Montagñ, 25. Mai 1920.) 

Zwei ErschieÇungen auf der Flucht 

Am 13. Mªrz 1919 wurden der Maschinenschlosser Georg Fillbrandt und der Arbeiter Paul Szillinski 

in ihren Wohnungen Kastanienallee 29-30, nach ergebnislosen Haussuchungen, ohne daÇ ein Haft-

befehl vorlag, durch 4 Offiziere bzw. Fªhnriche verhaftet, zum Stab des 1. Streifbatl. Reinhardt in 

der GriebenowstraÇe gebracht, und nach einem kurzen Verhºr auf dem Exerzierplatz an der Schºn-

hauser Allee von den begleitenden Soldaten erschossen. Die Leichen wurden ausgepl¿ndert und an 

Ort und Stelle liegen gelassen. Als die Frau des Szillinski und die Tochter des Fillbrandt sich bei dem 

Stab erkundigten, wurde ihnen ein Protokoll vorgelesen, daÇ beide auf der Flucht erschossen worden 

seien. Durch die Zeugen Wilh. Domke. Herm. Kastner, Martha Pertz und Erich Abraham, welche der 

ErschieÇung zusahen, wurde aber festgestellt, daÇ die Verhafteten ruhig neben den Soldaten gegan-

gen waren, und als die Soldaten ĂHaltñ kommandierten, noch um ihr Leben gebeten hatten. Das Ge-

richt nahm an, daÇ die Soldaten ohne Auftrag gehandelt hªtten, weil kein Protokoll gef¿hrt worden 

war. Am 14. Februar 1921 wurde der Reichsfiskus zur Zahlung einer Unterhaltsrente an Frau Fill-

brandt verurteilt, da die ErschieÇung durch die Soldaten unberechtigt war. Eine Bestrafung der Tªter 

und Ermittlung der verantwortlichen Offiziere ist nicht erfolgt. (Aktenabschrift in meinem Besitz.) 

[27:] 

Von der Ermordung Eisners bis zum Sturz der bayrischen Rªterepublik 

Kurt Eisner 

Kurt Eisner war F¿hrer der M¿nchener Revolution vom 7. November und seither Ministerprªsident. 

Am 21. Februar wurde er auf dem Weg zum Landtag, wo er seinen Posten wegen der heftigen Angriffe 

gegen ihn niederlegen wollte (Mitteilung des W. T. B. vom 21. 2. 1919), von dem Leutnant Graf Arco-

Valley durch zwei Kopfschüsse getötet. Arco wurde gleich darauf von einem Mann der Begleitung 

Eisners niedergeschossen, jedoch später wiederhergestellt. Am 20. Januar 1920 wurde Arco zum Tode 

verurteilt. ĂAls der Verurteilte nach Verlesung des Todesurteils die Bitte an die ihm Wohlgesinnten 

richtete, von unüberlegten Taten abzusehen und am nationalen Aufbau mitzuarbeiten, erfolgte ein ele-

mentarer Beifallsausbruch der Zuhörerschaft, der sich in immer wiederholten Bravorufen und 
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Hªndeklatschen minutenlang fortsetzte ... Die Menge auf der StraÇe empfing den Transport mit brau-

senden Hochrufen, man schwenkte H¿te und wehte mit T¿chern.ñ (ĂDeutsche Tageszeitungñ. 20. 

Januar 1920.) Arco wurde gleich darauf zu lebenslªnglicher Festungshaft begnadigt. Im Jahre 1922 

wurde die Haft ¿ber Arco derartig gemildert, daÇ er tags¿ber als Praktikant auf einem in der Nªhe 

von Landsberg befindlichen Gut arbeiten kann. 

Major v. Gareis und Abgeordneter Osel 

Eisner war bei den Arbeitern sehr beliebt. In der Erregung ¿ber seine Ermordung drang der Metzger 

Aloys Lindner und der Bªcker Georg Frisch in den Landtag ein. Lindner feuerte mehrere Sch¿sse 

auf den Minister Auer, der ein politischer Gegner Eisners war, da er glaubte, daÇ Auer mit der Er-

mordung Eisners zusammenhªnge. Gleichzeitig fiel ein SchuÇ von der Trib¿ne, der den Abgeordne-

ten Osel tºtete. Als Major v. Gareis sich Lindner entgegenstellte, schoÇ Lindner auch auf ihn und 

tºtete ihn. Lindner fl¿chtete mit Hilfe von Karl Merkerts und Georg Schlunds ins Ausland. Deutsch-

Oesterreich lieferte ihn aber aus, unter der Bedingung, daÇ er nicht zum Tode verurteilt werde, da die 

Todesstrafe dort abgeschafft ist. Der Angabe Lindners, daÇ er sich v. Gareis gegen¿ber in Notwehr 

befunden habe, maÇ das Gericht keinen Glauben zu. Lindner wurde wegen versuchten Totschlags 

und wegen erschwerten Totschlags am 15. Dezember 1919 zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Frisch 

wegen versuchten Totschlags zu 3İ Jahren Gefªngnis verurteilt, Merkert und Schlund erhielten we-

gen Beg¿nstigung 1İ bzw. 2 Monate Gefªngnis mit Bewªhrungsfrist. (ProzeÇberichte in den ĂM¿n-

chener Neuesten Nachrichtenñ, 9. bis 15. Dezember 1919.) 

[28:] 

Die ErschieÇungen im Luitpoldgymnasium 

Nach der Ermordung Eisners ¿bernahm der Zentralrat die Macht. Die Kammer und das von ihr ge-

bildete mehrheitssozialistische Ministerium Hoffmann floh nach Bamberg. Der Zentralrat erklªrte am 

7. April die Rªterepublik. Die F¿hrer waren Unabhªngige und Mehrheitssozialisten. Durch einen 

Putsch gelang es am 13. April Anhªngern der Regierung Hoffmann, einen Teil der F¿hrer zu verhaf-

ten. Doch miÇlang der Putsch. Die Betriebsrªte ergriffen die Macht und proklamierten eine zweite 

kommunistische Rªterepublik. Die Regierung Hoffmann sammelte Truppen dagegen. Bei dem Vor-

marsch wurden u. a. erschossen: 20 rote Soldaten, die am 29. April in Starnberg beim Essen unbe-

waffnet ¿berrascht wurden, drei Sanitªter, die in Possenhofen beim Verwundetentransport waren und 

ein 68 jªhriger Mann. (Dr. Schollenbruch im M¿nchener ĂKampfñ, 15. September 1919.) 

Im Luitpoldgymnasium, das als Kaserne der Roten Armee diente, waren am 26, April die Stenoty-

pistin Hella v. Westarp, der Eisenbahnsekretªr Daumenlang, der Freiherr F. W. v. Seydlitz, die Kunst-

maler Walter Neuhaus und Walter Deicke, endlich der Prinz von Thurn und Taxis als Mitglieder eines 

Ăgermanischen Ordensñ, auch ĂThulegesellschaftñ genannt, eingeliefert worden, weil man bei ihnen 

gefªlschte Stempel mit dem Faksimile des Oberkommandanten Eglhofer, Stempel des Vollzugsrates 

sowie Eisenbahnstempel gefunden hatte, (Aussagen im ProzeÇ, 11. u. 13. September.) Auch hatten 

sich in den Klubrªumen Waffenlager befunden. (Aussagen am 8. September,) Am folgenden Tag 

wurden ferner ein Offizier v. Teuchert und zwei Husaren der Armee v. Oven, Linnenbr¿gger und 

Hindorf, als Gefangene eingeliefert. AuÇerdem befand sich dort der Prof. Berger, weil er ein Plakat 

der Rªteregierung abgerissen hatte, und eine Reihe von Geiseln. 

Als immer neue Nachrichten von ErschieÇungen roter Soldaten kamen, entstand im Lager der Roten 

groÇe Erregung. Das Infanterieleibregiment forderte den Oberkommandanten Eglhofer auf, als Re-

pressalie seinerseits Gefangene zu erschieÇen. Am 30. April erhielt Fritz Seidel, der Kommandant 

des Luitpoldgymnasiums, angeblich hierzu den Befehl von Eglhofer, Doch hat Eglhofer selbst noch 

am gleichen Tage dies ausdr¿cklich bestritten. Zuerst wurden unter Leitung Schickelhofers und Kam-

merstªdters die zwei Husaren erschossen. Dabei beteiligten sich Wiedl und Josef Seidl. Gleich darauf 

brachten Kick und P¿rzer den schriftlichen Befehl Eglhofers zu weiteren ErschieÇungen. Hessel-

mann, Gsell und HauÇmann beteiligten sich an der Auswahl der zu ErschieÇenden. Der Professor 

Berger schloÇ sich aus MiÇverstªndnis dem abgef¿hrten Trupp an. Seidl zitterte am ganzen Kºrper 
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vor Aufregung und hatte jede Herrschaft ¿ber seine Soldaten verloren. Er konnte sie in ihrer Wut 

nicht mehr zur¿ckhalten. Die Gefangenen wurden einzeln abgef¿hrt und zwischen 4 und 5İ Uhr 

nachmittags an die Wand gestellt und an [29:] einem Misthaufen von den aufgestellten 8 bis 10 Sch¿t-

zen durch Gewehrsalven auf das Kommando ĂLegt an, Feuerñ erschossen. Als Thurn und Taxis seine 

Unschuld beteuerte, wurde er nochmals in die Kanzlei gef¿hrt und nach Wiederholung des Befehls 

erschossen. Hannes, Lermer und Riedmayer beteiligten sich an der Aufstellung (nach der Urteilsbe-

gr¿ndung), Fehmer und P¿rzer an der ErschieÇung. So kamen zehn Menschen um. Doch befand sich 

unter den Erschossenen, wie aus der mir vorliegenden beglaubigten Abschrift der Urteilsbegr¿ndung 

hervorgeht, keine Geisel. 

HauÇmann. der verantwortlich war, beging am Abend der ErschieÇungen Selbstmord. Eglhofer 

wurde nach seiner Gefangennahme am 3. Mai in der Residenz ohne Urteil erschossen. Seidel und 

Schickelhofer wurden wegen je zweier Verbrechen des Mordes zweimal zum Tode verurteilt. Wiedl, 

P¿rzer, Fehmer und Josef Seidl wurden wegen je eines Mordes zum Tode verurteilt. Kick, Gsell, 

Hesselmann, Lermer, Hannes, Huber und Riedmayer wurden wegen Beihilfe zu je 15 Jahren Zucht-

haus verurteilt. (Vorsitzender Oberlandesgerichtsrat Aull.) Die Todesstrafen wurden am nªchsten 

Tage vollstreckt. (Eingehende ProzeÇberichte in den ĂM¿nchener Neuesten Nachrichtenñ, 1.-19. Sep-

tember 1919.) In einem zweiten ProzeÇ wurde auch Kammerstªdter zum Tode verurteilt und das 

Urteil am nªchsten Tag vollstreckt. (15. Oktober 1919.) Ferner wurden L. Debus, A. Strelenko und 

R. Greiner zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, Ăweil sie den Mord gefºrdert haben, indem sie eventuell 

bereit waren, selbst zu schieÇenñ. (Urteilsbegr¿ndung in den ĂM¿nchener Neuesten Nachrichtenñ, 

14. Oktober 1919.) 

Im 3. GeiselmordprozeÇ wurde am 12. Juni 1920 Ferdinand Rotter zu 7 Jahren Zuchthaus und Hein-

rich Walleshauser (17 Jahre alt) zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe wurde vollstreckt. 

Andere Ermordungen wªhrend der bayrischen Rªterepublik 

Max Weinberger war wªhrend der Rªterepublik Stadtkommandant von M¿nchen. Er wurde beschul-

digt, an B¿rgerliche, insbesondere an die Thulegesellschaft, Waffen und Passierscheine ausgegeben 

zu haben. (Aussage im GeiselmordprozeÇ, 8. September.) Er wurde abgesetzt und in der Polizeidi-

rektion eingesperrt. Eines Nachts wurde er in einem Auto fortgef¿hrt. Das Auto wurde von einem 

Unbekannten zum Halten gebracht. Weinberger wurde erschossen. Seine Leiche wurde erst Ende Mai 

im Englischen Garten gefunden. Der Fall blieb vºllig unaufgeklªrt. 

In Miesbach tagte wªhrend der bayrischen Rªterepublik ein Revolutionsgericht, um gegen Diebe und 

Pl¿nderer vorzugehen. Vorsitzender war der Werkf¿hrer Richard Kªs aus Mochenwangen. Beisitzer 

waren die Mitglieder des dortigen Aktionsausschusses, der Heizer Josef M¿hlbauer aus Hofleiten, 

der Bergmann Michael Vogl aus Prien; Anklagevertreter der Stadtkommandant Radi. Da Kªs [30:] 

sich in Gerichtssachen als Laie f¿hlte, erbat er sich AufschluÇ bei dem dortigen Oberamtsrichter Dol-

lacker, der sich auch bei einer Verhandlung beteiligte. Als Protokollf¿hrer im Falle Lacher diente der 

Oberamtsgerichtssekretªr Bruckmeyer. 

In der Nacht vom 24. auf den 25. April 1919 kam der Rotgardist Ernst Lacher aus M¿nchen, der 

schon vorher bei der roten Armee in Miesbach als stellvertretender Kommandant tªtig war, mit Mann-

schaften, Maschinengewehren und Minenwerfern in einem Sonderzug nach Miesbach, um angeblich 

mit Ermªchtigung des Oberkommandanten Eglhofer die in Miesbach stehenden Truppen wegen an-

dauernder Ausschreitungen abzulºsen und die Stelle eines Stadtkommandanten zu ¿bernehmen. Das 

Unternehmen Lachers miÇgl¿ckte und er wurde festgenommen. 

Der Prokurist Georg Graf aus Zigelbarden, der beim Oberkommando der M¿nchener Rªteregierung 

Chef der geheimen Militªrpolizei war, war wªhrend dieser Zeit in Miesbach und forderte in den nach 

dem miÇlungenen Unternehmen gehaltenen Sitzungen des Exekutivkomitees, daÇ Lacher erschossen 

werde und beantwortete auch nach seiner R¿ckkehr nach M¿nchen die an ihn gerichteten Anfragen 

in diesem Sinne. Graf war im Felde versch¿ttet gewesen, hatte sich in einer Nervenheilanstalt befun-

den und war Morphinist. Am 21. April 1919 wurde Lacher unter dem Druck der w¿tenden Rotgar-

disten zum Tode verurteilt und das Urteil vollstreckt. 
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Am 13. Januar 1920 begann vor dem Volksgericht in M¿nchen 2 der ProzeÇ gegen Graf und Genos-

sen. Das Urteil f¿r Graf lautete wegen Verbrechens der Beihilfe zum Hochverrat auf zwºlf Jahre 

Zuchthaus und zehn Jahre Ehrverlust, Kªs, M¿hlbauer und Vogl wurden wegen je eines Verbrechens 

der Beihilfe zum Mord in Tateinheit mit Beihilfe zum Hochverrat zu je sechs, bzw. 3İ bzw. vier 

Jahren Zuchthaus verurteilt. Dollacker und Bruckmeyer, die behaupteten unter dem Druck der Rot-

gardisten gehandelt zu haben, wurden ¿berhaupt nicht angeklagt. (ĂM¿nchener Neueste Nachrich-

tenñ, 14., 15., 16. Januar 1920.) Acht Mitglieder des Aktionsausschusses waren schon fr¿her zu Fes-

tungsstrafen von einem Jahr drei Monate bis zu zwei Jahren verurteilt worden. 

Der Stadtkommandant und Anklagevertreter Radl wurde nach dem Sturz der Rªterepublik standrecht-

lich erschossen. 

Den weiteren Nachforschungen der Polizei gelang es dann, die Namen der neun an der ErschieÇung 

beteiligten Rotgardisten zu ermitteln. Davon sind zwei tot, zwei unauffindbar. Gegen die ¿brigen f¿nf 

hat am 21. Februar 1922 der ProzeÇ stattgefunden. Sie behaupteten, sie seien von ihren dienstlichen 

Vorgesetzten zur Vollstreckung aufgefordert worden und seien von der RechtmªÇigkeit des Urteils 

¿berzeugt gewesen. Dies ist nicht unglaubw¿rdig. Denn man wuÇte damals in S¿dbayern nichts von 

der Existenz der Gegenregierung Hoffmanns, sondern hielt die Rªteregierung f¿r den einzigen Inha-

ber der tatsªchlichen Gewalt in Bayern. Trotzdem beantragte der Staatsanwalt die Todesstrafe gegen 

sie. Die angeklagten [31:] fr¿heren Rotgardisten Ebert. Blechinger und Essig wurden wegen Beihilfe 

zum Totschlag zu je 3 Jahren Gefªngnis, Anzenberger zu 1 Jahr 6 Monate Gefªngnis verurteilt. Der 

f¿nfte, Heuser wurde freigesprochen. (ĂM¿nchener Neueste Nachrichtenñ, 22. 2. 22) 

Die zwºlf Ermordeten waren die einzigen Opfer der Rªterepublik. Dagegen hat der Einzug der Re-

gierungstruppen in M¿nchen Hunderten von Unschuldigen das Leben gekostet. 

Die Einnahme von M¿nchen 

Am 1. Mai zogen die Truppen der Regierung Hoffmann in M¿nchen ein. In dem amtlichen Commu-

niqu® schreibt die Regierung: 

ĂNunmehr liegt das Ergebnis der von der Polizei angestellten Erhebungen ¿ber die Zahl der Opfer 

der M¿nchener Kampftage vom 30. April bis 8. Mai vor. Es bedurfte umfangreicher Arbeit, um diese 

Zusammenstellung anfertigen zu kºnnen. Die Leichenfrauen wurden angewiesen, alle Toten, die be-

erdigt wurden, zu melden. Auf Grund dieses Materials wurde dann durch die Kriminalkommissare 

bei den Angehºrigen der nªhere Sachverhalt erhoben. Bot dieser Weg auch keine Gewªhr f¿r die 

vollstªndige Richtigkeit, so war er doch der einzige, der eine einigermaÇen verlªÇliche Zusammen-

stellung ermºglichte. 

Die Zahl der Todesopfer .der Kªmpfe betrªgt nach dieser Zusammenstellung 557. Davon fielen 

kªmpfend 38 Mann der Regierungstruppen, 93 Angehºrige der Roten Armee, 7 Russen und 7 Zivil-

personen. Standrechtlich erschossen wurden 42 Angehºrige der Roten Armee und 144 Zivilpersonen. 

Bei 42 Toten konnte weder der Name, noch die Art des Todes festgestellt werden. Vermutlich befin-

den sich unter diesen 42 unbekannten Personen 18 Russen. 

Tºdlich Ăverungl¿cktñ bei den Kªmpfen sind 184 Zivilpersonen, und zwar am 30. April 1, 1. Mai 36, 

2. Mai 103, 3. Mai 16, 4. Mai 7, 6. Mai 21ñ. (ĂM¿nchener Neueste Nachrichtenñ, 10. Juni 1919.) 

Den 38 Gefallenen der Regierung Hoffmann stehen also offiziell 107 Gefallene der Roten Armee, 

186 standrechtlich Erschossene und 184 Ătºdlich verungl¿ckteñ Anhªnger der Rªteregierung entge-

gen. Diese Angaben beziehen sich aber nur auf den Stadtbezirk M¿nchen. So fehlen z. B. die oben 

erwªhnten, in der Umgebung von M¿nchen von den Regierungstruppen Erschossenen. Ferner sind 

nat¿rlich alle Fªlle nicht aufgef¿hrt, wo Leute spurlos verschwanden und die Leichen nicht eingelie-

fert wurden, z. B. der siebzehnjªhrige Johann Erb am 2. Mai. Die Zahl der Toten ist nach sozialisti-

schen Angaben ungefªhr tausend, eine Zahl, die nach Mitteilung beteiligter Soldaten des General-

kommandos Oven durchaus glaubhaft erscheint. 
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Die 184 Ătºdlich Verungl¿cktenñ wird man als Opfer politischer Morde betrachten m¿ssen. Dies geht 

aus der oben zitierten amtlichen Zusammenstellung selbst hervor. Denn in den letztgenannten [32:] 

21 Fªllen lªÇt sich die Technik des tºdlichen Ungl¿ckfalles genau nachweisen. Am 6. wurden nªm-

lich die 21 katholischen Gesellen ermordet. (Vgl. Seite 41.) AuÇerdem bin ich in der Lage, weitere 

140 in M¿nchen in den Maitagen Ermordete namentlich aufzuf¿hren. Wenn man also nicht annehmen 

will, daÇ der Regierungsbericht diese 140 Fªlle vollkommen verschweigt oder den Tatsachen zuwider 

sie in eine der beiden andern Kategorien unterbringt und Fªlle aus diesen Kategorien verschweigt, so 

ist man zu dem SchluÇ gezwungen, daÇ die 184 tºdlich Verungl¿ckten tatsªchlich ermordet worden 

sind. Im folgenden einige Einzelfªlle. 

ĂDa haben wir Schwein gehabtñ 

Huber, Karl, Landsberger Str. 153, 27 Jahre alt, Mitglied der K.P.D., wurde am 30. April nachts aus 

dem Bett geholt und am andern Morgen nach kurzem Verhºr erschossen. Zeugen bestªtigen, daÇ 

Huber in keiner Weise an Kampfhandlungen beteiligt war. Huber hatte bei seiner Festnahme etwa 30 

Mark in Bargeld, eine goldene Uhr, eine Uhr mit Stahlgehªuse, Gamaschen und eine Brieftasche bei 

sich. Sªmtliche Gegenstªnde fehlten. Als die Schwester des Huber am 23. Mai wegen der Erschie-

Çung ihres Bruders Erkundigungen einziehen wollte, hºrte sie zufªllig, wie vor dem Hause, in dem 

die 2, Kompagnie des 1. W¿rttembergischen Drag.-Regts einquartiert war (Harlaching, Ueber der 

Klause), zwei Posten sich ªuÇerten: ĂMit dieser schweren Brieftasche und mit den Gamaschen haben 

wir mal Schwein gehabt.ñ 

Bauer, Johannes, Arbeiter, Unterfºhring Nr. 3, 48 Jahre alt, parteilos, und dessen Sohn Johann, 17 

Jahre alt, wurden am 30. April auf Grund einer Denunziation aus der Wohnung geholt und kurz darauf 

ohne Verhºr erschossen. Der Vater war parteilos. Der Sohn Mitglied der Arbeiterwehr. Er hinterlieÇ 

Frau und vier unm¿ndige Kinder. 

Am 1. Mai wurden Peter Huhn und Georg Kistler in GroÇhesselohe und der Feinmechaniker Hºpfl 

in Gr¿nwald ohne Urteil erschossen; Verfahren wurde 'eingestellt, weil Tªter nicht zu ermitteln. 

Jakob M¿nch, Forstenrieder Str. 71, wurde am 1. Mai erschossen. Er wollte seine im Februar gefaÇten 

Waffen abliefern und wurde dabei verhaftet. 

Benno Huber, Metzger, GroÇkarolinenfeld, war bei der Roten Armee in Rosenheim gewesen und 

wurde am 2. Mai im Bett erschossen. HinterlªÇt eine Frau mit zwei Kindern. 

Der Schuhmacher Emeran Rºtzer und der Arbeiter Kohlmann wurden am 2. Mai auf ,Grund von 

Denunziationen durch w¿rttembergische Truppen in ihren Wohnungen, Dreim¿hlenstr. 14, verhaftet 

und sofort ohne Urteil im Schlacht- und Viehhof erschossen. Sie hatten 3 Gewehre, die in ihrem 

Privatbesitz waren, darunter [33:] 2 Jagdgewehre, am selben Vormittag abgeliefert. Eine Untersu-

chung fand nicht statt. Sie wurden beschuldigt, einen Regierungssoldaten umgebracht zu haben. In 

Wirklichkeit hatten sie einen auf der StraÇe aufgelesenen verwundeten Rotgardisten beherbergt. Die-

ser wurde im Bett mit Gewehrkolben geschlagen, dann erschossen. Rºtzer hinterlªÇt drei Kinder. 

Faust, Schreiner, leistete am 2. Mai freiwillig Sanitªtsdienste bei der Armee v. Oven und trug eine 

Rote Kreuzbinde. Die Soldaten sahen dies f¿r einen Ausweis der Roten Armee an und erschossen 

ihn. Kein Verfahren. 

Der Schriftsteller Hans Schlagenhaufer in Unterhaching wurde am 1. Mai von dem Hauptmann Liftl 

aufgefordert, seine Waffen abzugeben. Er bestritt, Waffen zu besitzen. Doch wurde ein Gewehr ge-

funden. Er wurde verhaftet, nach Stadelheim abgef¿hrt und dort am 2. Mai ohne gerichtliches Ver-

fahren erschossen. Nach einer der Witwe zugestellten Entscheidung erfolgte die ErschieÇung wegen 

des Gewehres und Ăweil er sich als Mitglied und spªterer Schriftf¿hrer der K.P.D. wªhrend der Um-

sturzbewegung besonders hervorgetan habe.ñ Der Schadenersatzanspruch der Witwe auf Grund des 

Unruheschadengesetzes wurde am 8. November 1921 vom Reichswirtschaftsgericht abgelehnt. XVII. 

A. V. 950/21.) Das Verfahren gegen die Tªter wurde eingestellt. Klage beim ordentlichen Gericht ist 

anhªngig. 
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Gustav Landauer 

Ueber die Art der ĂUngl¿cksfªlleñ orientiert weiter folgender Bericht in der M¿nchener ĂNeuen Zei-

tungñ vom 3. Juni 1919: ĂAm 2. Mai stand ich als Wache vor dem groÇen Tor zum Stadelheimer, 

Gefªngnis. Gegen 1ı Uhr brachte ein Trupp bayrischer und w¿rttembergischer Soldaten Gustav Lan-

dauer. Im Hof begegnete der Gruppe ein Major in Zivil (im ProzeÇ als Rittergutsbesitzer Freiherr v. 

Gagern festgestellt), der mit einer schlegelartigen Keule auf Landauer einschlug. Unter Kolbenschlª-

gen und den Schlªgen des Majors sank Landauer zusammen. Er stand jedoch wieder auf und wollte 

zu reden anfangen. Da rief ein Vizewachtmeister: ĂGeht mal weg!ñ Unter Lachen und freudiger Zu-

stimmung der Begleitmannschaften gab der Vizewachtmeister zwei Sch¿sse ab, von denen einer Lan-

dauer in den Kopf traf, Landauer atmete immer noch. Unter dem Ruf: ĂGeht zur¿ck, dann lassen wir 

ihm noch eine durch!ñ schoÇ der Vizewachtmeister Landauer in den R¿cken, daÇ es ihm das Herz 

herausriÇ und er vom Boden wegschnellte. Da Landauer immer noch zuckte, trat ihn der Vizewacht-

meister mit F¿Çen zu Tode. Dann wurde ihm alles heruntergerissen und seine Leiche zwei Tage lang 

ins Waschhaus geworfen.ñ Wegen dieses Artikels wurde die ĂNeue Zeitungñ unter Vorzensur gestellt. 

Das Oberkommando Oven brachte am 6. Juni einen Gegenbericht: ĂLandauer wurde von einem 

fr¿heren Offizier geschlagen, [34:] als er etwas zu den Soldaten sagen wollte. Nach Aussagen aller 

Zeugen, mit Ausnahme eines einzigen, hat er mit einer Reitpeitsche, nicht mit einem Kn¿ttel geschla-

gen. Keiner der bisher vernommenen Zeugen konnte angeben, daÇ unter Lªcheln und freudiger Zu-

stimmung der Begleitmannschaften auf Landauer geschossen worden sei. Unrichtig ist, daÇ ein Vi-

zewachtmeister drei Sch¿sse .auf Landauer abgegeben hat. Vielmehr ist erwiesen, daÇ zwei Infante-

risten mit Gewehr oder Karabiner und daÇ ein Mann, der als Kavallerist, als Sergeant, als Vizewacht-

meister und als Offizierstellvertreter bezeichnet wurde, mit der Pistole einen SchuÇ auf Landauer 

abgegeben hat. Davon, daÇ Landauer alles heruntergerissen wurde, hat kein Zeuge etwas angegeben. 

Festgestellt ist nur, daÇ Landauer die Uhr abgenommen wurde. Der Besitzer der Uhr wurde bereits 

ermittelt.ñ Demnach hat Landauer weder einen Fluchtversuch unternommen, noch eine andere pro-

vokatorische Handlung versucht oder ausgef¿hrt. 

Der M¿nchener Stadtrat Weigel teilt mir ¿ber die Agnoszierung der Leiche Landauers folgendes mit: 

ĂLandauers Leichnam fehlten Rock, Hose, Stiefel und Mantel. Nach dem Sektionsprotokoll waren 

drei Sch¿sse auf Landauer abgegeben, die alle tºdlich waren. Der BrustschuÇ stammte nach Ansicht 

des Gerichtsarztes Dr. Schºpflin und des Prof. Oberndorfer wahrscheinlich nicht von einem Gewehr, 

sondern von einer Pistole. Doch wurde dies auf Ersuchen des Krieggerichtsrates Christoph nicht auf-

genommen.ñ 

Freiherr v. Gagern bekam vom Amtsgericht M¿nchen am 13. September 1919 einen Strafbefehl ¿ber 

300 Mark. Das Verfahren gegen weitere Beteiligte wurde eingestellt. 

ĂVor dem Kriegsgericht in Freiburg kam die Anklage gegen den Unteroffizier Digele wegen Tºtung 

Gustav Landauers zur Verhandlung. Nachdem ein nicht ermittelter Soldat Landauer in den Kopf ge-

schossen hatte, gab Digele auf Landauer einen PistolenschuÇ ab. Der Angeklagte, ein W¿rttemberger, 

der inzwischen bei den Baltikumtruppen zum Unteroffizier befºrdert wurde, berief sich darauf, daÇ 

er nur den Befehl eines Vorgesetzten ausgef¿hrt habe. Das Gericht sprach ihn von der Anklage des 

Totschlages frei, weil er in dem Glauben sein konnte, nach Befehl zu handeln, und verurteilte ihn 

wegen Hehlerei, begangen durch Aneignung der Uhr des Toten, zu f¿nf Wochen Gefªngnis, die durch 

die Untersuchungshaft verb¿Çt sind.ñ (ĂM¿nchner Neueste Nachrichtenñ, 22. Mªrz 1920.) (Ein aus-

f¿hrlicher ProzeÇbericht, aus dem insbesondere die Richtigkeit der ersten Darstellung hervorgeht, 

findet sich in der Freiburger ĂVolkswachtñ vom 22. und 23. Mªrz 1920.) 

Ich konnte trotz g¿tiger Unterst¿tzung durch Behºrden nicht feststellen, ob Gagern mit dem Haupt-

mann Freiherr v. Gagern-Rickholt (geboren am 21.1.1887 in Worms) identisch ist, der am 25.5.1915 

den belgischen Baron dôUdekem dôAcoz ermordete. Dieser wurde am 7. Juni 1916 zu 15 Jahren 

Zuchthaus ver-[35:]urteilt. Am 16.1.1919 aber vom Prªsidenten des Reichsmilitªrgerichts freigelas-

sen. (Erklªrung der Reichsregierung, 11.8.1922.) 
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AuÇer Landauer wurden in den ersten Maitagen in Stadelheim noch ¿ber 30 wehrlose Gefangene von 

den Soldaten ohne weiteres Verfahren umgebracht. Herr Weigel teilt mir hier¿ber mit: ĂAn der Wand 

eines inneren Gefªngnishofes, dessen Tor auf den Friedhof hinausf¿hrt, habe ich an der Mauer in 

Brusthºhe 50 bis 60 Gewehreinschlªge gesehen. Rekognosziert werden sollten 30 bis 40 Tote. Sie 

waren nach den Angaben der Gefªngnisverwaltung aus dem Massengrab, wo sie ohne Sªrge lagen, 

herausgeholt und in die Sªrge gelegt worden. An das Massengrab zu gehen, wurde mir nicht gestattet. 

Nur wenige Sªrge wiesen Namen auf, darunter einen weiblichen.ñ 

Elf Leichen konnten nicht agnosziert werden. (M¿nchener ĂNeue Zeitungñ, 17. Juni 1919.) 

Das Verfahren gegen die Tªter ist noch nicht abgeschlossen, hat aber bisher zu keinerlei Resultaten 

gef¿hrt. 

ErschieÇung ï keine offene Gewalt 

Der Hilfsarbeiter Josef Sedlmaier wurde am 2. Mai 1919 in seiner Wohnung, Winterstr. 8 II, verhaf-

tet. Sedlmaier war niemals bei der Roten Armee und hatte niemals an Kªmpfen teilgenommen. Er 

hatte lediglich 14 Tage bei der Arbeiterwehr Sicherheitsdienst gemacht und sein Gewehr am 27. April 

eingeliefert. 

Nach den staatsanwaltschaftlichen Akten, A.V. XIX 1254/19, hat der betreffende Leutnant Mºller, 

bayr. Sch¿tzenregiment 21, die Festnahme angeordnet, Ăweil er (Sedlmaier) mir nicht beweisen 

konnte, daÇ er sein Gewehr wirklich schon am 27. April abgeliefert habe.ñ 

Zu gleicher Zeit wurden die im gleichen Hause wohnenden Gebr¿der Altmann festgenommen. Nach 

den Angaben eines Ăunbekannten, nicht ermittelten Polizeiorgansñ waren sie Ăgefªhrliche Spartakis-

tenñ. 

Die drei Verhafteten wurden einer ĂStandgerichtskommissionñ unter Vorsitz eines Hauptmannes vom 

1. bayr. Sch¿tzenregiment vorgef¿hrt und zum ErschieÇen bestimmt. Sie wurden in den Hof einer 

Lederfabrik, Pilgersheimer Str. 39, gef¿hrt; als sie dort einen bereits Erschossenen liegen sahen, be-

gannen sie auseinanderzulaufen. Darauf wurden alle drei wegen Fluchtgefahr erschossen. 

Der TumultschadenausschuÇ konstatiert aus den staatsanwaltschaftlichen Akten, daÇ alle Zeugen be-

z¿glich des Sedlmaier nichts Belastendes bekundet haben. Schriftliche Aufzeichnungen ¿ber das 

Ăstandgerichtlicheñ Verfahren wurden nicht gemacht. Der betreffende Hauptmann, der das ĂStand-

gerichtñ leitete, erklªrte zu den Akten: ĂIch habe in den ersten Tagendes Mai auf Grund von Angaben 

der Kriminalpolizei und von Vertrauenspersonen soviele Ver-[36:]haftungen vornehmen lassen, daÇ 

ich mich unmºglich auf die Namen von Festgenommenen besinnen kann; auch kann ich nicht ange-

ben, ob Sedlmaier und die beiden Altmann mir vorgef¿hrt wurden, oder ob sie auf dem Wege zu mir 

erschossen wurden, weil sie einen Fluchtversuch machten.ñ 

Das Verfahren gegen Mºller wurde eingestellt. Von einem Verfahren gegen den Hauptmann oder 

gegen die Soldaten, die die ErschieÇung vornahmen, ist nichts bekannt geworden, obwohl der Staats-

anwaltschaft nach eigener Mitteilung die Namen bekannt sind. Der TumultschadenausschuÇ billigte 

der Witwe, welche zwei minderjªhrige Kinder hat, eine kleine Rente zu. 

Hiergegen legte der Reichskommissar bei dem TumultschadenausschuÇ Beschwerde zum Reichs-

wirtschaftsgericht ein. Dieses hob den BeschluÇ auf und wies den Anspruch auf Entschªdigung ab. 

In dem BeschluÇ heiÇt es: 

ĂZunªchst ist der Schaden in keinem Falle durch offene Gewalt verursacht. Denn die vollstreckende 

militªrische Stelle hat, wie auch der Fall gelagert gewesen sein mag, stets amtliche Befugnisse aus¿-

ben wollen. Selbst ein MiÇbrauch und eine Ueberschreitung von Amtsbefugnissen kann niemals als 

offene Gewalt angesprochen werden. Weiter aber ist auch in keinem der mºglichen Fªlle der Tod 

durch die Abwehr der offenen Gewalt der Spartakisten unmittelbar verursacht worden. Sedlmaier 

wurde durch seine Verhaftung dem Kreise der gegen die Spartakistenherrschaft eingesetzten unmit-

telbaren AbwehrmaÇnahmen entr¿ckt. In diesem Augenblick begann f¿r ihn die Abwicklung eines 

auÇerhalb der unmittelbaren Gewaltabwehr liegenden besonderen strafrechtlichen Verfahrens ...ñ 
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Nunmehr hat die Witwe eine Klage gegen den Militªrfiskus beim ordentlichen Gericht eingereicht. 

Zu dem Brothªndler Josef Probst kamen am 2. Mai 5 Soldaten des Freikorps Epp. Sie durchsuchten 

nicht einmal die Wohnung, sondern forderten ihn nur auf mitzugehen, er komme gleich wieder. Er 

wurde sofort erschossen. Irgend ein gerichtliches Verfahren fand nicht statt. An den Kªmpfen hatte 

sich Probst in keiner Weise beteiligt. Klage zum ordentlichen Gericht ist anhªngig. 

ErschieÇung wegen Beschimpfung der Offiziere 

Josef Anton Leib, Daiserstr, 4, hatte eine Zeitschrift ĂDer Republikaner, Volksblatt für Süddeutsche 

Freiheitñ, herausgegeben. Am 2. Mai bezog das Batl. Lindenfels, in der Mehrzahl aus Tübinger Stu-

denten bestehend. Quartier in der Implerschule. Bei Leib wurden drei Haussuchungen abgehalten, es 

wurde aber nichts gefunden; dann wurde er mitgeschleppt und auf Befehl des Rittmeisters Freiherrn 

von Lindenfels im Hof des Restaurants Elysium erschossen. Als Begründung wurde angegeben, er habe 

Ăauf der Liste gestandenñ [37:] und habe die Offiziere beschimpft. Gegen Freiherr v. Lindenfels wurde 

am 2. August 1920 Anklage erhoben. Er wurde freigesprochen (Wehrkreis-Kommando V Abt, IV.). 

Nach der Entscheidung des Tumultschadenausschusses hat L. sich am Kampfe nicht beteiligt und ist 

den Truppen nicht mit Waffen entgegengetreten. Da die Blªtter geeignet gewesen seien, lebhafte 

Erregung in die Bevºlkerung zu tragen, und da die Witwe zwar nicht mitgearbeitet, aber in Kenntnis 

der Sachlage die Einnahme aus den Blªttern ĂbewuÇt mitgenossen'' habe, erschien es nach Ansicht 

des Tumultschadenausschusses der Billigkeit entsprechend, die Hºchstrente der Witwe von damals 

57 M 90  monatlich auf 30 Mark monatlich herabzusetzen, die Renten der f¿nf damals sªmtlich 

minderjªhrigen Kinder von je 23 M 80  monatlich aber unverªndert zu belassen. 

Das Reichswirtschaftsgericht hob diese Entscheidung am 20. Oktober 1921 auf und wies nach stªn-

diger Praxis sªmtliche Anspr¿che ab, denn Ăein MiÇbrauch von Amtsbefugnissen kºnne nie als offene 

Gewalt angesprochen werden.ñ (XVII A.V. 617/21.) Klage zum ordentlichen Gerichte ist anhªngig. 

Bauer, Josef, Monteur, Schºnstr. 60, 20 Jahre, parteilos, wurde am 3. Mai in Schleisheim angeblich 

wegen eines bei ihm vorgefundenen Briefes festgenommen, kurz darauf erschossen und ausgeraubt. 

Nagl, Josef, Maurerpolier, 31 Jahr, Sauerlach, wurde am 3. Mai in seiner Wohnung festgenommen 

und am Starnberger Bahnhof erschossen. Die ErschieÇung erfolgte, da angenommen wurde, Nagl sei 

Eigent¿mer eines in seiner Wohnung vorgefundenen Gewehres, das jedoch nachweislich einem bei 

Nagl wohnenden Alois Stºttel gehºrte. Nach seiner ErschieÇung wurde die Leiche vollstªndig aus-

geraubt. Es fehlten 100 Mark Bargeld. Nagl hinterlªÇt seine Frau. 

Stettner, Josef, Xylograph, Baaderstr. 65, wurde am 3. Mai bei Hilfeleistung eines Verwundeten am 

Gªrtnerplatz erschossen. HinterlªÇt Frau und 6 Kinder. 

Tischer, Johann, Maler, 37 Jahr, Zeppelinstr. 23, wurde am 3. Mai aus seiner Wohnung geholt, kam 

etwa nach einer halben Stunde zur¿ck und wurde auf Grund einer Bemerkung, die er den Soldaten 

gegen¿ber gemacht hatte, wieder festgenommen und kurz darauf im Lehrerinnenseminar in der Fr¿h-

lingstr. erschossen. 

Zull, Josef, Kutscher, 20 Jahr, Winterstr. 4, wurde am 3. Mai in seiner Wohnung verhaftet, schwer 

miÇhandelt, halb erschlagen und am Kandidplatz erschossen. Er war bei der Republikanischen 

Schutzwehr gewesen. 

Anton Oswald wurde auf Grund einer Denunziation des Kriminalwachtmeisters Keitler am 3. Mai 

morgens aus dem Bett geholt, da er beider Entwaffnung der Schutzleute geholfen hatte. Er wurde in 

eine Kiesgrube gestellt, um erschossen zu werden. Schwer verwundet konnte er, da auftauchende rote 

Truppen die ErschieÇung [38:] verhinderten, sich in ein Haus schleppen, wo er ins Bett gelegt wurde. 

Dort wurde er gefunden, an einen Zaun geschleppt und endg¿ltig erschossen. (Kein Verfahre.) 

Der Ermordete ist schuld 

Am 2, Mai 1919, nachmittag 5 Uhr, kamen zwei bewaffnete Soldaten des Freikorps Epp in die Woh-

nung Daisenhofener Str. 12 des Dr. Karl Horn, Professor f¿r Mathematik und Physik, und brachten 



 22 

ihn nach dem Gefªngnis Stadelheim. Dort verhºrte ihn der Kommandant, Leutnant HeuÇer, und gab 

ihm einen Passierschein, auf welchem die SchluÇworte standen: ĂProfessor Dr. Karl Horn irrt¿mlich 

verhaftetñ. 

Horn kehrte um 8 Uhr abends in seine Wohnung zur¿ck. Am nªchsten Morgen fr¿h acht Uhr traten 

abermals zwei Bewaffnete des Freikorps Epp in die Wohnung und brachten ihn in das Haus Tegern-

seer LandstraÇe 98, wo die Befehlsstelle mit dem Stab des 1. Bataillons des Sch¿tzenregiments 1 

(Freikorps Epp) lag. Dort wurde er im Hofe von dem herbeigeholten diensttuenden Leutnant Josef 

Dinglreiter (Bataillonsadjutant) ohne Verhºr kurz mit den den Worten abgefertigt: ĂAb nach Stadel-

heim, erledigtñ und drei Soldaten zum Transport ¿bergeben. Hom versuchte umsonst, seinen Passier-

schein vorzuweisen. 

Von einem dieser drei Soldaten wurde Horn auf der vor dem Haus Stadelheimer Str. 33 befindlichen 

Wiese um 8Ĳ Uhr durch einen SchuÇ von r¿ckwªrts durch den Kopf getºtet. Die Begleitmannschaft 

raubte Schuhe, Uhr mit Kette und Anhªnger, pl¿nderte die Taschen und versuchten den Ehering ab-

zuziehen. (Aussage des Augenzeugen Georg Gruber in meinem Besitz.) Die Leiche wurde quer ¿ber 

dem FuÇweg liegen gelassen. 

Der Tªter, wahrscheinlich Unteroffizier Georg Grammetsberger, kehrte zur Stadt zur¿ck, die beiden 

andern Soldaten gingen nach Stadelheim. Um İ3 Uhr nachmittags wurde die Leiche von der Gattin 

und dem neunjªhrigen Sohne am Tatort gefunden. Das Verfahren .gegen Grammetsberger wurde ein-

gestellt. Gegen Dinglreiter fand kein Verfahren statt. 

Sowohl das Landgericht M¿nchen wie das Oberlandesgericht M¿nchen haben die Klage der Witwe 

abgewiesen, da eigenes Verschulden des Getºteten vorliegt. Dieser habe zu Ăjenem Kreis von Leuten 

gehºrt, die die Bevºlkerung aufgehetzt und dadurch mittelbar die Ausschreitungen der Soldaten selbst 

erzeugt haben.ñ Die Sache geht jetzt ans Reichsgericht. 

Eine Frau als Zielscheibe 

Georg Kling und seine Tochter Marie Kling taten am 2. Mai in Giesing freiwillig Sanitªtsdienste bei 

der Roten Armee in einer Station an der WeinbauerstraÇe. Sie waren mit Roten Kreuzbinden [39:] 

versehen. Am 3. Mai wurde Georg Kling auf die Polizeistation Tegernseer LandstraÇe transportiert, 

weil seine andere Tochter Anni angeblich Munition getragen habe. Marie ging freiwillig mit. Der 

Schutzmann Keitler behauptete, Marie habe mit der Sanitªtsflagge den Roten Zeichen gegeben. Sie 

kam vor ein Standgericht, wurde auf Grund von Zeugenaussagen von Regierungstruppen freigespro-

chen und sollte am 4. Mai entlassen werden. Als der Vater sie morgens abholen wollte, war sie schon 

nach Stadelheim abgef¿hrt. Augenzeugen bekunden, daÇ sie dort als Zielscheibe verwendet wurde. 

Zuerst wurde sie ins FuÇgelenk, dann in die Wade, dann Oberschenkel, zuletzt in den Kopf geschos-

sen. Eine Verhandlung gegen die Tªter fand nicht statt. Denn bei der Aufhebung der Militªrgerichts-

barkeit waren die Akten Ăverlorenñ gegangen. 

Peter Lohmar, Journalist, wurde am 3. Mai auf dem Transport in den Gasteiganlagen, angeblich, weil 

er sich gewehrt hatte, erschossen. Tatsªchlich konnte er als Kriegsinvalide ¿berhaupt nur am Stock 

gehen. Das Verfahren ist eingestellt. 

Der Bankbeamte Hans Bulach wurde am 3. Mai auf dem Transport in den Gasteiganlagen von dem-

selben Gefreiten angeblich auf der Flucht erschossen. 

Der Tagelºhner Theodor Kirchner aus der Winterstr. 4 wurde am 3. Mai ohne jedes gerichtliche 

Verfahren in der Kirbacher Str. 11 erschossen, obwohl er sich weder an den Kªmpfen beteiligt, noch 

sonst strafrechtlich verfehlt hatte. Ein Gewehr hatte er vorher schon freiwillig ohne Aufforderung 

eingeliefert. Er hinterlieÇ eine Witwe und 2 Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren. 

Der TumultschadenausschuÇ billigte den Hinterbliebenen eine Rente zu. Hiergegen legte der Reichs-

kommissar beim TumultschadenausschuÇ Beschwerde ein; in der Begr¿ndung derselben heiÇt es: 

ĂAls Kirchner erschossen wurde, war er vollstªndig wehrlos und von Kirchner drohte daher keinerlei 

offene Gewalt, demzufolge konnte seine ErschieÇung auch nicht die Abwehr einer offenen Gewalt 
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von seiner Seite bezwecken, naturgemªÇ konnte durch diese ErschieÇung auch nicht die etwa von 

anderer Seite drohende Gewalt abgewehrt werden ...ñ 

Das Reichswirtschaftsgericht hob die Entscheidung auf und wies die sªmtlichen Anspr¿che ab. Klage 

zum ordentlichen Gericht schwebt. 

Der Privatier Christian Frohner, Paulaner Platz 27, wurde am 3. Mai wegen Verdachtes der Teil-

nahme an der Aufruhrbewegung von Truppen des Freikorps L¿tzow festgenommen. Am 5. Mai 1919 

wurde er auf dem Transport vom ĂStandgerichtñ in der Hofbrªuhaushalle zur Befehlsstelle der 

Gruppe Siebert von dem ihn begleitenden Gefreiten erschossen. Der Bescheid des Tumultschaden-

ausschusses stellte fest, daÇ die ErschieÇung Ăangeblich aus Notwehrñ erfolgte. Die Leiche wurde 

ausgeraubt. 

[40:] Der Antrag auf Zuerkennung einer Rente auf Grund des Tumultschadengesetzes wurde in bei-

den Instanzen abgelehnt. Klage zum ordentlichen Gericht ist anhªngig. 

Das gegen den Gefreiten wegen Mord eingeleitete Verfahren wurde eingestellt, weil ein Zeuge nicht 

auffindbar gewesen ist. Derselbe Gefreite hat auch Bulach und Lohmar umgebracht. 

Der Monteurhelfer Leonhard Dorsch, am Feuerbachl 6, wurde nach den der Witwe vom Tumultscha-

denausschuÇ mitgeteilten Feststellungen vom Militªr am 4. Mai verhaftet, Ăda er der Zugehºrigkeit 

zur Roten Armee verdªchtig warñ. Er wurde zunªchst einem Gerichtsoffizier in der Wache des 16. 

Stadtbezirkes zum Verhºr vorgef¿hrt und spªter Ăauf nicht aufgeklªrte Weise, vermutlich bei einem 

Fluchtversuchñ erschossen. Kein Verfahren. 

Die zwºlf Perlacher Arbeiter 

Am 4. Mai r¿ckte das Freikorps L¿tzow in Perlach, wo niemals gekªmpft worden war, ein. Die Of-

fiziere konferierten mit dem protestantischen Pastor Hell. (Angeblich holten sie dort ein Wªschepaket 

ab.) Dann requirierten sie ein Zimmer im Gasthof zur Post und verhafteten die Arbeiter Johann Licht 

und Georg Koch. Um 3 Uhr morgens wurden dann auf Grund einer Liste u. a. folgende Perlacher 

Arbeiter, teils Parteilose, teils Mitglieder der Mehrheitssozialdemokratie, aus ihren Betten geholt: 

Adalbert Dengler, Georg Eichner, Sebastian Hufnagel, Georg Jacob, Josef Jakob, Johann Keil, Albert 

Krebs, Josef Ludwig, August Stºber, Konrad Zeller. Bei dem Hafnermeister Ludwig waren drei er-

gebnislose Haussuchungen vorausgegangen. Keil und Dengler hatten Waffen besessen, sie jedoch 

am 1. Mai laut Aufforderung abgeliefert. Als der Wirt den Verhafteten Kaffee geben lassen wollte, 

hieÇ es, Ădie brauchen nichts mehrñ. Die Verhafteten muÇten Brieftaschen, Messer und Geldbºrsen 

abgeben, wurden in der Fr¿h um 5 Uhr auf ein Lastauto verladen und nach dem Hofbrªuhauskeller 

gebracht. Ludwig wurde gleich hinter das Auto gef¿hrt und um 6 Uhr morgens erschossen. Einige 

der Verhafteten wurden dann von Offizieren verhºrt. Keiner war bei der Roten Armee gewesen. Kei-

ner hatte sich an den Kªmpfen beteiligt, bei keinem waren Waffen gefunden worden, Zeugen schil-

dern, daÇ die Gefangenen einen niedergeschlagenen, ja geistesabwesenden Eindruck machten und 

flehentlich um ihr Leben baten. Zwischen 11 und 1 Uhr wurden in Abstªnden erst zwei, dann drei 

Personen auf dem Hof auf einem Kohlenhaufen erschossen. Zwei weitere Gefangene, zuerst zur¿ck-

gestellt, wurden spªter erschossen. Insgesamt wurden in Abstªnden 12 Gefangene ohne Urteil, ohne 

den Schatten eines Rechts erschossen. Nach der ErschieÇung wurden den Toten ihre sªmtlichen Wert-

gegenstªnde und Papiere geraubt. Gegen keinen einzigen der Tªter oder der ver-[41:]antwortlichen 

Offiziere ist jemals auch nur verhandelt worden. (Aussagen von 14 Augenzeugen sind in meinem 

Besitz.) 12 Frauen und 35 minderjªhrige Kinder waren der Ernªhrer beraubt. Die von den Hinterblie-

benen auf Grund des Aufruhrschadengesetzes erhobenen Rentenanspr¿che wurden vom Reichswirt-

schaftsgericht am 14. August 1921 mit der Begr¿ndung abgewiesen, die ErschieÇung sei keine offene 

Gewalt gewesen. (XVII, A.V. 747 21.) 

Josef Graf, 18 Jahre, wurde am 3. Mai verhaftet. Ein Offizier teilte dem Vater mit, der Fall werde am 

nªchsten Tag ordnungsgemªÇ verhandelt. Am 4. Mai, morgens İ6 Uhr, wurde er auf offener StraÇe 

(Warngauer StraÇe) erschossen und die Leiche liegen gelassen. (Kein Verfahren.) 
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Josef Siegl, Sanitªtssoldat, Rheintaler Str. 64, tat wªhrend der Rªterepublik keinen Dienst und ging 

erst am 1. Mai wieder in Dienst. Auf dem Weg nach Hause wurde er am 5. Mai wegen seiner Roten 

Kreuzbinde erschossen. Die Leiche wurde ausgeraubt. 

Schªffer, Josephine, Kaufmannsfrau, Hohenzollernstr. 72, wurde am 5. Mai auf dem Transport nach 

dem Abteilungsstab des Freikorps L¿tzow in der Nªhe der Giselaschule erschossen. Nach der Er-

schieÇung wurde ihre Wohnung durchsucht und Gegenstªnde im Werte von 3000 Mark entwendet. 

Ihr Mann war in Haft. Ein Verfahren gegen die Tªter ist nicht eingeleitet. 

Die 21 katholischen Gesellen 

Am 6. Mai fand eine Versammlung des katholischen Gesellenvereint St. Joseph wegen Theaterange-

legenheiten im Vereinslokal, Augustenstr. 71, statt. Sie wurde als Ăspartakistischñ denunziert. Auf 

Grund eines Befehls des Hauptmanns v. Alt-Stutterheim wurden, die Gesellen durch eine Patrouille 

unter F¿hrung des Offizierstellvertreters Priebe verhaftet, weil ein Versammlungsverbot existierte. 

Hauptmann v. Alt-Stutterheim musterte die Verhafteten auf der StraÇe. Die Leute schrien, sie seien 

unschuldig; er sagte, das gehe ihn nichts an, und lieÇ es zu, daÇ die Leute furchtbar miÇhandelt wur-

den. Sieben Gefangene wurden im Hof des Hauses Karolinenplatz 5 erschossen. Die anderen wurden 

in den Keller eingeliefert. Die Soldaten, zum Teil in angetrunkenem Zustand, trampelten auf den 

Gefangenen herum, stieÇen sie wahllos mit dem Seitengewehr nieder und schlugen derartig um sich, 

daÇ ein Seitengewehr sich verbog und daÇ das Hirn herumspritzte. So tºteten sie weitere 14 Leute 

und pl¿nderten dann die Leichen aus. F¿nf Gefangene wurden schwer verwundet. ĂDie Leichen der 

Erschossenen schauten f¿rchterlich aus. Einem war die Nase ins Gesicht hineingetreten, andern fehlte 

der halbe Hinterkopfñ. (Erster Verhandlungstag.) ĂWenn einer der Verwundeten sich noch regte, 

wurde auf ihn eingeschlagen und eingestochen. Zwei Soldaten, die sich umfaÇt hatten, f¿hrten einen 

wahren Indianertanz neben den Leichen auf, schrien und heul-[42:]ten.ñ (ĂBayr. Kurierñ, 23. Oktober 

1919.) Die Soldaten glaubten ein Recht dazu zu haben, da ihnen durch ihren Hauptmann Hoffmann 

erklªrt worden war, wenn sie einen Spartakisten sªhen, sollten sie gleich von der Waffe Gebrauch 

machen. Ein Soldat meldete sich denn auch dienstlich von der ErschieÇung der 21 Spartakisten zu-

r¿ck. Der grºÇte Teil der Tªter konnte nicht festgestellt werden. Das Sektionsprotokoll verschwand 

aus den Akten. Die Namen der Ermordeten waren: J. Lachenmaier, J. Stadler, F. Adler, J. Bachhuber, 

S. Ballat, A. Basinger, J. Fischer, M. Fischer, F. Grammann,. M. Gr¿nbauer, J. Hamberger, J. Krapi, 

J. Lang, B. Pichler, P. Prachtl, L. Ruth, K. Samberger, F. Schºnberger, A. Stadler, F. Stºger, K. 

Wimmer. 

Am 25. Oktober 1919 wurde der Soldat Jakob M¿ller und der Vizefeldwebel Konstantin Makowski 

zu 14 Jahren Zuchthaus, Grabasch zu einem Jahr Gefªngnis wegen Totschlags verurteilt. Gegen die 

verantwortlichen Offiziere der Gardedivision wurde kein Verfahren eingeleitet. Das Verfahren gegen 

den Hauptmann von Alt-Stutterheim wurde eingestellt. (ĂM¿nchener Neueste Nachrichtenñ und 

ĂBayrischer Kurierñ, 21. bis 26. Oktober 1919.) (Schlag, Das Blutbad am Karolinenplatz.) Vorsitzen-

der war Oberlandesgerichtsrat Hieber, Staatsanwalt Dr. Mugler. 

Am 4. November wurde der ehemalige Husar Stefan Latosi, der in der betr. Nacht blutbefleckt mit 

gestohlenen Uhren und Geldbºrsen den Keller verlassen hatte, wegen Verbrechen des Totschlags 

freigesprochen, wegen schweren Diebstahls zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. (ĂM¿nchener Neueste 

Nachrichtenñ, 5. November 1921.) 

Da mir leider der Platz fehlt alle M¿nchener Ătºdlichen Ungl¿cksfªlleñ auch nur mit wenigen Worten 

zu schildern, begn¿ge ich mich, die mir bekannten in tabellarischer Form darzustellen. Der Vorgang 

ist eintºnig immer dasselbe: Denunziation, Verhaftung, ErschieÇung an der nªchstem Mauer, Pl¿n-

derung der Leiche. Der Tªter bleibt straflos, denn ein Verfahren wird gar nicht eingeleitet. 

Die folgende Liste umfaÇt 161 Ermordete und 273 Hinterbliebene. Sie enthªlt auch die im Text be-

reits aufgef¿hrten Fªlle 
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[50:] Die vorstehende Liste ist keineswegs vollstªndig. Denn nach den amtlichen Angaben sind in 

M¿nchen allein 184 Menschen Ătºdlich verungl¿cktñ. Die Liste enthªlt aber nur 161 Namen, die sich 

auÇerdem auf M¿nchen und Umgebung beziehen. 

Auch die 186 Ăstandrechtlichenñ ErschieÇungen waren, wie auf Seite 112 eingehend bewiesen wird, 

vºllig ungesetzlich. Da alle Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Kategorien fehlen, lªÇt sich 

nicht einmal im einzelnen nachweisen, wer Ătºdlich verungl¿cktñ und wer Ăstandrechtlichñ erschos-

sen worden ist. Trotzdem habe ich nur die amtlich als Ătºdlich verungl¿cktñ Bezeichneten als ermor-

det gerechnet. Nur in 22 Fªllen hat ein gerichtliches Verfahren stattgefunden. Nur vier Tªter sind 

bestraft worden. 

Der Polizeiagent Blau 

Blau war Agent und Lockspitzel der politischen Polizei. Er gehºrte im Aufstand vom Januar 1919 

zur Besatzung der B¿xensteindruckerei und hatte auch ein Auto beschlagnahmt. Nach dem Sturz der 

Rªterepublik war er in M¿nchen tªtig und gab sich dort als fl¿chtiger, unterst¿tzungsbed¿rftiger 

Kommunist aus. (Dritter und vierter Verhandlungstag.) Er wurde erkannt und nach Berlin gelockt. 

Dort wurde er in einer Kommunistenversammlung am 1. August 1919 als Spitzel festgestellt; wollte 

jedoch einen Gegenbeweis antreten. Er ¿bernachtete mit Hoppe bei einem gewissen Pohl. Dort er-

schien dann nach Angabe Hoppes ein nicht ermittelter Polizeiagent und bot Hoppe Gift an, um Blau 

umzubringen. (Dritter Verhandlungstag.) Am nªchsten Tag ¿bernachteten Blau und Hoppe in der 

Wohnung Winklers. Dort erschienen nach Angabe Hoppes drei Leute, darunter wahrscheinlich der 

Polizeiagent Schreiber, boten ihm dieselbe Flasche Morphium an und forderten, man m¿sse mit Blau 

SchluÇ machen. Daraufhin habe er die Wohnung verlassen, sei jedoch zur¿ckgekehrt. Unterdessen 

sei Blau ermordet worden. Die Leiche wurde dann in den Kanal geworfen. Dort wurde sie am 7. 

August gefesselt gefunden. 

Am 24. Juni 1920 begann der ProzeÇ. Fichtmann und Hoppe waren wegen Mordes, Winkler wegen 

Beihilfe angeklagt. Fichtmann trat einen Alibibeweis an. Der Hauptbelastungszeuge Toifl sagte aus, 

es gebe eine organisierte Terroristengruppe. Doch muÇte er sich sagen lassen, er sei der Anf¿hrer bei 

einem Raub¿berfall auf den Diamantenhªndler Orlowski gewesen und habe hierzu Waffen von der 

Reichswehr besorgt. Seine Behºrde habe ihm sogar am SchluÇ noch gestattet, das geraubte Geld zu 

behalten. Ueber alle diese Dinge befragt, verweigerte er die Auskunft. Er gab zu, versucht zu haben, 

eine militªrpolitische Abteilung der Kommunistischen Partei zu gr¿nden und Befehle zu Ueberfªllen 

auf Druckereien weitergegeben zu haben. (Sechster und siebenter Verhandlungstag.) Nach Aussage 

des Wachtmeisters Henke hatte die Garde-Kavallerie-Sch¿tzendivision allein 110 Spitzel. (Dritter 

Verhandlungstag.) 

[51:] Am 5. Juli wurde Fichtmann freigesprochen. Hoppe bekam wegen Beihilfe zum Totschlag unter 

Ablehnung mildernder Umstªnde 6 Jahre Zuchthaus, Winkler wegen Beihilfe 3 Jahr Gefªngnis. Ge-

gen die stark belasteten Polizeispitzel Schreiber und Toifl wurde kein Verfahren eingeleitet. (Einge-

hende ProzeÇberichte in allen Berliner Zeitungen,) 

Die Ermordungen beim Kapp-Putsch 

Stadtverordneter Futran 

Als Kapp am 13. Mªrz 1920 Berlin eroberte, konnte, wie bekannt. Noske in ganz Berlin keinen re-

gierungstreuen Soldaten finden. Alle Regimenter, die gesamte Sicherheitswehr und die Einwohner-

wehr gingen ¿ber. So schrieb die Zentrale der Einwohnerwehren in einem Flugblatt von der Ăneuen 

Regierung der Arbeitñ. Zur Abwehr organisierten sich die Arbeiter. Als Kapp entfloh, geschah dies 

unter der Flagge, die beiden Regierungen hªtten sich geeinigt. Die Verhªltnisse lagen vºllig wirr und 

man wuÇte von den Truppen nicht, ob sie wieder zur Regierung EbertïBauer oder noch zur Gegen-

regierung KappïL¿ttwitz hielten. 

In Kºpenick hatten sich die Arbeiter und auch Teile der B¿rgerschaft unter F¿hrung von Futran aus 

den dort liegenden Bestªnden bewaffnet. Innerhalb der Stadt blieb alles ruhig. Die sogenannte Rote 
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Garde machte nªmlich hauptsªchlich Sicherheitsdienst zusammen mit der Polizei, bewachte die stªd-

tischen Lebensmittelvorrªte usw. Das Potsdamer Jªgerregiment, Btl. Nr. 3, r¿ckte an. Auch politisch 

rechtsstehende Leute, wie der B¿rgermeister Behnke (vgl. seine Aussage vor dem Standgericht), wa-

ren sich ¿ber den Charakter der anr¿ckenden Truppen durchaus im unklaren, da sie noch das Zeichen 

der Regierung Kapp, das Hakenkreuz, am Helm trugen. Es kam zu einem Kampf, wobei Gefangene 

gemacht wurden. Als durch telephonische Anfrage in Berlin festgestellt wurde, daÇ die Truppen wie-

der zur Regierung Ebert hielten, gab Futran selbst Befehl, die Waffen niederzulegen. Eine Zeitfrei-

willigen-Eskadron zog am 21. kampflos ein, erklªrte den verschªrften Belagerungszustand und er-

richtete ein Standgericht. Futran, der sich so unschuldig f¿hlte, daÇ er sogar aufs Rathaus ging, wurde 

am gleichen Tag wegen der Delikte, die er vor Verk¿ndung des Belagerungszustandes begangen ha-

ben sollte, zum Tode verurteilt. Im Protokoll, das in meinem Besitz ist, heiÇt es: 

ĂGr¿nde: Durch Zeugen und teilweise eigenes Gestªndnis des Angeklagten ist einwandfrei erwiesen, 

daÇ er das Haupt des kommunistischen Aufstandes gewesen ist, daÇ er eine Rote Armee organisierte 

und zu bewaffnetem Widerstªnde gegen die anr¿ckenden Regierungstruppen aufgefordert habe. Fer-

ner hat er die gefangenen Offiziere mit dem Tode durch ErschieÇen bedroht, sowie die verwundeten 

Gefangenen als Schwerverbrecher behandeln lassen. Das Urteil wurde sofort durch eine Gruppe der 

4. Schwadron unter [52:] F¿hrung des Leutnants Kubich im Hofe der Bºtzowbrauerei, Gr¿nauer 

StraÇe, vollstreckt. Das Standgericht der 4. freiw. Eskadron v. Bebell, Kapitªnleutnant; Hedal, Un-

teroffizier; Jacks, Freiwilliger; Kubich, Leutnant.ñ 

Zur selben Zeit wie Futran wurden Ăstandrechtlich erschossenñ der Arbeiter W. D¿rre auf Grund 

einer Denunziation, bei ihm seien Waffen versteckt, obwohl zweimalige Haussuchung das Gegenteil 

bewies; ferner der Arbeiter Fritz Kegel. Es war den Angehºrigen D¿rres und Kegels trotz aller Be-

m¿hungen bis heute unmºglich, eine Urteilsbegr¿ndung zu erfahren. (Zeugenaussagen sind in mei-

nem Besitz.) Ferner wurde der Arbeiter Karl Gratzke und der 17 jªhrige, etwas beschrªnkte Karl 

Wienecke ohne irgend welches Verfahren auf der Stelle erschossen, weil sie Waffen versteckt hatten. 

Die Truppen verlieÇen die Stadt am gleichen Tage; am nªchsten wurden die Standgerichte aufgeho-

ben. Alle Versuche, eine S¿hne dieser Taten zu erlangen, sind gescheitert. 

Zehn Offiziere gegen einen Geisteskranken 

Der geisteskranke Lokomotivf¿hrer Weigelt aus der Alvenslebener StraÇe 11, ein streng patriotischer 

Mann, versuchte am 24. Mªrz 1920 in die Kadettenanstalt Lichterfelde einzudringen, wo eine haupt-

sªchlich aus Offizieren bestehende Freiwilligenabteilung lag, angeblich um sich Ăf¿r den Sch¿tzen-

graben zu melden.ñ Er wurde vom Torposten festgenommen, in der Wachstube mit einem von ihm 

mitgebrachten Gummikn¿ppel so geschlagen, daÇ er am Kopf blutete, die Treppe heraufgeschleppt, 

so daÇ am andern Tag noch dort Blut lag und in das Zimmer des Leutnant Sch¿tz (Regierungsbau-

meister) gebracht. Dort waren 10 Offiziere, ¿ber die er angeblich herfiel. Obwohl er schrie: ĂMeine 

Herren Offiziere, lassen Sie mich doch laufen, ich bin doch krankñ, wurde er durch einen SchuÇ des 

Leutnant Jansen und 3 Sch¿sse des Leutnant Sch¿tz getºtet. Die Sch¿sse gingen von oben durch die 

Schªdeldecke, so daÇ anzunehmen ist, daÇ er am Boden lag. Sch¿tz kam im Juli 1920 vor das Gericht 

der Zeitfreiwilligenabteilung, nach Aufhebung der Militªrgerichtsbarkeit am 24. Februar 1921 vor 

das Landgericht II (Landgerichtsdirektor Steltzer, Staatsanwaltschaftsrat Dr. Ortmann). Sch¿tz wurde 

freigesprochen, da er angab in Notwehr gehandelt zu haben. (ProzeÇbericht in allen Berliner Zeitun-

gen.) 

BeschieÇung einer offenen Stadt 

In Mecklenburg hatte General v. Lettow-Vorbeck den Kapp-Putsch organisiert und die verfassungs-

mªÇige Regierung verhaftet. Zur Abwehr waren die Arbeiter in den Generalstreik getreten. 

Am 14. Mªrz beschloÇ eine Volksversammlung in Waren den Generalstreik zur Abwehr des Kapp-

Putsches. Der ĂF¿hrer des Reichswehrkommandos Boekñ. Leutnant Peter v. Lefort, und der [53:] 

ĂBeauftragte der Reichswehrbrigade f¿r Warenñ, Rittmeister Stefan v. Lefort, verlangten am 17. so-

fortige Ablieferung aller Waffen und Wiederaufnahme der Arbeit und drohten mit Todesstrafen. Das 
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Ministerium in Schwerin und General von Lettow-Vorbeck erklªrten auf Anfrage aus Waren, daÇ die 

genannten Dienststellen nicht existieren und daÇ kein diesbez¿glicher Auftrag gegeben sei. Am 

nªchsten Tage drohten die Leforts, Ăbei Nichterf¿llung des Brigadebefehls Waren nach Artillerievor-

bereitung mit st¿rmender Hand zu nehmen.ñ Als Frist setzten sie 11 Uhr 43 Min. fest. Als ihnen eine 

Deputation entgegenfuhr, verlangten sie bedingungslose Uebergabe der Stadt und 30 Geiseln. Darauf 

feuerten sie 5 Granatsch¿sse auf die Stadt ab. Der Sachschaden war bedeutend, mehrere Einwohner 

wurden verletzt, der Arbeiter Dunn und der Friseur Schliecker getºtet: der Schuhmacheimeister Berg, 

der K¿rschner Gerber und Frªulein Kºhler starben an den Verletzungen. Stefan v. Lefort wurde durch 

BeschluÇ des Landgerichts G¿strow vom 20.V.21 auÇer Verfolgung gesetzt. Der andere ist fl¿chtig 

und lebt zur Zeit in Oesterreich. Sie behaupten, Ăin Notwehrñ gehandelt zu haben. (Vgl. AktenmªÇige 

Darstellung der Arbeiten der Stadtverwaltung von Waren vom 14. bis 22. Mªrz 1920.) 

ErschieÇung auf Grund von Kappgesetzen 

Bei dem Tagelºhner Wilhelm Wittke in Niendorf bei Wismar fand am 17. Mªrz 1920, morgens, eine 

Versammlung statt, bei der die streikenden Arbeiter beschlossen, wegen einer Lohndifferenz bei dem 

Gutsbesitzer Gesandten a. D. Baron Brandenstein vorzusprechen. Auch ¿ber den Kapp-Putsch wurde 

gesprochen. Baron Brandenstein lieÇ aus Schwerin Militªr (Freikorps RoÇbach, Reichswehrbrigade, 

Kommando 9) kommen. Darauf wurde nachts bei Wittke eine Haussuchung gehalten und Wittke vor 

das Haus des Barons Brandenstein geschleppt. Ein Soldat sagte dabei zu Frau Wittke: ĂNehmen Sie 

man gleich Abschied, in einer Stunde ist der Kerl eine Leiche!ñ Gleichzeitig wurden auch die Arbeiter 

Johann Steinfurt, Fritz Mºller und Adolf Mºller dorthin gebracht. Baron Brandenstein trat aus dem 

SchloÇ, deutete auf Steinfurt und Wittke und sagte: ĂDas sind die Richtigen.ñ Daraufhin wurden die 

beiden von den Truppen Kapps vor ein angebliches Standgericht gestellt und zum Tode verurteilt. 

Noch in der Nacht wurden sie erschossen. 

Die Staatsanwaltschaft in Schwerin hat das spªter wiegen dieser Sache eingeleitete Verfahren einge-

stellt. (Die Aussagen des Fritz und Adolf Mºller und der Frau Wittke sind in meinem Besitz. Baron 

Brandenstein, dem ich das Manuskript eingesandt habe, hat in einem Briefe den hier vorgebrachten 

Behauptungen nicht widersprochen, jedoch hinzugef¿gt, die Verurteilung sei Ăauf Grund der erlasse-

nen Gesetze erfolgtñ. Er persºnlich habe sich gegen das Todesurteil ausgesprochen. In einem zweiten 

Brief behauptete er aber, der Name des verantwortlichen Offiziers sei ihm nicht bekannt.) 

[54:] 

Der Gutsbesitzer Herr ¿ber Leben und Tod 

Am 18. Mªrz 1920 leitete der Arbeiter F. Slomski aus Karow in einer Wirtschaft in Hof Mecklenburg 

eine Versammlung streikender Arbeiter. Es erschienen Autos mit mehreren Offizieren und zirka 60 

Mann des Freikorps RoÇbach. Alle Leute muÇten antreten. Darauf kam der Rittergutsbesitzer Bach-

mann, bei dem Slomski arbeitete, und suchte sich die Leute aus. Slomski wurde verhaftet und von 

den Soldaten schrecklich miÇhandelt. Unterdessen verhandelten Bachmann und ein Offizier und bil-

deten ein angebliches Standgericht. Slomski wurde von acht Mann und zwei Chargen an seiner Woh-

nung vorbeigef¿hrt, wo seine Frau und Kinder standen und schrecklich schrien. Kurz hinter dem 

Dorfe wurde er um İ12 Uhr erschossen. Die Leiche wurde der Witwe ins Haus gebracht. Die Staats-

anwaltschaft hat ein gegen Bachmann eingeleitetes Verfahren am 7.10.20 eingestellt, Ăda der Tatbe-

stand einer vorsªtzlichen, bewuÇt rechtswidrigen Handlung ausgeschlossen.ñ 

(Die Aussagen der Zeugen Karl Ritentiedt zu Karow, Friedrich Mundt, Hof Mecklenburg, Wilhelm 

Schwarz, Hof Mecklenburg, Joachim Bliemeister, Hof Mecklenburg, Wilhelm Druwe zu Hohen-Vie-

cheln, Carl Hopp zu Petersdorf, Ernst Bohnhoft zu Rosenthal sind in meinem Besitz.) 

Taten der Demminer Ulanen 

In Gnoien zogen am 18. Mªrz 1920 die Demminer Ulanen unter dem Rittmeister Obernitz ein, weil 

die Arbeiter dort die Herrschaft Kapps nicht anerkannten. Der Maurer Grªbler, Vorsitzender der dor-

tigen U. S. P., wurde morgens fr¿h aus dem Bett geholt und trotz allen Bittens seiner Frau und seiner 
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sechs Kinder auf Befehl eines Offiziers ohne Verhºr, 100 Meter von seinem eigenen Haus entfernt, 

auf offener StraÇe erschossen. Die Truppen verhafteten dann 96 Arbeiter und brachten sie nach Dem-

min. Dabei wurde der 63 jªhrige Puffpoff derartig miÇhandelt, daÇ er zusammenbrach und nach kurzer 

Zeit starb. Kurz vor Demmin schossen dort aufgestellte Soldaten in den Gefangenentrupp hinein, 

tºteten vier und verletzten sehr viele. (ĂDas freie Wortñ, 4. April 1920, und persºnliche Mitteilung 

des Redakteurs K¿hn auf Grund der Verhandlungen im Mecklenburgischen Ministerium.) Das Er-

mittlungsverfahren wegen Gr¿bler schwebt beim Landgericht Rostock seit Juni 1920; das Verfahren 

wegen der GefangenenerschieÇung beim Oberstaatsanwalt in Greifswald. 

Am 19. Mªrz 1920 r¿ckte die Reichswehr aus Demmin, unter F¿hrung des Leutnants Meinecke, Ba-

taillon ĂJarmenñ in Stavenhagen ein, wo alles ruhig war. Sie gaben Befehl: ĂStraÇe frei!ñ und als dies 

nicht sogleich erfolgen konnte, schossen sie in die Menge. Um zu vermitteln, ging der 60jªhrige 

Stadtrat Seidel mit erhobenen Hªnden auf die StraÇe und wurde nach wenigen Worten sofort erschos-

sen. Das Verfahren gegen Meinecke wurde eingestellt, Ăda er in Notwehr gehandelt habe.ñ (ĂDas 

freie Wortñ, Schwerin. 24.3. 1920.) 

[55:] 

Hermann Litzendorf 

Am 19. Mªrz 1920 wurde der Arbeiter Hermann Litzendorf aus Bahrendorf auf der LandstraÇe bei 

Grevesm¿hlen auf Befehl des Rittergutsbesitzers Dr. Simon auf Schmachthagen festgenommen, in 

einen Keller des Gutes eingesperrt und am andern Morgen, als er zu fliehen versuchte, erschossen. 

Dr. Simon zahlte dem Vater des Litzendorf 5000 Mark als Entschªdigung aus. 

Nach Angabe der Zeugen Friedrich Siggelkow und Julius Waschull ist Otto Bobsien der Tªter. 

Die Staatsanwaltschaft beim Mecklenburg-Schwerinschen Landgericht stellte das Verfahren gegen 

J¿rgen Bade, Felix Wimarn, Josef Bender, Otto Bobsien am 29. Oktober 1920 ein. In der Begr¿ndung 

heiÇt es: ĂEs ist mit grºÇter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daÇ der Tod des Litzendorf durch den 

von Bender abgegebenen SchuÇ herbeigef¿hrt worden ist. Doch hat er sich zu der Tºtung f¿r berech-

tigt gehalten und es konnte ihm nicht vorgeworfen werden, daÇ er bei gen¿gender Ueberlegung die 

Unrichtigkeit dieser Annahme hªtte erkennen m¿ssen.ñ 

Die ErschieÇung in der Sandgrube 

Der Arbeiter Paul Jahnke in Hungersdorf, Funktionªr des Landarbeiterverbandes, wurde am 20. Mªrz 

von 10 Zeitfreiwilligen unter F¿hrung des fr¿heren Leutnants Thormann auf Grund der Angabe sei-

nes Gutsherrn, v. Puttkammer, verhaftet. Eine Durchsuchung seiner Wohnung gab nichts Belastendes. 

Bei der Patrouille waren Leutnant Franz Harlinghausen, Kurt Wegner und Johannes Dickmann. Herr 

v. Puttkammer bat wiederholt, daf¿r zu sorgen, daÇ Jahnke nicht wiederkomme, was Harlinghausen 

versprach. Jahnke wurde abtransportiert und in eine Sandgrube gef¿hrt. Darauf erschoÇ ihn Harlin-

ghausen mit zwei Sch¿ssen aus unmittelbarer Nªhe, wªhrend Wegner und Dickmann nach ihren ei-

genen Angaben (im ProzeÇ) zusahen. Im Einverstªndnis mit dem Mºrder meldete Thormann dann 

einen Fluchtversuch. Doch wurde durch andere Zeugen, besonders durch den Kutscher, der Vorgang 

ermittelt. Harlinghausen ging, als ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde, ins Ausland. Thormann, 

der F¿hrer der Patrouille, Wegner und Dickmann, die zugaben, gewuÇt zu haben, daÇ Jahnke erschos-

sen werden sollte, wurden am 8. Dezember 1920 freigesprochen, v. Puttkammer wurde nur als Zeuge 

vernommen. (ĂDas freie Wortñ, Schwerin, 9. Dezember 1920; ĂVorwªrtsñ, 11. Dezember 1920.) Herr 

v. Puttkammer gab vor Gericht an, daÇ er eine Gehirnersch¿tterung erlitten habe und daÇ seine Worte 

daher nicht ernst genommen werden kºnnten. Das Verfahren gegen Harlinghausen, der vollstªndig 

gestªndig war, wurde auf Grund der Amnestie im Mªrz 1922 eingestellt. (ĂFreiheitñ, 21. Mªrz 22.) 

[56:] 

Morde in Breslau 

Am 13. Mªrz 1920 wurde in Breslau der Redakteur der ĂSchlesischen Arbeiterzeitungñ, Bernhard 

Schottlªnder, Mitglied der U. S. P. D., von Soldaten des Freikorps Aulock zusammen mit ¿ber 30 

anderen Personen verhaftet. Die Verhafteten wurden zunªchst im Generalkommando mit Wissen der 
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Offiziere gefoltert. ĂIn der Nacht des 16. wurde er aus dem Gefªngnis Kletschkaustr. von drei Solda-

ten zu einer Vernehmung nach dem Generalkommando abgeholt. Die Soldaten zeigten einen vom 

Militªrbefehlshaber unterzeichneten Auslieferungsbefehl vor. Seitdem ist Schottlªnder spurlos ver-

schwunden. Das Generalkommando und die zustªndige Kommandantur wissen von nichts. Der Be-

fehl soll gefªlscht sein.ñ (Aufruf des Breslauer Polizeiprªsidenten, Mªrz 1920.) Bei Oswitz hat die 

Oder seine Leiche ans Land gesp¿lt. (Vgl. Aulock-ProzeÇ, Mªrz 1921.) Der ĂM¿nchener Volks-

willeñ, 5. Jan. 1921, meldete, die Ermordung sei auf Befehl des Oberleutnants Schmitz, z. Z. Linien-

schiffsstamm-Division Ostsee in Pillau, erfolgt. Dagegen ist nach der Meinung des Staatsanwalts 

(ĂVoss. Ztg,ñ, 16. Januar 1921) die Ermordung durch zwei Offiziere und zwei Soldaten, die alle vier 

bisher unauffindbar waren, erfolgt. 

Der Maschinenschlosser Alfred Schramm, Siebenhufnerstr. 72, der Bankbeamte Karl Boronow, 

Grªbschenerstr. 3, der Kohlenarbeiter Heinrich Romane, Grªbschenerstr, 77 und der Redakteur Dem-

mig wurden in der Nacht zum 14. Mªrz durch Soldaten der Regierung Kapp unter F¿hrung von Offi-

zieren verhaftet. Seither sind sie spurlos verschwunden. Der F¿hrer der Patrouille, die Boronow ver-

haftete, war Leutnant Kaufmann von der zweiten Marinebrigade. Der Schlosser Max Hoffmann wurde 

am 15. Mªrz wegen Verteilung sozialdemokratischer Flugblªtter, der Eisenbahnschlosser Wilhelm 

Bºhm, Herdainstr. 38, am 16. Mªrz als Streikposten, der Koch Heinz Herkenrat vom Hotel Riegner 

am 19. Mªrz auf Grund einer Denunziation einer Frau Neumann aus Skarsine durch Soldaten der 

Regierung Kapp verhaftet und Ăauf der Fluchtñ erschossen. Der F¿hrer der Patrouille, die Herkenrat 

verhaftete, war Oberleutnant M¿ller. Herkenrats Leiche wurde ausgepl¿ndert. (ĂBreslauer Volks-

wachtñ, vom 31., 24., 22., 19. Mªrz 1920.) 

Eine Bestrafung der Tªter ist in keinem Fall erfolgt, im Gegenteil: Das Reichsgericht hat die ¿ber die 

Soldaten Walter. Biskup und Brefka wegen der Folterungen gefªllten Urteile auf Grund der politi-

schen Amnestie aufgehoben (18. Juni 1921), Sie wurden dann als Hilfsaufseher im Gefªngnis 

Schweidnitz angestellt. (PreuÇ. Landtag, 14. Sept. 1921.) 

Die 14 Arbeiter von Bad Thal 

Beim Kapp-Putsch erklªrte sich der Kommandeur der Reichswehrbrigade 15, Generalmajor Hagen-

berg, f¿r Kapp. Die Regierung von Gotha jedoch hielt zur Verfassung, wurde f¿r abgesetzt erklªrt 

[57:] und zum Teil im Namen des Reichskanzlers Kapp verhaftet. Freiherr v. Schenk, Bezirksbefehls-

haber von Marburg, weigerte sich, am 14. Mªrz eine Erklªrung zu geben, ob er zu Ebert oder zu Kapp 

halte, und erklªrte, nur den Befehlen, die aus Kassel kªmen, zu gehorchen. In Kassel aber war General 

von Schºler, der zu L¿ttwitz hielt. Am 19. Mªrz forderte v. Schenk zur Bildung einer Studentenwehr 

auf. Am 20. Mªrz 1920 r¿ckte das hauptsªchlich aus Korporationsstudenten zusammengesetzte Zeit-

freiwilligen-Bataillon unter F¿hrung des Fregattenkapitªns v. Selchow von Marburg nach Th¿ringen 

aus, um dort ĂRuhe und Ordnungñ wiederherzustellen. (ĂBerl. Tageblattñ, 20. Juni 1920.) Die Stu-

denten zogen mit Musik, mit Fahnen und Bªndern geschm¿ckt, aus. Der Rektor beschwor den Geist 

von 1914. Es kamen nªmlich von den militªrischen Dienststellen alle mºglichen Schauermeldungen 

¿ber das Ăin vollem Aufruhr befindliche Th¿ringenñ, ¿ber die ĂMachtzentren der aufr¿hrerischen 

Bewegungñ in dem friedlichen Ruhla, ¿ber die Ăheftigen Kªmpfe um Gotha, Erfurt, Eisenachñ, ¿ber 

ĂArtillerie, Minenwerfer und zahlreiche Maschinengewehreñ. (Brosch¿re des Feldwebels Schaum-

lºffel: ĂDas Studentenkorps Marburg in Th¿ringenñ.) Trotzdem muÇ Schaumlºffel zugeben, daÇ das 

Bataillon am Tage darauf Ăvom Gegner unbehelligt in Eisenach einzogñ, und vier Tage darauf zieht 

das Bataillon ebenso Ăunbehelligtñ, ohne ein einziges Mal ins Gefecht gekommen zu sein, nat¿rlich 

auch ohne einen einzigen Toten, Verwundeten oder VermiÇten, in Gotha ein. (S. 66.) 

Auch in Bad Thal war alles ruhig, (Angabe des SchultheiÇen und des Wachtmeisters HeÇ im ProzeÇ.) 

An Hand einer Liste, die auf Grund vºllig beweisloser Denunziationen zusammengestellt war, wur-

den 15 Arbeiter festgenommen. F¿nf davon waren Mitglieder der Demokratischen Partei (Obuch im 

Landtag, 24. Nov. 1920). Am 25. Mªrz, morgens 7 Uhr, trat das Bataillon den Vormarsch auf Gotha 

an. Die verhafteten ĂSpartakistenñ (nat¿rlich sªmtlich unbewaffnet), von einer Anzahl Studenten be-

wacht, beschlossen, in 500 m Abstand von der Truppe, den Zug. Noch vor 8 Uhr morgens wurden sie 
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alle 15 in der Nªhe Mechterstedts von den Studenten teils auf der StraÇe, teils unmittelbar am Rand 

der StraÇe erschossen. Die Leichen blieben ganz einfach liegen, der Zug ging singend weiter. Angeb-

lich hatten die Leute einen Fluchtversuch unternommen. Fast alle lagen nebeneinander. Alle mit 

f¿rchterlich zerschmettertem Kopf, also aus nªchster Nªhe erschossen. Die meisten Verletzungen 

waren derartig, daÇ der Sachverstªndige. Dr. Jªnicke, im ProzeÇ aussagte, die Schªdel seien total 

zertr¿mmert, so daÇ Feststellungen, von wo die Sch¿sse gekommen seien, nicht mºglich waren. Bei 

zweien sei mit Sicherheit festzustellen, daÇ sie von vorne gekommen seien (HerzschuÇ), andere seien 

von hinten erfolgt. Einer geht von oben nach unten. (Vierter Verhandlungstag.) 

Die Namen der Getºteten waren: Hornschuh, Hartmann, Dºll, Patz, drei Br¿der F¿ldner, zwei Br¿-

der Soldan, Wedel, Rassiger, [58:] zwei Br¿der Schrºder und Rosenstock, alle B¿rger aus Thal. Am 

19. Juni wurde der stud. jur. Heinrich Goebel aus Spangenberg, Leutnant a. D., als Hauptangeklagter, 

ferner die Studenten cand. med. Heinrich Engelbrecht aus Cassel, stud. med. Frank Jahn aus Ebers-

walde, cand jur. Hermann Kraus aus Herne, Paul Herhaber aus Duisburg, stud. med. Heinz Sch¿ler 

aus Cassel, cand. med. Ernst Nebelmann aus M¿hlheim a. d. Ruhr, cand. med. Kurt Blum aus Geln-

hausen, stud. dent. Julius Vºlker aus Oberkirchen, Alfred VoÇ aus Utsen, stud. med. Lorenz Lange, 

zum groÇen Teile ehemalige Offiziere, vom Kriegsgericht, d. h. von ihren eigenen Kameraden, frei-

gesprochen. Einen Beweis f¿r den Fluchtversuch konnten sie nicht erbringen. Das Verfahren wurde 

dann vom Schwurgericht wieder aufgenommen. Der Staatsanwalt hielt eine Rede, die die Studenten 

entlastete. Belastungszeugen, wie der Leutnant Duderstadt, wurden nicht vernommen. Die Studenten 

wurden von der Anklage des Totschlags und MiÇbrauchs der Waffe freigesprochen. Da der Staatsan-

walt auf Revision verzichtete, wurde das Urteil am 27. Dez. 1920 rechtskrªftig. (ĂDeutsche Tages-

zeitungñ, 29. Dez. 1920; Duderstadt: ĂDer Schrei nach dem Rechtñ.) 

Das Verfahren gegen Goebel, Jonas und Gºrdt wegen MiÇhandlung war auf Grund der Amnestie am 

21. Februar 1921 eingestellt worden. Am 13. Februar 1922 verwarf das Reichsgericht die vom Staats-

anwalt dagegen eingelegte Revision. (W. T. B.) 

Tierarzt Neubert 

In der Stadt Sºmmerda waren die Arbeiter wegen des Kappputsches in den Generalstreik getreten, 

hatten die Einwohnerwehr entwaffnet und einige der F¿hrer festgesetzt. Am 24. Mªrz 1920 r¿ckte 

die Reichswehr an und beschoÇ die Stadt. Die Streikleitung schickte den Tierarzt Neubert zu den 

Truppen, um zu verhandeln. 

Fest steht, daÇ Neubert von der Truppe vor der Stadt Sºmmerda festgenommen wurde, als er als 

Parlamentªr zum Kommandeur sich begeben hatte. Spªter wurde er in die Stadt gef¿hrt und dort im 

Rathauskeller untergebracht. Nach einiger Zeit wurde er auf Befehl des Truppenkommandeurs von 

Reichswehrsoldaten wieder vor die Stadt gebracht. Dieser Befehl wurde vom Kommandeur deshalb 

erteilt, weil Neubert in der Stadt vor der Wut der gegen ihn ªuÇerst aufgebrachten Bevºlkerung nicht 

sicher genug untergebracht war. Vor der Stadt lief Neubert weg, und es wurde hinter ihm hergeschos-

sen. SchlieÇlich wurde er von einem Soldaten auf kurze Entfernung getroffen, der dann noch mit dem 

Gewehrkolben auf ihn einschlug und einen zweiten SchuÇ auf ihn abgab.ñ (Brief des Oberstaatsan-

waltes in Erfurt N 6 I 1195/20 vom 20. August 1920, auf die Anzeige der Frau Neubert.) 

Wegen der ErschieÇung des Neubert schwebte ein Verfahren beim Gericht der Reichswehrbrigade 

11. Infolge der Aufhebung der Militªrgerichtsbarkeit wurde das Verfahren von der Staatsanwalt-

[59:]schaft Erfurt ¿bernommen. Am 9. Oktober 1920 stellte der Oberstaatsanwalt in Erfurt den An-

trag auf Erºffnung der Voruntersuchung gegen vier Angehºrige des Reichswehr-Inftr.-Reg. 21. Das 

Verfahren schwebt noch. (Aktenabschrift in meinem Besitz.) 

Morde im Ruhrgebiet 

ĂIch will Ihnen mittedlen, daÇ auch noch in den letzten 14 Tagen eine Anzahl Personen erschossen 

worden sind, ohne daÇ man ein Gerichtsurteil abgewartet hªtte. So ist mir mitgeteilt worden, daÇ in 

Essen zwei Personen, in HeiÇen sechs Personen ohne Urteil erschossen wurden.ñ (Steinbrink, PreuÇ. 

Landtag, 29, April 1920.) 
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Darauf antwortete der Minister des Innern, Severing: 

ĂEs ist richtig, daÇ in M¿hlheim, Duisburg, Essen und in anderen Orten willk¿rliche ErschieÇungen 

durch Soldaten vorgekommen sindñ ... ĂDie ErschieÇungen von denen der Herr Abgeordnete Stein-

brink gesprochen hat, waren nicht Vollstreckungen von Todesurteilen, gefªllt von Standgerichten 

oder auÇerordentlichen Kriegsgerichten, sondern rein willk¿rliche ErschieÇungen; irgendeine 

Truppe, die dazu keinen Auftrag hatte, hat sich Leute herausgeholt, die im Geruch des Bolschewis-

mus oder Spartakismus standen, und derartige Leute sind ohne Federlesen in einer ganzen Reihe von 

Stªdten erschossen worden. Das ist amtliches Material, das mir von den von mir eingesetzten Zivil-

kommissaren beweiskrªftig zugetragen worden ist.ñ 

Der Bergmann Jos, Soyka aus Bottrop, Trewsstr, 77, hat in der Sicherheitswehr bis zum 31. Mªrz 

Dienst getan und dann seine Waffen abgegeben. An Kªmpfen hatte er nicht teilgenommen. Am 3. 

April morgens wurde er von 4 Leuten der Marinebrigade Lºwenfeld aus seinem Haus herausgeholt. 

Nach einer Anfrage bei seinem Vorgesetzten lieÇ ihn Kapitªnleutnant Meyerhofer aus Kiel ohne Un-

tersuchung erschieÇen. Ein Verfahren ist nicht eingeleitet. Ein ZivilprozeÇ gegen den Militªrfiskus 

schwebt unter 5, O. 305/21 beim Landgericht Essen. 

Der Bergarbeiter Paul Graf und der Knappschaftsªlteste Paul Langer, beide aus Duisburg-Beek, wur-

den in der Nacht vom 4, auf 5. April 1920 von den Sipo-Wachtmeistern Mehl und Friedrich und 

einem dritten Unbekannten ohne Haftbefehl aus ihren Wohnungen geholt und Ăauf der Fluchtñ er-

schossen. Gegen beide lag nicht das geringste vor. Nach der ªrztlichen Obduktion wiesen beide Ver-

letzungen an Stirn und Brust auf. Das Verfahren gegen die Tªter schwebt. 

Rogowski aus Essen wurde beim Einr¿cken der Reichswehr am 6. April 1920 auf Grund einer De-

nunziation verhaftet und im Essener Rathause nach einem kurzen Verhºr Ăzum Tode verurteiltñ und 

auf Befehl des Gerichtsoffiziers Leutnant Linsemeier durch den Feldwebel Block erschossen. Der 

hinzugerufene Oberst v. Baumbach, der die grundlose ErschieÇung nicht mehr verhindern konnte, 

[60:] hat der Familie sein Beileid ausgesprochen und sie pekuniªr unterst¿tzt. Gegen Block und Lin-

semeier ist ein Verfahren wegen Mord eingeleitet. Block ist in Haft. 

Joh. Sch¿rmann aus Essen, Holsterhauser StraÇe 1, und Engelbert Klªs aus Essen, Holsterhauser 

StraÇe 101, wurden am 6. April 1920 von Mannschaften der 3. Marinebrigade ohne jeden Grund 

verhaftet, miÇhandelt, nach M¿hlheim ¿berf¿hrt, dort von Leutnant Sinnesheimer Ăzum Tode verur-

teiltñ, und mit Kolben erschlagen. Der Reichsmilitªrfiskus wurde zum Schadenersatz verurteilt. (Ak-

tenzeichen 8. 0. 611/20 des Landgerichts Essen, 3 U. 177/21 Oberlandesgericht Hamm.) Gegen die 

Tªter ist nichts veranlaÇt. 

Der Bergmann Friedrich Lichtenauer in Essen-Borbeck, Ardelh¿tte 68 und Hermann Riesner in Es-

sen, Kesselstr, 56, hatten, auf Veranlassung des B¿rgermeisters Basel in Essen und mit Wissen der 

Reichswehr nach der Auflºsung der Roten Armee zwecks Verh¿tung von Pl¿nderungen bis zum Ein-

zug der Reichswehr, versehen mit einer weiÇen Armbinde und einem Ausweis, gestempelt von der 

Stadt Essen, Sicherheitsdienst getan. Die Reichswehr war davon benachrichtigt. Der Leutnant einer 

Patrouille, Wilhelm Goeke aus Schwelm, Kºlnerstr. 78, heÇ beim Einr¿cken am 6. April 1920 beide 

erschieÇen. Angeblich wurde Lichtenauer auf der Flucht, ReiÇner in Notwehr erschossen. Der Mili-

tªrfiskus wurde in erster Instanz zum Schadenersatz verurteilt. (3U. 300/21 Oberlandesgericht 

Hamm.) Ein Verfahren gegen Goeke ist eingestellt worden. 

Hermann Witschel aus Essen und ein gewisser Rºsner, Mitglieder der christlichen Gewerkschaften, 

waren als Freiwillige am 7. April 1920 in die Reichswehr (Korps L¿tzow, Abt. des Hauptmann 

Schmidt) eingetreten. Zwei Tage darauf wurden sie als angebliche Spartakisten von ihren Kameraden 

mit Kolben totgeschlagen, ausgeraubt und heimlich verscharrt. Ein ZivilprozeÇ schwebt unter 8. 0. 

559/20 beim Landgericht Essen. 

Der StraÇenbahner Friedrich Siek aus Altenessen, Bºhmerheide 122, wurde am 8. April 1920, mor-

gens İ4 Uhr von einem Wachtmeister und 2 Mann der Sipo ohne Haftbefehl verhaftet und 2 Minuten 
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vom Hause entfernt Ăauf der Flucht erschossenñ. Gegen Siek lag nicht das geringste vor. Das Verfah-

ren gegen die beiden Tªter ist eingestellt. (4. 0. 425/20 Landgericht Essen.) 

Der StraÇenbahner Max Maurer, Essen, Rankestr. 26, hatte am 17. April einen Heuwagen der Reichs-

wehrtruppen versehentlich angefahren, wobei ein Feldwebel der Marinebrigade Lºwenfeld unerheb-

lich verletzt wurde. In der folgenden Nacht wurde er von 20 Angehºrigen der Marinebrigade Lºwen-

feld, die in einem Lastauto von Bottrop kamen, verhaftet und Ăauf der Flucht erschossenñ. Gegen die 

Tªter Gaul, Grupat und Fuchs ist nichts veranlaÇt. (Aktenzeichen 3 U. 343/21 Oberlandesgericht 

Hamm; vergl. auch Seite 116.) 

Der Schlosser Borucki aus Bottrop, Weckelstr. 21, wurde in der Nacht vom 24. zum 25. April 1920 

von Angehºrigen der Marine-[61:]brigade Lºwenfeld unter der F¿hrung des Serganten Adler verhaf-

tet, ins Amtsgericht Bottrop gebracht, dort miÇhandelt, aus seiner Zelle herausgeholt und in einem 

angrenzenden Gerstenfeld trotz seines Flehens erschossen. Der Reichsmilitªrfiskus wurde zum Scha-

denersatz verurteilt. (Aktenzeichen 8. 0. 664/20 des Landgerichts Essen.) 

Gegen die Tªter ist nichts veranlaÇt. 

Die Bergleute Rich. Peledun (Vertrauensmann der U. S. P. D.) und Jos. Mainka aus Bottrop (Tªgtis-

beckstr. 15, bzw. WestringstraÇe 33) wurden am 17. Mai von den Heereskriminalbeamten der Mari-

nebrigade Lºwenfeld, Grimm und Eversberg in Bottrop auf Grund eines militªrischen Haftbefehls 

vom April 1920 verhaftet. Die Marinebrigade Lºwenfeld war damals lªngst von Bottrop abger¿ckt. 

Der Haftbefehl, f¿r den der Militªrbefehlshaber ¿berhaupt nicht zustªndig war, hªtte daher mindes-

tens von der Polizeibehºrde vollstreckt werden m¿ssen. Gegen beide lag nichts vor. Sie wurden mit 

der Bahn bis Paderborn transportiert und dann nachts um İ2 Uhr in einem Wald Ăauf der Fluchtñ 

erschossen, die Leichen beraubt. Ein Verfahren gegen die Tªter ist nicht erfolgt. 

Kapitän von Löwenfeld, der Führer der nach ihm benannten Marinebrigade wurde später Kommandant 

eines neuerbauten kleinen Kreuzers. (Anfrage im Reichstage, 17. Juni 1922.) Die Regierung antwor-

tete darauf, Löwenfeld sei für die Vorkommnisse nicht verantwortli ch. (Reichstag, 30. Juni 22.) 

Am 1. April 1920 r¿ckte die Reichswehr in Haltern ein. Aus Angst vor den Sch¿ssen fl¿chteten 14 

Kanalarbeiter mit ihren Werkzeugen in den Keller des Kolonialwarenhªndlers Meis. Die Truppen 

drangen dort ein, und tºteten alle 15. Die Namen der Ermordeten sind: Aug. Barth aus Rothenburg 

(geb. 8.6.87), Aug. Dann aus Rothenburg (15.11.97), Karl Edelmann aus Rothenburg (5.2.91), Leon-

hard Frankenberger aus Rothenburg (11.5.01), F. GlªÇer aus F¿llhammer (29.12.92), Paul GlªÇer 

aus Schweidnitz (9.10.97), Joh. Hasenstab aus Rothenburg (15.3.01), Georg Helbling aus Reutlingen 

(7.6.91), Fr. Hurzera (15.5.68), Th. Ignazia aus Milzilmark (8.12.67), Fr. Joppe aus Ullersdorf 

(30.7.00), Rob. Krimm aus Rothenburg (8.6.87), Rob. Riesbeck aus Honst (22.3.83), Gottl. Rottenb¿-

cher aus Rothenburg (8.6.87), Hªndler Josef Meis. 

ĂEine Ausgrabung am 7. Juli 1920 ergab, daÇ bei 10 Leichen keine SchuÇwunden vorhanden waren, 

aber die Schªdel waren eingeschlagen und die Hªlse durchschnitten. Einige Leichen sind ohne Hosen 

und Schuhe begraben worden.ñ (Ludwig, Reichstag, 29. Juli 1920.) Die Namen der verantwortlichen 

Offiziere wurden ermittelt. Da sie aber angeblich nicht zu finden waren, stellte die Staatsanwaltschaft 

das Verfahren ein. 

Eine Frau Kªthe Pintsch aus Witten a. d. Ruhr wurde erschossen, weil sie angeblich einen Revolver 

im Strumpf verborgen hatte. Eine Krankenschwester bezeugte, daÇ sie der Frau einen Geldbetrag 

¿bergeben hatte, den sie im Strumpf verbarg. Den Befehl zur ErschieÇung gab nach Zeugenaussage 

(vgl. ĂSozialistñ, [62:] Nr. 10, 7. Juli 1921) der Leutnant Horst Kohl aus M¿nchen, LeopoldstraÇe 

238. Ein Verfahren gegen ihn ist bisher nicht eingeleitet, obwohl die Zeugenaussagen nat¿rlich sofort 

den zustªndigen militªrischen Behºrden ¿bergeben wurden. 

Der Anstreicher Friedrich SteinbiÇ, wohnhaft Essen, Schlachthof, berichtete am 10. April 1920 im 

ĂRuhrechoñ: 

ĂAm Donnerstag, den 8. April, spªt nachmittags, wurden zwei Arbeiter, angeblich Rotgardisten, auf 

dem Schlachthof durch Militªr eingeliefert. Aus dem Wachtraum hºrte ich bald darauf Schreien, 
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sodaÇ ich annahm, die Verhafteten w¿rden geschlagen. Nach einiger Zeit, es war inzwischen dunkel 

geworden, wurden die beiden Leute aus dem Wachtraum herausgeschickt und entfernten sich in ge-

wºhnlicher Gangart. Der eine ging durch die T¿r in der Richtung nach der StoppenbergerstraÇe, wªh-

rend der andere ¿ber den Hof an der Rampe vorbei sich der Eisenbahn zuwandte. Als der erste etwa 

30-40 Meter drauÇen vor dem Tore war, wurde er durch einen Soldaten erschossen. Auch der zweite 

wurde kurze Zeit spªter tot aufgefunden. Die Soldaten behaupteten, beide hªtten einen Fluchtversuch 

unternommen. Nach meiner Ansicht ist das ausgeschlossen. Beide sollen nur Sicherheitsdienst getan 

haben.ñ 

Die Tªter konnten nicht ermittelt werden. Der Oberstaatsanwalt in Essen stellte das Verfahren ein. 

(Aktenzeichen 18 I 738/20.) 

Man lese den Bericht des sozialdemokratischen Abgeordneten Osterroth (ĂFreiheitñ, 9. April 1920 

und ĂRuhrechoñ, 20. April), die Rede des Abgeordneten Obuch vom 24. November 1920 und die 

Brosch¿re von Josef Ernst ĂKapptage im Industriegebietñ. Hierin sind eine Reihe von weiteren Er-

mordungen dm Ruhrgebiet zum Teil mit Namen aufgef¿hrt. 

ĂIch kann f¿r ihn nicht garantierenñ 

Am 1. April hatten in der Nªhe von H¿ls in Westfalen Kªmpfe zwischen Angehºrigen der roten 

Armee und Regierungstruppen stattgefunden. Im AnschluÇ daran wurde ein Haus in H¿ls von der 

Reichswehr umstellt und alle Bewohner herausgeholt. Sie waren sªmtlich waffenlos. Der Landjªger 

Hachmeyer erklªrte, daÇ er f¿r alle Bewohner bis auf den Bergarbeiter H¿lsbusch garantieren kºnne, 

daÇ sie keine Spartakisten seien. Darauf wurde H¿lsbusch an die Wand gestellt und von einem Un-

teroffizier erschossen. Seine Papiere wurden geraubt. 

Wie in einem BeleidigungsprozeÇ des Hachmeyer gegen den Parteisekretªr der U. S. P. Herwig in 

Recklinghausen vor dem Schºffengericht festgestellt wurde, hatte H¿lsbusch sich an den Kªmpfen 

nicht beteiligt. Herwig wurde wegen der Aussage, Hachmeyer sei Schuld am Tode des H¿lsbusch, 

wegen Beleidigung zu 100 M. Geldstrafe verurteilt. (ĂFreiheitñ, 24. April 1921, 20. Mai 1922.) 

Die Witwe erhob Anspruch auf Grund des Tumultschadengesetzes, die in erster Instanz abgewiesen 

wurden. Am 15. Mai 22 war [63:] Verhandlung vor dem Reichswirtschaftsgericht als Beschwerde-

stelle. Die Beschwerde wurde zur¿ckgewiesen mit der Begr¿ndung, die ErschieÇung sei berechtigt 

gewesen, wenn H¿lsbusch sich am Aufstand beteiligt hªtte. Dar¿ber, ob er sich beteiligt hªtte, kºnne 

nicht auf Grund des Tumultschadengesetzes, sondern nur in einem ordentlichen ProzeÇ gegen den 

Reichsfiskus entschieden werden. 

Linksmorde beim Kapp-Putsch 

In der Gemeinde Kleinkugel bei Halle existierte eine Einwohnerwehr mit 14 Gewehren und einem 

Maschinengewehr. Wªhrend des Kapp-Putsches forderten die Arbeiter von den Gutsbesitzern Her-

ausgabe der Waffen. Auf Anraten der Reichswehr versteckte der Gutsbesitzer Walter die Gewehr-

schlºsser. Am 18. Mªrz holte die Reichswehr die Gewehre ab. Am 19. Mªrz fuhr sein Sohn per Rad 

nach Halle, um Geld dorthin zu bringen. Er nahm dabei die Gewehrschlºsser mit. In Kanena wurde 

er von den Arbeitern aufgehalten, die Gewehrschlºsser wurden gefunden. Walter wurde zur Grube 

Alwiner Verein als Gefangener gef¿hrt. Dort wurde ihm vorgeworfen, daÇ die Reichswehr auf sein 

Anraten Leute erschossen habe. Die Arbeiter beschlossen darauf ihn zu tºten und teilten ihm dies mit. 

Er wurde von zwei Arbeitern zu einem Trockenschuppen gef¿hrt und dort um Ĳ10 Uhr durch einen 

KopfschuÇ getºtet. Der Arbeiter Rasch wurde bei der Verhandlung freigesprochen, da Zeugen be-

schworen, daÇ er nicht der Mºrder sei. 

Am 21. Mªrz 1920 kamen einige Kaliarbeiter aus StaÇfurt zu dem Rittergutsbesitzer Henze in Trebitz 

und verlangten Wagen, um nach Halle fahren zu kºnnen. Die Bahn ging nªmlich nur bis Wallwitz. 

Henze weigerte sich zunªchst. Bald darauf kamen 40 weitere Arbeiter mit Handgranaten und entsi-

cherten Gewehren. Henze und seine Schwester wurden umringt. Es kam zu einem heftigen Wort-

wechsel und Tªtlichkeiten. Henze erhielt einen LungenschuÇ und einen Kolbenschlag auf den 
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Schªdel, seine Schwester einen HerzschuÇ. Als Mºrder des Henze wurde der Arbeiter Karl Felix aus 

Hechlingen, der den tºdlichen Schlag getan, unter Zubilligung mildernder Umstªnde zu f¿nf Jahren 

Gefªngnis und der Kesselschmied Erich Rolle aus Hechlingen zu 12 Jahren Zuchthaus, der Mºrder 

von Frªulein Henze, der Arbeiter Karl Steinbach aus Wallwitz, ebenfalls zu 12 Jahren Zuchthaus 

verurteilt. 

Der Reichswehrsoldat Sametz wurde am 28. Mªrz 1920 von der roten Armee bei Dorsten gefangen 

genommen. Er wurde dem Maschinisten Gottfried Karuseit aus Gelsenkirchen als Abschnittskom-

mandeur und Leiter der Kªmpfe in Dorsten vorgef¿hrt. Dieser lieÇ ein Kriegsgericht, bestehend aus 

den Kompagnief¿hrern, die zunªchst erreichbar waren, bilden. Die Kompagnief¿hrer verurteilten den 

Sametz (einen fr¿heren Baltikumer) wegen Spionage zum Tode, Karuseit, der sich spªter selber als 

Militªrspitzel entpuppte, suchte die Leute zur Vollstreckung des Urteils aus und lieÇ Sametz noch 

[64:] in derselben Nacht erschieÇen. Ein Verfahren gegen Karuseit wegen Mordes schwebt vor dem 

Schwurgericht Essen. (16. aJ. 597/20.) 

Ernst Langensiepen aus Barmen wurde wªhrend der Herrschaft der roten Armee im Gerichtsgefªng-

nis in Essen eingeliefert. In der Nacht des 3. April 20 wurde er von 4 Rotgardisten aus der Zelle geholt 

und im sogenannten Leichenkeller erschossen. Die Tªter sind gefl¿chtet, die Untersuchung schwebt 

noch. Langensiepen soll Militªrspitzel gewesen und deshalb zum Tode verurteilt worden sein. 

Individuelle Morde 

ĂVerrªter verfallen der Femeñ 

Hans Hartung war in Halle und M¿nchen unter den Kommunisten als Spitzel tªtig, gleichzeitig soll 

er geheime Waffenlager der bayrischen Einwohnerwehr an die Entente verraten haben. In Zusmars-

hausen waren Waffen der Einwohnerwehr von dem Rittmeister Gustav Beurer unter Mithilfe des 

Oberleutnants Dr. Josef Berger, des Amtsrichters Wanderer und des Bankbeamten Lorenz versteckt 

worden. Von Hartung f¿rchtete man Verrat. Anfang Mªrz 1921 wurde seine Leiche bei Zusmarshau-

sen in einem Bach gefunden. Sie war im Auto dorthin gebracht worden. Wahrscheinlich hat Beurer 

ihn ins Auto gelockt und zusammen mit Berger erschossen. Die Leiche war mit Steinen beschwert, 

in eine vorher von Berger und Wanderer ausgesuchte tiefe Stelle des Baches geworfen worden. Ber-

ger, der sich im Rausch verraten hatte und Beurer wurden im Mªrz 22 verhaftet, bereits im Juni aber 

wegen ĂMangels an Beweisenñ entlassen. (ĂBerliner Tageblattñ, 26.3.22, ĂM¿nchener Neueste Nach-

richtenñ, 3.6.22.) 

Das Dienstmªdchen Maria Sandmeier aus M¿nchen, TegernseerlandstraÇe 20, wurde am 6. Oktober 

1920 im Forstenriederpark erdrosselt gefunden. Die Leiche war im Auto dorthin geschafft worden. 

Die Sandmeier hatte gedroht, dem Entwaffnungskommissar des Reichs ein Waffenlager anzugeben. 

Als Tªter wurde der Leutnant Hans Schweighart vom Freikorps Oberland in Innsbruck im Dezember 

1921 verhaftet (ĂVossische Zeitungñ, 8.12.1921) und an Bayern ausgeliefert. Eine Verhandlung fand 

bisher nicht statt. 

Hans Paasche 

Hans Paasche war zuerst Offizier in den Kolonien und war unter den Schrecken des Kolonialkrieges 

zum Pazifisten geworden. Wªhrend des Krieges schwebte gegen ihn ein HochverratsprozeÇ, weil er 

ein Flugblatt, das ihm ein Agent provocateur im Auftrag der Polizei zustellte, verbreitet hatte. (Wolf-

gang Heine, ĂDeutsche Tageszeitungñ, 26. Oktober 1920.) 

Paasche hatte in den ersten Tagen der Revolution eine Rolle gespielt, sich aber dann auf sein Gut 

Waldfrieden in der Neu-[65:]mark zur¿ckgezogen. Auf Grund einer von Berlin ausgegangenen De-

nunziation, wonach bei ihm die Waffen f¿r die kommunistische Kampforganisation untergebracht 

seien, fand bei ihm am 22. Mai 1920 unter F¿hrung des Oberleutnants Koppe eine Haussuchung nach 

Waffen statt, die von 60 Soldaten unter F¿hrung von zwei Offizieren durchgef¿hrt wurde. 

Paasche saÇ in Badehosen an seinem See und fischte, als der Gendarm Wendland ihn bat, ins SchloÇ 

zu kommen, weil dort Herrschaften auf ihn warteten. Ein Haftbefehl bestand nicht. Als Paasche die 
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Postenkette erblickte, wurde er miÇtrauisch, wandte sich um Ăzu einem Fluchtversuchñ. GemªÇ dem 

Befehl, Ăwonach sie zu schieÇen hªtten, wenn eine festgenommene Person auf dreimaliges Haltrufen 

nicht stªndeñ (amtl. Bericht des Oberleutnants Koppe, ĂVossische Zeitungñ, 1. Juni 1920), erschossen 

ihn die Soldaten. Den tºdlichen SchuÇ gab der Sch¿tze Diekmann ab. Um Stimmung zu machen, 

berichtete das Reichswehrschutzregiment in Deutsch-Krone am 25. Mai 1920 im ĂBerliner Tage-

blattñ: ĂWie mitgeteilt wird, sollen bei Paasche eine grºÇere, Anzahl Dumdumgeschosse gefunden 

worden sein.ñ Diese haltlose Behauptung wurde spªter nicht mehr aufrecht erhalten. In den verschie-

denen amtlichen Berichten, insbesondere dem des PreuÇischen Ministeriums des Innern (ĂBerliner 

Tageblattñ, 3. Juni 1920) wurde zugegeben, daÇ absolut nichts Belastendes gefunden wurde. Die Re-

gierung versprach strengste Untersuchung und Bestrafung der Schuldigen. Die Untersuchung endete 

folgendermaÇen: 

ĂHerrn Viktor Frªnkl, Justizrat, Berlin. 

Das Verfahren ist am 27. November 1920 eingestellt, weil eine strafbare Handlung nicht nachweisbar 

ist. Der Tod des Paasche ist auf ein Zusammentreffen nicht voraussehbarer ungl¿cklicher Umstªnde 

zur¿ckzuf¿hren, f¿r welche niemand strafrechtlich verantwortlich zu machen ist. 

Schneidem¿hl, den 6. Dezember 1920. 

Der Oberstaatsanwalt. Unterschrift: (unleserlich).ñ 

Eine Beschwerde hiergegen beim Generalstaatsanwalt wurde am 21. Februar 1921 abgewiesen. 

Paul Hoffmann in Flensburg 

Auf Grund der Angaben eines Spitzels namens Paul Reichardt wurde der Flensburger Kommunist 

Paul Hoffmann am 28. Dezember 1920 auf Befehl des Kommandeurs der Flensburger Sicherheitspo-

lizei, Major V. Pl¿skow, verhaftet, weil er einen Putsch vorbereitet habe. Nachts wird er zur Kaserne 

gebracht. Als er am Morgen ins Untersuchungsgefªngnis gef¿hrt werden sollte, hat Hoffmann angeb-

lich dem Wachtmeister einen StoÇ vor die Brust gegeben, um entfliehen zu kºnnen. Darauf habe die 

Wachbegleitmannschaft nach dreimaligem Haltrufen zwei Sch¿sse abgegeben. Hoffmann war sofort 

tot. Eine strenge Untersuchung wurde von [66:] der Regierung zugesagt. Major v. Pl¿skow wurde 

strafversetzt. (ĂDeutsche Allgemeine Zeitungñ, 4. Januar 1921; ĂVoss. Zeitungñ. 4. Januar 1921; Mi-

nister Severing, Reichstag, 14. Januar 1921.) Sonst geschah nichts. 

Wilhelm S¿lt 

S¿lt, F¿hrer der Elektrizitªtsarbeiter bei mehreren Streiks, wurde am 30. Mªrz 1921 durch die politi-

sche Polizei (Abt. 1 A) in Schutzhaft genommen. Als er am 1. April zur Vernehmung ins Polizeiprª-

sidium gebracht wurde, soll er nach dem amtlichen Bericht (ĂVossische Zeitungñ, 1. April) dem Be-

amten einen StoÇ versetzt haben und die Treppe hinaufgesprungen sein, worauf der Beamte, Janike, 

zweimal auf ihn schoÇ und ihn in die Leber und Nieren traf. S¿lt erklªrte seinem Rechtsanwalt Dr. 

Weinberg auf dem Totenbett, er habe weder den Beamten gestoÇen, noch sei er geflohen. Als S¿lt 

am Boden lag, wurde er von einem Polizeioffizier mit dem Ruf: ĂVerrecke, Du Aasñ (ĂDas Tage-

buchñ, 9. April), mit F¿Çen getreten. Zunªchst wurde er einfach auf einer Pritsche liegen gelassen. 

Um İ5 Uhr kam Dr. Eylenburg, wurde aber nicht vorgelassen mit der Begr¿ndung, S¿lt sei schon in 

der Charit®. Erst um 7 Uhr abends kam er dorthin. ĂVor der Operation hatte er schon 1İ Liter Blut 

verlorenñ (Prof. Lubarsch). Am 2. April, morgens 4 Uhr, starb er. Gegen alle Vorschriften wurde die 

Leiche bereits am Vormittag seziert. Dr. Klauber, der verabredungsgemªÇ an der Sektion teilnehmen 

sollte, fand die Leiche bereits seziert vor. ĂEs fehlten sªmtliche Eingeweide, so daÇ ¿ber die Art der 

Verletzung durchaus nichts mehr festgestellt werden konnte. Zu meiner groÇen Ueberraschung war 

die Stelle der EinschuÇwunde herausgeschnitten.ñ Durch die voreilige Sektion war die Mºglichkeit 

einer weiteren Aufklªrung beseitigt. Eine Bestrafung wegen dieses Falles ist nicht erfolgt. (Vergl. 

PreuÇische Landesversammlung vom 18. April, Berliner Stadtverordnetenversammlung vom 23. Ap-

ril, ĂB. Z. am Mittagñ, 8. April, Eingehende Darstellung im ĂTagebuchñ, 9., 23., 30. April, 14. Mai.) 
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Max Hºlz 

Im Mªrz 1921 brach in Mitteldeutschland ein Aufstand aus. Die Schuld daran lag im wesentlichen 

bei den Kommunisten. Hºlz war militªrischer F¿hrer einer sogenannten ĂRoten Armeeñ. Zu ihrem 

Unterhalt nahm sie eine Reihe von ĂRequisitionenñ vor; auch wurden Gebªude in die Luft gesprengt. 

Zu dem Rittergutsbesitzer HeÇ in Roitschenhagen kam Hºlz mit einem bewaffneten Haufen und ver-

langte Geld und Mªntel. HeÇ sagte zuerst zu, lief dann einige Schritte fort. Es entstand ein Tumult, 

in dem HeÇ durch mehrere Sch¿sse umkam. Genaueres dar¿ber, wer alles geschossen hatte, war nicht 

zu ermitteln. Die Zeugen widersprachen sich. Das Gericht unterstellte es als wahr, daÇ HºIz un-

[67:]nºtiges BlutvergieÇen vermeiden wollte, und verurteilte ihn zu lebenslªnglichem Zuchthaus. 

Nach der Urteilsbegr¿ndung Ăsteht fest, daÇ Holz sich an der Tºtung des Gutsbesitzers HeÇ beteiligt 

hat. Das Gericht hat jedoch das Moment der Ueberlegung verneint. Es liegt also Totschlag vorñ. 

(ProzeÇberichte in allen Berliner Zeitungen, 13. bis 23. Juni 1921.) 

Die Schupo in Mitteldeutschland 

Als wegen der Mªrzunruhen 1921 eine Abteilung der D¿sseldorfer Schutzpolizei sich Klostermans-

feld nªherte, ging ihr der stellvertretende Gemeindevorsteher Paul M¿ller (Kommunist) entgegen, 

erklªrte, im Orte sei alles ruhig, und zog an der Spitze der Polizisten, zusammen mit dem Hauptmann, 

der das Kommando f¿hrte, in den Ort ein. Obwohl er die Arbeiter ausdr¿cklich gewarnt hatte, wurde 

aus dem Ort geschossen, wobei M¿ller nat¿rlich ebenfalls bedroht war. Am Nachmittag wurde M¿ller 

aufgefordert, sich bei dem Hauptmann der Schutzpolizei zu melden, was er tat. Um 9 Uhr abends 

wurde er in Einzelhaft genommen. Am Morgen des 27. Mªrz wurde er auf der Chaussee nach Lein-

bach, etwa 150 Meter vom Orte entfernt, erschossen aufgefunden. Das Gefªngnis, in das er angeblich 

gebracht werden sollte, lag in einer ganz andern Richtung. Die Leiche zeigte am Kopfe Spuren von 

MiÇhandlungen. 

Das Verfahren wurde am 21. April 1921 eingestellt, da ĂM¿ller wahrscheinlich auf der Flucht er-

schossen worden seiñ, spªter jedoch wieder aufgenommen. (Aktenabschrift in meinem Besitz.) 

Die im folgenden dargestellten Fªlle beruhen auf den Verhandlungen des Untersuchungsausschusses 

der preuÇischen Landesversammlung betr. die Unruhen in Mitteldeutschland vom November 1921, 

Dabei hat sich u. a. herausgestellt, daÇ in keinem dieser Fªlle ein Verfahren durch den Staatsanwalt 

eingeleitet worden war. 

In Querfurt wurden am Ostermontag, 28. Mªrz, nach entsetzlichen MiÇhandlungen die Gefangenen 

Peter, der Lagerhalter des Konsumvereins Straube (Kommunist) und ein Dritter erschossen. 

Die Tªter gehºrten zur D¿sseldorfer Schupo unter dem Grafen Poninski. Der Konsumverein wurde 

ausgepl¿ndert. 

In Besenstedt wurden der Sanitªter Kurt Herzau und der Arbeiter Gustav Thieleke, in Bischofsrode 

am 1. Ostertag acht Gefangene, darunter der Knecht Pawlack aus Helbra und der Bergmann Weiner 

und ein gewisser Dietrich durch D¿sseldorfer Polizisten, in Schraplau am 2. Ostertag sechs Gefan-

gene, darunter Martin Deutsch, M¿ller, Poblentz und Trautmann, in einem Kalkofen erschossen. 

Bei der Einnahme des Leunawerkes sahen die Offiziere bei den MiÇhandlungen durch Oberwacht-

meister Heim und andere Sipoleute zu: Einem Gefangenen, bei dem eine Pistole gefunden worden 

war, wurde der Schªdel eingeschlagen, sodaÇ das Gehirn an die Wand spritzte. Ein anderer muÇte 

sich selbst erschieÇen. Ins-[68:]gesamt wurden 9 Leute umgebracht, darunter Lederer, Isecke und 

Zillmann. In Mitteldeutschland war kein Standrecht verhªngt worden. In keinem Fall hat eine Bestra-

fung stattgefunden. 

Wie eine ErschieÇung auf der Flucht insceniert wird 

Wªhrend des Mªrzaufstandes 1921 kam die Merseburger Polizeihundertschaft am 31. Mªrz durch 

Grºbers. Dort wurden ihnen von anderen Truppen die Leichen der verst¿mmelten Beamten gezeigt, 

die dort gefallen waren. So wurden sie zu Morden aufgestachelt. Der kommunistische Ortsvorsteher 

von Osm¿nde, Mosenhauer, war verhaftet worden. Auf der StraÇe nach Schkeuditz wurde er vom 
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Auto geholt, unter furchtbaren Schlªgen auf den Kopf ins Feld getrieben und von dem nicht zur Be-

wachungsmannschaft gehºrigen Wachtmeister Rudolf Bºhm Ăauf der Fluchtñ erschossen. 

In seiner ersten Vernehmung am 28. April 1921 durch den Regierungsrat Dr. Kielhorn war Bºhm 

gestªndig. Er sagte aus: Ăals ich sah, daÇ der Ortsvorsteher ¿bers Feld ging, riÇ ich einem neben mir 

stehenden Beamten den Karabiner weg und schoÇ, in der Annahme, daÇ er fliehen wolle. Ich hatte 

nicht āHaltó gerufen.ñ 

Nach der Aussage des Oberwachtmeisters Lichtenberg vor dem UntersuchungsausschuÇ des PreuÇi-

schen Landtages wurde Mosenhauer zweimal absichtlich auf das Feld geschickt, damit man ihn er-

schieÇen kºnne. Beim ersten Mal gingen zufªllig einige Telegraphenarbeiter vorbei, deshalb wurde 

er wieder zur¿ckgerufen. Als die Zeugen sich entfernt hatten, schickte man Mosenhauer das zweite 

Mal hinaus. Er ging zºgernd und sich hªufig umwendend. Der SchuÇ fiel, als er das Gesicht nach der 

StraÇe zuwendete. Die tºdliche Wunde erhielt er an der linken Brustseite vorn. Die Leiche lag mit 

dem Gesicht zum Auto. Am 31. Oktober 1921 wurde Bºhm vor dem Schwurgericht Halle (Anklage-

vertreter Staatsanwaltschaftsrat Luther, Vorsitzender Landgerichtsdirektor Thorwest) freigespro-

chen. (Vergl. Erich Kuttner: Der Freispruch eines Gestªndigen. ĂDie Glockeñ, 1. Mai 1922. Untersu-

chungsausschuÇ 29. Oktober 1921.) 

Karl Gareis 

Karl Gareis war Abgeordneter der U.S.P.D. im bayerischen Landtag. Er hatte sich verhaÇt gemacht 

durch seinen Kampf gegen die Einwohnerwehr und durch Aufdeckung einer Spitzelaffªre, bei der ein 

gewisser Dobner wegen angeblichen Verrats eines Waffenlagers an die Entente von Studenten bei-

nahe umgebracht worden war. Am 10. Juni 1921 wurde er nachts auf dem Heimweg vor seiner Woh-

nung erschossen. Zur Erklªrung der Tat beachte man den Brief Meier-Koys, des fr¿heren Vorsitzen-

den der bayerischen [69:] Kºnigspartei. Danach ist der zweite Landeshauptmann der bayerischen 

Einwohnerwehren, Kanzler, der Ansicht: ĂDie Verrªter sind umzubringen, und zwar unter Hinterlas-

sung eines Merkmals, das die Motive der Tat zweifelsfrei erscheinen lªÇt. Der F¿hrer braucht bei der 

Ausf¿hrung nicht ªngstlich zu sein. Hinter ihm (Kanzler) stehe der Ministerprªsidentñ (Reichstag, 

17. Juni 1921). Als Tªter kommt der oben auf Seite 64 genannte Leutnant Schweighart in Betracht. 

Wenigstens wurde dies bei seiner Auslieferung von den ºsterreichischen Behºrden vermerkt. (Vergl. 

auch S. 138.) 

Kriminalwachtmeister Buchholz 

Die ĂHundertschaft zur besonderen Verwendungñ unterst¿tzte die aufr¿hrerischen Truppen im Bal-

tikum, indem sie durch Bestechungen von Eisenbahnbeamten den Transport von Geld dorthin ermºg-

lichte. Beim Kapp-Putsch stellte sie sich sofort auf die Seite der einr¿ckenden Marinebrigade. Trotz-

dem blieb sie unangefochten. Im Sommer 1920 wurde in ihr der geheime ,,Bund der Ringmannenñ 

unter Hauptmann Stennes gebildet, der zahlreiche Waffen vor der Ablieferung versteckte. Eine 

Durchsuchung verlief ergebnislos, da die Hundertschaft vorher gewarnt worden war. Ueber die ver-

mutlichen Verrªter der Waffenschiebung wurde nachts ein Geheimgericht gehalten. (Vergl. Berliner 

Tageblatt, 10. September 1921.) Buchholz bezahlte auf GeheiÇ seiner Vorgesetzten bis in die Tau-

sende gehende Betrªge an Zivilangestellte, d. h. Spitzel. 

Man bef¿rchtete von Buchholz eine Aufdeckung dieser Vorgªnge. Am 13. Juni 1921 wurde er in der 

SchloÇkaserne Charlottenburg tot aufgefunden. Angeblich hat er wegen Unterschlagung Selbstmord 

begangen. Doch konnte eine Unterschlagung nicht nachgewiesen werden. Nach dem Gutachten des 

Gerichtssachverstªndigen, Medizinalrat Dr. Stºrmer (ĂFrankfurter Zeitungñ, 18. August 1921), han-

delte es sich Ăbestimmt um Tºtung durch dritte Hand.ñ Die Untersuchung gegen die Hundertschaft 

wurde zunªchst niedergeschlagen, Ăda von Zeugen, die unter stªndiger Bedrohung seitens der Hun-

dertschaft stehen, wahrheitsgemªÇe Angaben nicht zu erwarten seien.ñ (Mitteilung des Polizeiwacht-

meisters Asmus, ĂBerliner Tageblattñ, 24. Juli 1921.) 

Am 2. Dezember 1921 wurden die Wachtmeister Erren und Meyer von der Anklage des Mordes 

freigesprochen. (ProzeÇberichte in allen Berliner Zeitungen.) Erren war im Zimmer gewesen, Ăzum 
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telephonierenñ, als der zum fortgehen angezogene Buchholz aus einer Entfernung von ¿ber 30 cm 

von hinten die Kugel durch den Kopf, angeblich von eigener Hand, empfing. 

Erzberger 

Als Erzberger am 26. Januar 1920 das Gerichtsgebªude in Moabit verlieÇ, feuerte der Sch¿ler und 

Fªhnrich a. D. Oltwig v. Hirsch-[70]feld auf ihn zwei Sch¿sse ab, die ihn schwer verletzten. Bei der 

Vernehmung erklªrte er, Erzberger sei ein Schªdling und habe wissentlich gegen Deutschland gear-

beitet. Er erklªrte, seine Kenntnisse ¿ber Erzberger aus einer Brosch¿re Helfferichs zu besitzen. 

Hirschfeld wurde am 21. Februar 1920 wegen Kºrperverletzung zu 1 Jahr 6 Monate Gefªngnis ver-

urteilt. (ProzeÇbericht in allen Berliner Zeitungen.) 

Erzberger hatte sich, um den Ausgang seines Prozesses mit Helfferich abzuwarten, aus dem ºffentli-

chen Leben zur¿ckgezogen. Am 26. August 1921 wurde er bei einem Spaziergange im Badeorte 

Griesbach im Schwarzwald von zwei jungen Leuten ¿berfallen und erschossen. Sein Begleiter, der 

Abgeordnete Dietz, wurde verwundet. Als er schon am Boden lag, vergewisserten sich die Mºrder 

durch weitere Sch¿sse (im ganzen 12), daÇ er tot sei. Dann entflohen sie. 

Als man nach den mºglichen Tªtern suchte, stellte sich heraus, daÇ Hirschfeld bereits am 27. April 

1921 angeblich wegen Krankheit aus dem Gefªngnis auf vier Monate beurlaubt worden war und nicht 

zur¿ckgekehrt war. (ĂBerliner Tageblattñ, 30. August 1921.) Er benutzte seinen Urlaub zu vielst¿n-

digen Radpartien. Zur Zeit der Begehung, der Tat hielt er sich im benachbarten Calmbach auf. Er 

wurde in Berlin ermittelt und verb¿Çte ab 10. September den Rest seiner Strafe. (ĂFrankfurter Zei-

tungñ, 15. September 1921.) Dann wurde er f¿r geisteskrank erklªrt, aus der psychiatrischen Klinik 

in Freiburg wieder entlassen, zuletzt aber doch zur Absitzung der Strafe verhaftet. (ĂBerliner Tage-

blattñ, 18. Mai 1922, ĂLokal-Anzeigerñ, 10. Mai 1922.) 

Als Mºrder wurden die in M¿nchen wohnhaften Heinrich Schulz und Heinrich Tillessen ermittelt. 

Beide sind fr¿here Offiziere, dann kamen sie in den Stab der Marinebrigade Ehrhard, (Berliner Ta-

geblatt, 21. September 1921.) Zuletzt arbeiteten sie in der Landwirtschaftlichen Zentralgenossen-

schaft bei Geheimrat Heim. Sie sind Mitglieder des Deutschvºlkischen Schutz- und Trutzbundes, der 

Arbeitsgemeinschaft Oberland, die fr¿her in Oberschlesien als Freikorps war, und einer deutschnati-

onalen Geheimorganisation, der Organisation C (Mitteilung des badischen Staatsprªsidenten Dr. 

Trunk, 22. September 1921.) 

Ziele der Organisation waren: Weiterverbreitung des nationalen Gedankens, Bekªmpfung des Inter-

nationalismus, des Judentums und Sammlung entschlossener Mªnner. ĂVerrªter verfallen der Feme.ñ 

Die Mitglieder waren zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Schulz und Tillesen besaÇen falsche 

Pªsse auf den Namen Trost und Schwind. Sie fl¿chteten nach Ungarn. Als sie in Budapest eine De-

pesche an den Rechtsanwalt Adolf M¿ller in M¿nchen aufgaben, wurden sie erkannt und verhaftet, 

aber auf telephonische Anordnung des Oberstadthauptmanns Dr. Hetheny wieder freigelassen. Vergl. 

Aussage des Kriminalinspektors [71:] Schumacher im Offenburger ProzeÇ (ĂBerliner Tageblattñ, 9. 

Juni 1922.) 

Der fr¿here Kapitªnleutnant Manfred v. Killinger, der Vorgesetzte von Schulz und Tillessen in der 

Organisation C (offiziell: Bayerische Holzverwertungsgesellschaft) wurde angeklagt, den Mºrdern 

Beistand geleistet zu haben. Er hatte nªmlich ihre Koffer in Verwahrung genommen, Briefe in Emp-

fang genommen und auch nach dem Mord mit beiden verkehrt. Killinger war urspr¿nglich Offizier 

gewesen, dann kªmpfte er gegen die bayerische Rªte-Republik, machte den Kapp-Putsch mit und 

besetzte das Reichswehrministerium. Nach seiner Verhaftung fand man bei ihm einen Versuch einer 

PaÇfªlschung. Am 13. Juni 1922 wurde er vom Schwurgericht Offenburg freigesprochen (Berichte 

in allen Berliner Zeitungen). 

Die einzige Verurteilung, die bis jetzt in der Erzbergersache erfolgte, betrifft den verantwortlichen 

Redakteur des Offenburger Tageblatts, Franz Huber. Dieser wurde nªmlich, weil er Teile der Ankla-

geschrift verºffentlicht hatte, zu 1000 M, Geldstrafe verurteilt. (Berliner Tageblatt, 17. August 1922.) 
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Walter Rathenau 

Als Rathenau, Minister des AeuÇeren, am 24. Juni 1922 von seiner Villa im Grunewald ins Auswªr-

tige Amt fahren wollte, wurde sein Auto von einem andern, von Ernst Werner Techow (21 Jahre) 

geleiteten Auto, in dem der Oberleutnant a. D. Erwin Kern und Hermann Fischer saÇen, ¿berholt. 

Kern und Fischer schossen mit einer Maschinenpistole auf Rathenau und warfen eine Handgranate 

auf ihn. Rathenau war sofort tot. Das Auto hatten die GroÇindustriellen Johann und Franz K¿chen-

meister aus Freiberg in Sachsen, Mitglieder des Deutschen Schutz- und Trutzbundes, zur Verf¿gung 

gestellt. Die drei erstgenannten waren fr¿her Mitglieder der Brigade Ehrhardt, dann der Organisation 

C und waren am Kapp-Putsch beteiligt gewesen. Die Maschinenpistole hatte Christian Ilsemann (21 

Jahre), Sekretªr des Schutz- und Trutzbundes in Schwerin, geliefert. Der angebliche Leutnant Willy 

G¿nther (27 Jahre), ein Psychopath und Deserteur, hatte den Plan mit ausgearbeitet und die Garage 

vermittelt. Er war Mitglied des Bundes der Aufrechten, des Deutschbundes, des Deutschen Offiziers-

bundes und des Deutschnationalen Jugendbundes. Auf einem ĂNestabendñ dieses Bundes lieÇ er sich 

als Mºrder Rathenaus feiern. In seinem Besitz befanden sich Briefe von Helfferich, Ludendorff, 

Jagow und Oberst Bauer. Einer der zehn Briefe Ludendorffs enthielt unter anderm die Worte: ĂLieber 

G¿ntherñ und: Ămit herzlichem GruÇñ. Beihilfe leistete der Gymnasiast Hans Gerd Techow (16 Jahre). 

Der ehemalige Kadett Ernst v. Salomon (20 Jahre) vermittelte die  Verbindung mit Waldemar Niedrig 

{22 Jahre), der urspr¿nglich das Auto lenken sollte. [72:] Das Auto stand in Berlin bei den Garage-

besitzern Sch¿tt und Diestel. 

Nach der Tat erzªhlte Techow ihnen: ĂDie Sache hat geklappt, Rathenau liegt. Wir haben es getan, 

um die Roten zum Angriff zu reizen. Uns ging das Geld aus.ñ Dann fuhr er in seinen Tennisklub. 

Techow floh dann auf das Gut seines Onkels Behrens. Von diesem wurde er der Polizei ¿bergeben. 

Behrens erhielt darauf eine Menge Drohbriefe. 

Kern und Fischer wurden nach langem Suchen am 18. Juli auf der Burg Saaleck bei Bad Kºsel in der 

Wohnung des Schriftstellers Dr. Hans Wilhelm Stein von der Polizei gestellt. Kern fiel bei der Schie-

Çerei mit den Beamten, Fischer erschoÇ sich selbst. 

Am 3. Oktober 1922 begann die Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig. G¿nther bekam 

eine Sendung von Pralinen, die mit Arsen vergiftet waren. Er gab davon den andern Angeklagten, mit 

denen er wªhrend der Verhandlung verkehren durfte. Zum Teil erkrankten sie daran. Die Absender 

konnten nicht festgestellt werden. Am 14. Oktober wurden wegen Beihilfe zum Mord Ernst Werner 

Techow zu 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust, Hans Gerd Techow zu 4 Jahren und 1 

Monat Gefªngnis, G¿nther zu 8 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Niedrig und von Salo-

mon zu 5 Jahren Zuchthaus und 5 bzw. 4 Jahren Ehrverlust, Ilsemann wegen VerstoÇ gegen die Waf-

fenordnung, Sch¿tt und Diestel wegen Beg¿nstigung zu je 2 Monaten Gefªngnis, Tillessen und Plaas 

wegen Nichtanzeige eines drohenden Verbrechens zu 3 bzw. 2 Jahren Gefªngnis verurteilt. E. W. 

Techow wurde von der Anklage der Mittªterschaft freigesprochen. (Vorsitzender Dr. Hagens, Staats-

anwalt Dr. Ebermayer.) 

Gegen Tillessen schwebt noch eine Untersuchung wegen Beihilfe bei dem Attentat auf Scheidemann 

und wegen der Befreiung der Kriegsverbrecher Boldt und Dittmar. Auf die Organisation C wurde bei 

der Beweisaufnahme nicht nªher eingegangen. Das Verfahren gegen Dr. Stein und gegen den Kapi-

tªnleutnant a. D. Wolfgang Dietrich, der den Tªtern auf der Flucht neue Anz¿ge verschafft hatte, 

schwebt noch. Johann K¿chenmeister, bei dem ein Waffenlager gefunden worden war und einer der 

Beteiligten, G¿nther Brandt sind fl¿chtig. Das Verfahren gegen den 17 jªhrigen Primaner Stuben-

rauch, der als erster den Plan gehabt hatte, Rathenau zu ermorden, wurde eingestellt. Er besucht wei-

ter sein Gymnasium in Steglitz. (Berichte in allen Berliner Zeitungen.) 

Im folgenden sind alle bisher behandelten Morde in tabellarischer Form zusammengestellt. 
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[82:] 

Nicht aufgenommene Tºtungen 

Wie bereits in der Einleitung hervorgehoben, macht die vorliegende Sammlung keinen Anspruch auf 

Vollstªndigkeit. Zunªchst habe ich nat¿rlich alle Kºrperverletzungen weggelassen, die nicht tºdlich 

ausgingen, wie z. B. den Ueberfall auf von Gerlach, Dr. Magnus Hirschfeld, die Attentate auf den 

Abgeordneten Auer, auf Scheidemann, Harden usw., bei denen der Mordversuch offenkundig war. 

Ferner habe ich in die Sammlung nicht aufgenommen: 

1. Die Opfer von Demonstrationen, StraÇenkªmpfen und von Lynchungen durch eine erregte Menge, 

wie sie vielfach z. B. wªhrend der Mªrzunruhen in Berlin, wªhrend des Kapp-Putsches und im Rhein-

land vorgekommen sind. Wªhrend des Kapp-Putsches wurden Hunderte von Arbeitern durch die 

meuternden Truppen und auch manche Soldaten durch Arbeiter erschossen. So fiel z. B. Hauptmann 

Bertold im StraÇenkampf gegen die Arbeiter von Harburg. Von anderen Opfern von Unruhen seien 

kurz erwªhnt: die 20 in Kºnigsh¿tte am 2. Januar 1919 erschossenen streikenden Arbeiter, die 5 durch 

die Garde-Kav.-Sch¿tzendivision in der WeinmeisterstraÇe im Februar 1919 Erschossenen, die 34 in 

der Kºpenicker StraÇe in Berlin im Mªrz 1919 erschossenen Kommunisten, die 5 Reichswehrsolda-

ten, die durch die Baltikumer in Soest im Juni 1920 erschossen wurden. Zuletzt die 2 durch die auf 

Borkum stationierte K¿stenwehr am 31. Dezember 1920 Erschossenen. Von der linken Seite stehen 

dem u. a. eine Reihe von Lynchungen gegen¿ber, die durch eine erregte Menge vorgenommen wur-

den, z. B. der Fall des sªchsischen Kriegsministers Neuring und des Oberstleutnants v. Kl¿ber in 

Halle, die Fªlle am Wasserturm in Essen, am Rathaus in Schºneberg usw. 

2. Alle Fªlle, wo die erschieÇende Partei behauptet, daÇ sie von der Menge angegriffen wurde, gleich-

g¿ltig, ob dies nachweisbar ist oder nicht. Daher habe ich nicht behandelt: die ErschieÇung von 17 

Arbeitslosen in Breslau am 13. Februar 1919, die ErschieÇung des Arbeiters Hermann Mark in der 

M¿llerstraÇe in Berlin am 3. Oktober 1919, die ErschieÇung eines Kriegsbeschªdigten in Spandau 

am 12. Dezember 1919, die ErschieÇungen von 42 Demonstranten vor dem Reichstag am 13. Januar 

1920, die ErschieÇung des Arbeiters Jusselbeck bei einer Versammlung in Oberhausen am 16. Feb-

ruar 1920. 

3. Alle Ermordungen, denen keine deutschen innerpolitischen Motive zugrunde liegen, also alle Er-

schieÇungen in Oberschlesien, ferner die Ermordung des franzºsischen Sergeanten Mannheim, die 

Ermordung eines polnischen Kommunisten Kºrner (Rozenblum) durch einen anderen Polen in der 

PetersburgerstraÇe in Berlin, und von verschiedenen T¿rken durch Armenier. Endlich alle Fªlle, wo 

es sich wahrscheinlich um einen persºnlichen Racheakt handelte, [83:] wie die Ermordung des Ab-

geordneten Haase durch VoÇ und die Ermordung des Studenten Kahn in Baden-Baden, 

4. Alle Fªlle, wo die ErschieÇung auf Grund eines kriegsgerichtlichen Urteils erfolgte, weil hierbei 

meistens wenigstens das formale Recht gewahrt blieb. Daher ist die ErschieÇung von Levin® nicht 

aufgenommen. Dagegen habe ich die ErschieÇungen in Kºpenick gebracht, da es sich hier meines 

Erachtens um Justizmorde handelt. Nat¿rlich habe ich auch diejenigen Fªlle erwªhnt, wo Ăstandrecht-

liche ErschieÇungenñ durch meuternde Truppen auf Grund der Verordnungen Kapps vorgenommen 

wurden. 

5. Alle Fªlle, in denen es mir nicht gelungen ist, gen¿gend Material zu bekommen. Hierunter fªllt die 

ErschieÇung eines Sanitªters Hans M¿ller in der Neuenburger StraÇe in Berlin am 11. Januar 1919, 

die ErschieÇung von Pieser in Spandau am 11. Januar 1919, des Kommunisten Meseberg in Halle 

am 24. Mªrz 1919, die ErschieÇung des Arbeiters Pludra im Mªrz 1919 in Halle a. S. durch den 

Freiwilligen Hans Haneling auf Befehl des Oberleutnants Kornalewski (Feld-Art.-Reg. 45) und des 

F¿hrers der 2. Streifkompagnie des Freikorps Halle Huberti alias Roth, ungefªhr 50 willk¿rliche Er-

schieÇungen wªhrend der Mªrzunruhen in Berlin, z. B. die des Soldaten Neese am 12. Mªrz 1919, 

die ErschieÇung des Willi Bressert in Kottbus am 2. August 1919, die ErschieÇung des Kommunisten 

Hammer in Remscheid im September 1919, die ErschieÇung des 20jªhrigen August Kluwig durch 

den Vizefeldwebel MoeÇmann (6. Kompagnie des Freikorps Sch¿tz) bei Hamborn im Mªrz 1920, die 
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ErschieÇung des 19jªhrigen Wilhelm Bºlke in Adlershof am 19. Mªrz 1920, die ErschieÇung der 

Arbeiter Paul Reinke und Emil Dagner am 22. Mªrz 1920 auf Befehl des Major KloÇ durch den 

Leutnant Schefler in Wesel, die Ermordung von Arbeitern durch Reichswehrsoldaten in Schallenberg 

und Tunzenhausen im Mªrz 1920, die ErschieÇung eines Arbeiters in Parin bei Grevesm¿hlen am 20. 

Mªrz 1920 auf Befehl des Wirtschafters des Gutes Oberhof, eine Reihe von Ermordungen von B¿r-

gern bei Halle im Mªrz 1920, nªmlich des Bergrats Dr. Vogelsang in Eisleben am 16. Mªrz, des 

B¿rgermeisters von Osterfeld, des Rittergutsbesitzers Barth in Poserna, des Pastors Niehus in Burg 

Liebenau am 20. Mªrz, des Landesjªgers Herr in Teutschenthal, des Schriftstellers Schott in Langen-

berg-ReuÇ, des Freiherrn von Knigge in Endorf, die Ermordung des B¿rgermeisters Jaeckel in Oster-

feld durch Kommunisten, die ErschieÇung des bolschewistischen Kuriers Paul de Mott am 5. April 

1920 im Gefªngnis Wesel durch den ihn bewachenden Gefreiten Getischorek Ăauf der Fluchtñ und 

die Ermordung des Arbeiters Karl Schluck am 15. April 1920 in Altenbochum durch Angehºrige des 

Freikorps Epp; ferner die ErschieÇung des Arbeiters Otto Haase am 9. Juni 1921 in Berlin. 

Selbst nach dieser scharfen Auswahl sind noch die geschilderten Fªlle ¿brig geblieben. 
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[85:] 

Zur Soziologie der politischen Morde 

[87:] 

Das Werden der deutschen ºffentlichen Meinung 

Wenn man sich die oben geschilderten Morde und die noch schrecklichere Klassenjustiz ins Gedªcht-

nis ruft, so drªngt sich die Frage auf: Wie sind solche Dinge in einem fr¿her so geordneten Land 

mºglich, das sicher zu den f¿hrenden Kulturnationen unserer Zeit gehºrt und das nach seiner Verfas-

sung eine freiheitliche, demokratische Republik ist? 

Um dies zu untersuchen, m¿ssen wir die historische Bedingtheit, das Werden dieses heutigen Geistes 

verfolgen. Drei Phasen sind dabei zu unterscheiden: Die Entwicklung vor dem Krieg, die wªhrend 

des Krieges und die nach dem 9. November 1918. 

Schon vor dem Kriege hat Deutschland, wenn auch nicht ganz mit Recht, den Ruf besessen, ein mi-

litªrisches, d. h. halb feudalistisches Land zu sein, das gegen¿ber den westlichen Demokratien im 

R¿ckstand sei. Dieser Auffassung widersprechen die sozialen Einrichtungen Deutschlands und die 

auÇerordentlichen Leistungen seiner Wissenschaft und Technik. Begr¿ndet ist diese Auffassung zu-

nªchst durch den ¿berwiegenden EinfluÇ des Militªrs auf Staat und Gesellschaft, dann aber auch 

durch die grundsªtzlich negierende Stellung, die Deutschland gegen¿ber den Haager Konferenzen 

eingenommen hat. Es bleibe unerºrtert, inwieweit diese Versuche einer Pazifizierung der Welt tat-

sªchlich mºglich und aussichtsreich waren. Worauf es ankommt, ist, daÇ durch diese Haltung die 

Meinung entstanden ist, daÇ Deutschland ein militaristisches Land sei. Diese Weltauffassung hat auch 

in der Tat die AuÇenpolitik in wichtigen Momenten, z. B. in der Frage der Schiedsgerichtsbarkeit 

entscheidend beherrscht. 

Drei Ursachen des Militarismus 

Als Hauptursachen dieser Einstellung wird man in K¿rze folgendes anf¿hren kºnnen. 

a) Die Entstehung PreuÇens auf einem Kolonialgebiet, wo eine urspr¿nglich d¿nne deutsche Ober-

schicht eine breite slavische Unterschicht beherrschte, und die ung¿nstige Lage Deutschlands mach-

ten fr¿her einen groÇen militªrischen Aufwand nºtig. Schon zur Rechtfertigung seiner eigenen Exis-

tenz muÇte dann das Militªr die Mºglichkeit der Erhaltung des Friedens auf einem andern Wege [88:] 

als dem der R¿stung auch in Zeiten leugnen, wo dieser Weg nicht mehr wirkungsvoll, sondern um-

gekehrt sogar schªdlich war. 

b) Gerade die relative Neuheit des deutschen Einheitsstaates, der ganz zu Unrecht als eine Erf¿llung 

der demokratischen Trªume der 48 er hingestellt wurde, unterst¿tzte die Wirksamkeit dieser Ideolo-

gie. Die b¿rgerliche Revolution von 48 hatte den nationalen Gedanken betont, nicht im Sinne des 

heutigen Imperialismus, sondern als ein freiheitliches Gegengewicht gegen die herrschende dynasti-

sche Staatsauffassung. Das Volk und nicht die F¿rsten sollten es sein, worauf sich der Staat aufbaue. 

Den nationalen Gedanken, der ohne seinen sozialen Inhalt nur eine leere Form blieb, ¿bernahm Bis-

marck als ein Mittel zur MachtvergrºÇerung der Dynastie Hohenzollern und so konnte die Fiktion 

entstehen, das Reich von 1870 sei eine Fortsetzung der revolutionªren, demokratischen Tendenzen 

von 1848. Blut und Eisen .hªtten das von oben verwirklicht, was das revolutionªre B¿rgertum von 

unten nicht hatte vollenden kºnnen. So wird der Militarismus k¿nstlich mit einem idealen Schimmer 

umkleidet. 

c) Der groÇe wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands nach 1870 wurde nicht als eine Folge des 

Fallens der inneren Zollschranken und der gleichzeitig ¿berall steigenden Konjunktur, sondern als 

eine Folge des militªrischen Sieges aufgefaÇt. Daher bleiben die Offiziere, die ĂBegr¿nder der deut-

schen GrºÇeñ, auch im Frieden die gesellschaftlich maÇgebende Schicht. Ein Staat aber, in dem das 

Militªr, sei es direkt, sei es durch das Reserveoffiziersunwesen, herrscht, muÇ seiner Natur nach krie-

gerisch auftreten. 
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Wir sehen also, daÇ das B¿rgertum in Deutschland, das als Trªger einer Demokratie in Betracht kam, 

selbst seinen Feind, den Militarismus st¿tzte. 

Zur Kriegsschuld 

Die Auffassung aber, wonach Deutschland während langer Jahre nur davon geträumt .habe, über die 

¿brige, Ădemokratisch und friedlich gesinnte Weltñ herzufallen, um sie zu erobern, ist falsch. Will man 

von einer deutschen Schuld sprechen, so müßte man folgende drei Gesichtspunkte unterscheiden: a) 

Die Schuld des herrschenden Wirtschaftssystems überhaupt, das den Krieg und seine Vorbereitung zu 

einem für gewisse besitzende Klassen lohnenden Geschäft macht. Der Anteil Deutschlands hieran be-

stand z. B. in dem Ausbau des Dumping-Systems, der unsinnigen Marokko-Politik usw.; b) die Schuld 

der deutschen Diplomaten, die im unbedingten Glauben an Blut und Eisen in den Julitagen von 1914 

alle friedlichen Mittel solange verwarfen, bis sie den Krieg unvermeidbar gemacht haben; c) eine 

Schuld des ganzen deutschen Volkes, das den Krieg als etwas Herrliches, Begeisterungsw¿rdiges 

empfand. 

Wenn ganz Deutschland den Krieg urspr¿nglich unbedingt bejahte, so darf man auch hierin nicht 

einen Beweis des militªrischen [89:] Eroberungswillens sehen. Der Glauben, von RuÇland ¿berfallen 

zu sein und die Meinung, tatsªchlich die europªische Kultur gegen die Barbarei verteidigen zu m¿s-

sen, war allgemein verbreitet. Der Krieg gegen Frankreich wurde mit der bekannten L¿ge der Flie-

gerbombe von N¿rnberg begr¿ndet, die allgemein geglaubt wurde. Der Ueberfall auf Belgien schien 

nur die berechtigte Abwehr gegen¿ber einem angeblichen fr¿heren Einmarsch der Franzosen. 

Die L¿gentechnik der Presse 

Die unorganisierte Verbreitung von L¿gen wich bald einer systematischen Irref¿hrung der ºffentli-

chen Meinung. 

Die Mittel hierzu waren Zensur, Belagerungszustand und Schutzhaft. Offiziell erstreckte sich die 

Zensur nur auf militªrische Angelegenheiten. Daher hat man alles Politische als militªrisch betrachtet. 

Beinahe tªglich wurden den Redaktionen Richtlinien. Befehle oder Verbote zugesandt. Mehrmals 

wºchentlich wurde eine ĂPressekonferenzñ gehalten, um die Ărichtigenñ Nachrichten zu lancieren 

und um zu verhindern, daÇ sich eine selbstªndige ºffentliche Meinung bildete. Der Sinn der Anwei-

sungen war stets: ĂSo und so verhªlt es sich, aber so und so w¿nschen wir es dargestelltñ (manchmal 

hieÇ es sogar wºrtlich so). Sorgfªltig wurde verh¿llt, daÇ .es ¦berhaupt eine Zensur gebe. Hierzu 

diente auch das Verbot, von der Zensur gestrichene Stellen weiÇ zu lassen, was in allen anderen 

Lªndern erlaubt war. Wurden im Reichstag Uebergriffe von Zensoren erºrtert, so strich der betref-

fende Zensor in lokalen Berichten die ganzen Mitteilungen dar¿ber (Reichstag 30. Mai 1916). Jahre-

lang hat man jede Theaterauff¿hrung, jede wissenschaftliche und k¿nstlerische Bemerkung, jede An-

nonce, ja jedes Witzblatt sorgfªltig darauf gepr¿ft, wie sie auf die Stimmung des Volkes wirken. 

Jahrelang hat man verboten, gewisse unliebsame Ereignisse und die Namen gewisser unbeliebter Per-

sºnlichkeiten ¿berhaupt nur zu erwªhnen, sodaÇ das Volk nicht einmal erfuhr, daÇ es Menschen gab, 

die protestierten. Umgekehrt hat man gewisse Halbgºtter f¿r sakrosankt erklªrt. Die oberste Heeres-

leitung, eine durch und durch politische Organisation, durfte nicht in den Bereich der Diskussion 

gezogen werden. 

Auch ¿ber die Meinungen der Presse wurde das Volk vºllig irregef¿hrt. Man zwang die gesamte 

Presse, Regierungsmeinungen als redaktionelle AeuÇerungen einzusetzen, ohne daÇ die Presse die 

Mºglichkeit irgend welcher Kritik hatte. 

Beim Ueberschreiten auch nur einer der vielen Zensurbestimmungen drohte den Zeitungen Verbot 

auf Tage, Wochen oder bis zum Kriegsende, den Redakteuren die schªrfsten Strafen. (Reichstag, 28. 

Oktober 1916.) War ein Blatt mit all diesen Mitteln noch nicht klein zu kriegen, so kam es unter 

Vorzensur. Die Zensurbeschwerden mit allem, was dazu gehºrt, wie Belagerungszustand und Schutz-

haft, f¿llen Tausende von Seiten der Reichstags-[90:]berichte. Zur Zensur kamen dann noch die vie-

len kleinen Mittel, die der Regierung zur Verf¿gung stehen. Regierungstreue Organe wurden bei der 

Papierverteilung besonders ber¿cksichtigt, die Redakteure der oppositionellen Blªtter eingezogen. 
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Neue oppositionelle Blªtter durften nicht erscheinen. Man gr¿ndete Korrespondenzen, die umsonst 

abgedruckt werden durften (z. B. deutsche Kriegsnachrichten) und hatte so eine regierungstreue Pro-

vinzpresse. 

Die Knebelung der ºffentlichen Meinung 

Abgesehen von der Presse hat man zur vaterlªndischen L¿genpropaganda das Theater, das Kino, das 

Plakat, das Trambahnbillett, die Z¿ndholzschachtel, selbst das Abortpapier herangezogen. Mit allen 

Mitteln wurde die ºffentliche Meinung unterdr¿ckt. 

Durch Schreibverbot, Schutzhaft, Einziehung zum Militªr und Hilfsdienst, Redeverbot, Zwangsauf-

enthalt, geheime Brief- und Telephonzensur hat man unbequeme Leute mundtot gemacht. Ohne Mºg-

lichkeit einer Rechtfertigung saÇen Tausende in Schutzhaft. Em dichtes Netz von Spitzeln und Agents 

provocateurs umgab jedes politische Leben (Reichstag, 31. Oktober 1916). Durch Versammlungs-

verbote verhinderte man, daÇ der Volkswille manifestiert wurde. Unbeliebte Reichstagsabgeordnete 

durften nicht zu ihren Wªhlern sprechen. Gleichzeitig wurde den dadurch Betroffenen untersagt, das 

Verbot bekanntzugeben, sodaÇ es aussehen muÇte, als wenn sie sich zu anderen Ansichten bekehrt 

hatten. Wurde eine Schrift beschlagnahmt oder eine Organisation aufgelºst, so wurde gleichzeitig 

jede Mitteilung hier¿ber verboten. Nicht nur gegen Einzelne ist man so vorgegangen, dem ganzen 

ElsaÇ-Lothringischen Landtag ist verboten worden, ¿ber die Lebensfrage des Landes zu sprechen, 

nªmlich ¿ber seine k¿nftige verfassungsmªÇige Stellung (Reichstag, 6. und 26. Juni 1918). 

Systematisch wurde die Deounziation gez¿chtet. Der tapfere Leiter dieses Reichskrieges war der Po-

lizeidirektor Henniger von der Abteilung la des Polizeiprªsidiums. (Am 9. November entflohen, jetzt 

wieder im Amt.) Den Denkwilligen entzog man jedes Tatsachenmaterial. Geburt und Grab, Un-

gl¿cksfªlle und Verbrechen, Streiks, Volkskundgebungen, alles hat man unterschlagen. Nicht be-

kannt werden durfte z. B. die Zahl der im Kriege oder in der Heimat Gestorbenen, die Zahl des Ge-

burtenr¿ckganges, die exakten Zahlen der Ernte. Manche vollstªndigen Reichstagsstenogramme 

muÇten illegal erscheinen; Mitteilungen des Gesundheitsamtes, selbst Artikel des Kriegsernªhrungs-

amtes wurden von der Zensur verboten. Auch dem Reichstag und selbst Regierungsstellen war keine 

Mºglichkeit gegeben, sich wahrheitsgemªÇ zu unterrichten. So war das deutsche Volk vºllig desori-

entiert und stand hilflos den L¿gen gegen¿ber, die ihm Tag f¿r Tag von der Regierung und der kriegs-

hetzerisch feilen Presse geboten wurden. 

[91:] 

Die Revolution 

Die Deutsche Republik ist, wie man weiÇ, nicht das Resultat des Aufstrebens der deutschen B¿rger, 

sondern die Folge der Niederlage seiner Generale. Vor der Verantwortung retteten sie sich. Auf ihren 

Wunsch wurde eine neue fortschrittliche Regierung gegr¿ndet, deren Zweck nur sein sollte, sofort 

einen g¿nstigen Waffenstillstand herbeizuf¿hren. Rein militªrische Gr¿nde waren es, die zu diesem 

Schritt zwangen. Das deutsche Heer stand vor der grºÇten Niederlage aller Zeiten. ĂDas Friedensan-

gebot muÇ morgen noch herauskommen. Heute hielt die Truppe noch, was morgen ist, lªÇt sich nicht 

voraussagenñ, so schreibt Ludendorff selbst. (Vorgeschichte des Waffenstillstands, Tel. Nr. 21.) Und 

Hindenburg telegraphiert an die Waffenstillstandskommission, wenn keine Milderungen zu erreichen 

sind, sind die Bedingungen anzunehmen. Ueber Nacht entstehen im Heer die Soldatenrªte, die Ar-

beitermassen zwingen die Herrscher zur Abdankung. 

Aber diese Revolution entspricht nicht dem ¿blichen Bild. Die wesentliche psychologische Ursache, 

die jahrelange Unzufriedenheit der Masse fehlte. Bis 1914 herrschte im allgemeinen Zufriedenheit. 

Das Standard of Life war gestiegen, das Land befand sich auf einer aufsteigenden Linie. Als die 

deutsche Politik Schiffbruch erlitt, folgte nicht ein Umsturz, sondern nur ein Einsturz, und da die 

Dynastien sich mit dem Militarismus identifiziert hatten, so schickte man sie zum Teufel. 

GroÇe Hoffnung bestand, daÇ dies der Ausgangspunkt einer demokratischen Entwicklung werden 

kºnne, daÇ ein Erwachen aus dem Bann der L¿gen stattfinden w¿rde. 
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Weimarer Verfassung und Wirklichkeit 

Formal hat sich . in Deutschland wirklich etwas geªndert. Denn seit der Weimarer Verfassung ist 

Deutschland nominell eine Demokratie. Danach geht die Staatsgewalt vom Volk aus. Die Richter 

sind unabhªngig und nur dem Gesetz unterworfen. Ausnahmegerichte sind unstatthaft, niemand darf 

seinem gesetzmªÇigen Richter entzogen werden. Die Militªrgerichtsbarkeit ist aufgehoben. Alle 

Deutschen sind vor dem Gericht gleich. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Personen, denen die 

Freiheit entzogen ist, sind spªtestens am darauffolgenden Tage davon in Kenntnis zu setzen, von 

welcher Behºrde und aus welchem Grunde die Entziehung der Freiheit angeordnet ist. Das Brief-, 

Telegraph- und Fernsprechgeheimnis ist unverletzlich. Eine Zensur findet nicht statt. In allen Schulen 

ist sittliche Bildung, staatsb¿rgerliche Gesinnung, persºnliche und berufliche T¿chtigkeit im Geiste 

des deutschen Volkstums und der Vºlkerversºhnung zu erstreben. 

Wer diese herrlichen Bestimmungen, wie sie in der Weimarer Verfassung niedergelegt sind, liest, 

wird schwerlich daran zweifeln kºnnen, daÇ Deutschland eine vollendete Demokratie sei. 

[92:] Aber es ist eine bekannte Tatsache, daÇ es leider unmºglich ist, aus dem Wortlaut einer Verfas-

sung auf den Grad der Demokratie zu schlieÇen, den ein Land hat. Wenn man z. B. nach den Pronun-

ziamentos mancher Generale schlieÇen wollte, wªren sie wahre Engel und w¿rden allen Menschen 

die Segnungen des Paradieses bieten. Dem ist nicht so. Man muÇ vielmehr noch die Ausf¿hrungsbe-

stimmungen, die weiteren Gesetze, die Rechte der Polizei den Geist der Verwaltung und vor allem 

den geistigen Zustand eines Landes ber¿cksichtigen, um unsere Frage zu entscheiden. Hier bekom-

men wir nun sofort ein anderes Bild. 

Die Leute des Ancien Regime werden in Deutschland noch immer hoch verehrt. Der Kaiser gilt als 

eine mystische Persºnlichkeit, ja es konnte sogar in den extremen rechten Kreisen eine Christusle-

gende entstehen, wonach Wilhelm die S¿nden seines Volkes auf sich genommen und durch seine 

freiwillige Verbannung sich f¿r Deutschland geopfert habe. Entsprechend werden auch die Angehº-

rigen seines Hauses, selbst wenn sie sich gemeiner Verbrechen schuldig gemacht haben, noch immer 

hoch verehrt. Ein Hohenzoller hat sich Verfehlungen gegen den Ä 175 (Homosexualitªt) zuschulden 

kommen lassen, ein anderer hat sich in eine Wirtshausrauferei eingelassen, ein dritter ist wegen Ka-

pitalsverschiebungen rechtskrªftig verurteilt worden. Weite Kreise des Volkes sehen in ihnen doch 

noch immer Menschen hºheren Schlages. 

Die Republik ist unerhºrt demokratisch ï gegen ihre Feinde. Wªhrend die Hohenzollern 1866 nicht 

daran dachten, dem von ihnen gest¿rzten Konig und den F¿rsten einen Pfennig Entschªdigung zu 

zahlen und sie sogar ohne weiteres ihres Landes verwiesen, hat die Republik den Hohenzollern ihr 

ganzes Eigentum gelassen. Ja auch wo es strittig war, ob es sich um Staatsgut oder Privatgut der 

Hohenzollern handelte, hat man ihnen nicht einen Pfennig genommen. Im Gegenteil, Jahr um Jahr 

schickte der gute deutsche Steuerzahler Millionen nach Amerongen, damit sein Kaiser in der Ver-

bannung w¿rdig lebe und damit ihm nicht die Mºglichkeit genommen sei, die Krªfte zu sammeln, 

um die Republik zu st¿rzen. Kein einziger Thronprªtendent ist des Landes verwiesen worden. Die 

Behºrden haben die Bezeichnung ĂKºniglichñ und ĂKaiserlichñ nur zum Teil gestrichen. Z. B. steht 

selbst in dem Haus, wo der w¿rttembergische Staatsprªsident wohnt, noch unangefochten ein Schild, 

wonach dieses Haus das ĂKºnigliche Ministerium des AeuÇerenñ sei. Auch die Berliner Akademie 

der Wissenschaften nennt sich noch immer kºniglich. 

Um diese Mentalitªt zu verstehen, muÇ man folgendes beachten. 

Tatsachen und Ueberzeugungen 

Es ist sehr selten, daÇ die Menschen sich durch die Tatsachen wirklich ¿berzeugen lassen. Meistens 

ziehen sie vor, besonders, wenn wie hier, die mªchtigen mit dem Militªr verschwªgerten In-[93:]te-

ressen des GroÇkapitals hinter der Bildung der ºffentlichen Meinung durch die Zeitung stehen, aus 

der rauhen Wirklichkeit ins s¿Çe Reich der Mªrchen zu fl¿chten. Denn es ist bitter, langjªhrige Ueber-

zeugungen zu opfern. Daher wird zur Erhaltung des Prestiges noch heute geleugnet, daÇ Deutschlands 

Militªrmacht an der vereinigten Militªrmacht der ganzen Welt gescheitert ist. Vielmehr: Ădie Heimat 
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hat die Front von hinten erdolchtñ, sozusagen, das Volk hat die Generale verraten. Damit ist die na-

tionale Eitelkeit der Un¿berwindbarkeit gerettet, die ganze Politik der letzten 50 Jahre gerechtfertigt. 

Endlich ist ein Pr¿gelknabe gefunden; die Zur¿ckgebliebenen, die Dr¿ckeberger, die Juden sind an 

allem Schuld. 

DaÇ von Regierungsseite das Volk nicht aufgeklªrt wurde, liegt daran, daÇ die Regierung in ihrem 

zum Teil von ihr provozierten Kampf gegen die bolschewistische Linke die rechtsstehenden ĂOrd-

nungsleuteñ, auf die sie sich st¿tzte, nicht allzusehr verschnupfen wollte. In ihrer Machtlosigkeit und 

verhªngnisvollen Kurzsichtigkeit hat die Regierung sogar die Mºglichkeit eines Militªrputsches ge-

leugnet, ihre eigenen Gegner bewaffnet, die Arbeiterschaft, auf die sie sich st¿tzen konnte, entwaff-

net. Der Kapp-Putsch scheiterte nicht etwa an der Abwehr der besitzenden und intellektuellen Klassen 

ï diese haben im Gegenteil ihn jubelnd begr¿Çt ï vielmehr an der entschlossenen Abwehr des Prole-

tariats und an seiner mangelhaften politischen und technischen Ausbildung. 

Die wirtschaftlichen Ursachen dieser psychischen Einstellung liegen auf der Hand. Das deutsche B¿r-

gertum hat eine Zeitlang, ob mit Recht oder Unrecht spielt keine Rolle, die heute herrschende Wirt-

schaftsordnung, auf der seine Existenz beruht, f¿r bedroht gehalten. In dieser Situation pflegt eine 

herrschende Klasse stets r¿cksichtslos ihre Prinzipien ¿ber Bord zu werfen, soweit sie sie in ihrem 

Kampfe hindern, nur um ihre Existenz zu retten. Auch die dritte franzºsische Republik hat zu ihrem 

Beginn im Kampfe gegen den Kommunismus nach rein militaristischen Motiven gehandelt. Der Sturz 

der Kommune hat Tausenden das Leben gekostet, die Kommune selbst nur wenigen. Aehnlich schre-

cken die herrschenden Klassen Deutschlands wegen des ihrer Meinung nach noch immer drohenden 

B¿rgerkriegs vor keiner Verletzung der demokratischen Prinzipien, ihrer eignen Grundlage zur¿ck. 

Der Frieden von Versailles 

Eine wesentliche Ursache an diesen Zustªnden ist auch die imperialistische Politik der Entente. Dem 

besiegten kaiserlichen Deutschland des 5. Oktober stellte die Entente mit Recht die denkbar schªrfs-

ten Waffenstillstandsbedingungen. Aber auch nach der Revolution hat die Entente die urspr¿nglichen 

Bedingungen aufrecht erhalten, ja sie noch verschªrft. Dies war f¿r eine mºgliche deutsche Revolu-

tion ein schwerer Schlag. Denn es war die Hoff-[94:]nung aller geistig Selbstªndigen in Deutschland, 

die Entente werde beim Sieg ihr Wort wahr machen, dieser Krieg igelte nicht dem deutschen Volke, 

er gelte nur einem innerlich zerm¿rbten Feudalismus, der den Frieden der Welt bedrohe. Die Mehr-

zahl der Deutschen muÇ also der Opposition miÇtrauen, die ihnen die Sache der Entente als gerecht 

darstellte. Die Entente hat nichts getan, um die ehrlichen Kªmpfer auf der anderen Seite, wie Eisner, 

zu unterst¿tzen. Dadurch hat sie die Reaktion verstªrkt und selbst dazu beigetragen, daÇ nach der 

Revolution vielfach die alten Leute an der Spitze blieben. 

Auch nach dem Waffenstillstand hat die Entente ihre Politik, Unmºgliches zu fordern, fortgesetzt 

und damit dazu beigetragen, daÇ Deutschland nicht bereit war, das Mºgliche zu leisten. Denn diese 

Forderungen rechtfertigen in den Augen der Deutschen wieder die Politik der alten Regierung, und 

so treiben Verschªrfungen der Ententebedingungen einerseits, und Anwachsen eines neuen deutschen 

Chauvinismus andrerseits, sich gegenseitig in die Hºhe. 

Am stªrksten hat der Friedensvertrag von Versailles den Nationalismus wieder geweckt. Was man 

ihm vor allem vorwerfen muÇ, ist die Tatsache, daÇ er ein Diktatfrieden ist, daÇ er Deutschland mehr 

schªdigt, als er der Entente n¿tzt. Der Idee des verletzten Rechtes ist keineswegs Gen¿ge geleistet 

worden, indem ElsaÇ-Lothringen auf Grund des angeblichen historischen Rechtes an Frankreich kam. 

Eine Volksabstimmung hªtte den lebendigen Willen der Bevºlkerung ergeben und hªtte :gleichzeitig 

den imperialistischen Schreiern in Deutschland den Mund gestopft. Posen und WestpreuÇen sind 

ohne Abstimmung an Polen gekommen. Die Abstimmung in OstpreuÇen, wo die Verhªltnisse ªhnlich 

Hegen wie in den beiden Provinzen, ergab 95 Prozent f¿r Deutschland. Danzig und Memel wurden 

gegen ihren Willen von Deutschland abgetrennt. Eupen und Malmedy kamen ohne Abstimmung an 

Belgien. Die Bevºlkerung hatte ein Recht zum Protest, das nat¿rlich wegen der zu erwartenden Aus-

weisung von niemand ausge¿bt wurde. Deutsch-Oesterreich, das in Volksabstimmungen in ¿berwªl-

tigender Mehrheit den AnschluÇ an Deutschland forderte, wurde der AnschluÇ verboten. Wegen 
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Oberschlesien hat man sich drei Jahre lang nicht zu einer definitiven Lºsung entschlieÇen kºnnen. 

Vielleicht wªre jede Lºsung besser gewesen, als das Hinziehen und Warten und die dadurch entstan-

dene Spannung. 

Endlich hat die Entente so ziemlich in allen Punkten nachgegeben, wo sie nicht hätte nachgeben sollen 

und nicht nachgegeben in allen Punkten, wo sie hätte nachgeben sollen. Als Beispiel diene die Auslie-

ferungsfrage. Die Entente hätte diese Forderung niemals stellen sollen. Wenn sie aber schon gestellt 

war, so hätte sie auch durchgeführt werden müssen, da sonst alle nationalen Instinkte erweckt wurden, 

ohne daß dem verletzten Recht Genüge geworden ist. Auch in der Entwaffnungsfrage hätte die Entente 

schärfer vor-[95:]gehen dürfen. Dagegen hätte man die riesigen Besatzungskosten weit besser zum 

Wiederaufbau Nordfrankreichs verwenden können. In den wirtschaftli chen Forderungen hat die En-

tente Deutschland sicher Unmögliches zugemutet, wie der katastrophale Sturz der Mark bewiesen hat. 

Jede ungerechte oder unmögliche Belastung Deutschlands stärkt aber den Nationalismus. 

Ursachen der Ententehaltung 

Auf der Seite der Entente haben die groÇen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, unter denen sie (insbe-

sondere Frankreich) zu leiden hat, und die Furcht, ein wirkliches demokratisches Deutschland werde 

die Opposition im eigenen Land zu sehr stªrken, dazu beigetragen, den Imperialisten den Sieg zu 

verschaffen. Die Entente selbst unterst¿tzt durch ihre Politik den deutschen Militarismus und dies aus 

dreierlei Gr¿nden. Zunªchst (im Jahre 1919) aus Furcht vor dem angeblichen Bolschewismus in 

Deutschland, zu dessen Bekªmpfung ein Heer nºtig sei. Dann mag die bekannte Theorie vom euro-

pªischen Gleichgewicht in der heutigen englischen Politik wieder eine Rolle spielen. Endlich aber 

wissen die franzºsischen Militªrs genau, daÇ ihnen nur die Existenz des preuÇischen Militarismus 

eine Lebensberechtigung gibt und sie h¿ten sich nat¿rlich davor, durch seine tatsªchliche Vernich-

tung ihre eigene Existenz zu untergraben. 

So sind denn die heutigen Zustªnde in Deutschland nicht die Folge irgendeiner spezifisch deutschen 

Mentalitªt, sie sind zunªchst historisch bedingt. Und sie entstehen jeden Tag neu, einerseits durch die 

Angst des deutschen B¿rgertums um seine Existenz, andererseits durch die Tatsache, daÇ das Ver-

halten der Entente gerade die Imperialisten in Deutschland st¿tzt. 

Bayrische Rªterepublik und Kapp-Putsch 

Die bayrische Rªterepublik 

Nach der Ermordung Eisners ¿bernahm der bayrische Zentralrat die Macht und erklªrte am 7. April 

1919 die Rªterepublik. Wªhrend ihrer Dauer wurden zwºlf Menschen willk¿rlich umgebracht. Das 

Ministerium bildete sich in Bamberg neu, sammelte Truppen und eroberte am 1. Mai M¿nchen. Dabei 

wurden 457 Menschen willk¿rlich umgebracht. (Vgl. Seite 113.) 

Zur Aburteilung der Rªterepublikaner wurden Sondergerichte, die sogenannten bayrischen Volksge-

richte vom 12. Juli 1919 geschaffen. Diese sind so ziemlich f¿r alle politischen Delikte zustªndig. Sie 

bedeuten eine juristische Neuerung, da f¿r Hoch- und Landesverrat das Reichsgericht zustªndig sein 

sollte. Obwohl das beschleunigte Verfahren dieser Gerichte und das Fehlen der ¿blichen Rechtskaute-

len die Gefahren eines Justizirrtums erheblich ver-[96:]grºÇern, sind hier alle Rechtsmittel ausge-

schlossen. Gegen die Urteile dieser Gerichte gibt es weder Revision noch Berufung, auch die Wie-

deraufnahme des Verfahrens findet nicht statt. Ein Rechtsirrtum kann und soll also nicht wieder gut 

gemacht werden. (Vgl. Felix Halle, Deutsche Sondergerichtsbarkeit, Berlin 1922.) Nach einer amtli-

chen Auskunft des bayrischen Bevollmªchtigten von N¿Çlein im RechtsausschuÇ des Reichstags 

wurden wegen Beteiligung an der Rªtebewegung 2209 Personen verurteilt, davon 65 zu Zuchthaus, 

1737 zu Gefªngnis, 407 zu Festung. (Kuttner, Warum versagt die Justiz, p. 61.) Nach der bayrischen 

Staatszeitung vom 20. Februar 1920 waren bis zum 20. Februar 1920 (also in einem halben Jahr) von 

den 25 Volksgerichten 5233 Strafprozesse erledigt worden. So rasch arbeiten die bayrischen Volks-

gerichte. Von den 12 Morden der Rªterepublik wurden 11 ges¿hnt, die wesentlichen F¿hrer teils 

willk¿rlich, teils gesetzlich (Levin§) getºtet. 



 64 

Der Kapp-Putsch 

Am 13. Mªrz 1920 eroberte Kapp mit Baltikumern durch einen Handstreich Berlin. 

Der einsetzende Generalstreik zwang ihn zum R¿cktritt und zur Flucht. In Abwehr des Kapp-Putsches 

wurden von links, abgesehen von den in StraÇenkªmpfen und Tumulten Umgekommenen, nur zwei 

Menschen willk¿rlich umgebracht. Im Verlauf des Putsches wurden von Rechts 74 Menschen will-

k¿rlich umgebracht. DaÇ Kapp intellektueller Urheber der 74 politischen Morde ist, ergibt sich aus 

folgender Verordnung (Nr. 19): 

ĂDie Rªdelsf¿hrer, die sich der in der Verordnung zur Sicherung volkswirtschaftlicher Betriebe und 

in der Verordnung zum Schutz des Arbeitwesens unter Strafe gestellten Handlungen schuldig ma-

chen, desgleichen die Streikposten, werden mit dem Tode bestraft. Diese Verordnung tritt am 17. 

Mªrz 1920, 4 Uhr nachmittags, in Kraft. Der Reichskanzler, gez. Kappñ. 

Ferner drahtete er an alle Truppenteile (vgl. Brammer: ĂF¿nf Tage Militªrdiktaturñ, S. 21): 

ĂBitte allen F¿hrern bekanntzugeben, daÇ ich jede entschlossene Dienstauffassung, auch wenn sie im 

Zwange der Not gegen einzelne bisherige Bestimmungen verstoÇen sollte, persºnlich decke. Es 

kommt mir ganz besonders darauf an, daÇ jeder Deutsche und insbesondere jeder militªrische F¿hrer 

k¿nftig verantwortungsfreudig mehr leiste als der tote Buchstabe seiner Pflicht bisher gebot.ñ 

Kapp fl¿chtete nach Schweden, stellte sich dann aber freiwillig, wurde sofort wegen einer Operation 

von der Untersuchungshaft befreit und starb am 13. Juni 1922 an einem Krebsleiden. Sein Rittergut 

war seinem Sohn zur Bewirtschaftung ¿bergeben worden, obwohl Kapps Vermºgen angeblich be-

schlagnahmt worden war. (Ant-[97:]wort des preuÇischen Landwirtschaftsministers auf eine An-

frage, ĂBerliner Tageblattñ, 4. Oktober 1921.) Frau Kapp bezieht von der Landschaft eine Rente. 

(PreuÇischer Pressedienst, 12. Januar 1922) 

Das Verfahren gegen Lettow-Vorbeck wurde eingestellt. Als einziger Kapp-Anhªnger wurde v. 

Jagow zu 5 Jahren Festung verurteilt. General L¿ttwitz hat spªter sogar von der Regierung eine Pen-

sion gefordert. Auf eine diesbez¿gliche Anfrage (Reichstag, 14. Februar 1922) hat die Regierung 

erklªrt, da die Akten noch nicht vorlªgen, kºnne eine Antwort nicht erteilt werden. 

Die Anhªnger Kapps, die in hºheren Posten der Verwaltung und des Heeres standen, wurden darin 

belassen. Die meisten F¿hrer des Kapp-Putsches haben sich ¿ber ein Jahr in M¿nchen und Umgebung 

aufgehalten. (Reichskanzler Dr. Wirth, 15. September 1921.) 

Kapitªn Ehrhardt wurde zuerst mit voller gesetzlicher Pension entlassen. Man wagte nicht, gegen ihn 

vorzugehen. (Vgl. ĂVossische Zeitungñ, 23. Oktober 1920.) Erst spªter wurde ein Haftbefehl gegen 

ihn wenigstens offiziell erlassen. Wªhrend dieser Zeit konnte er noch mit dem M¿nchener Polizei-

prªsidenten Pºhner Ăwegen Unterbringung einzelner Gruppen seiner Leuteñ verhandeln. (Staatssek-

retªr Dr. Schweyer im bayrischen LandtagsausschuÇ, 17. September 1921.) 

Seinen 3000 Soldaten von der Marinebrigade war f¿r die Zeit des Putsches eine tªgliche Zulage von 

7 M. und f¿r den Sturz der Ebertregierung eine Extrabelohnung von 50 M. von der Kappregierung 

versprochen worden. Die Ebertregierung zahlte diese Summe von 16.000 Goldmark (nach dem da-

maligen Stand berechnet) aus. (Vgl. Rudolf Mann, ĂMit Ehrhardt durch Deutschlandñ, Seite 168 und 

206.) 

Keiner der durch Kapp verursachten Morde ist ges¿hnt. Gegen die Kappanhªnger wurde nicht wie 

gegen die Rªterepublikaner eine Sondergerichtsbarkeit ins Leben gerufen. Das zustªndige ordentliche 

Gericht, das Reichsgericht hat so langsam gearbeitet, daÇ infolge der Amnestie die meisten Teilneh-

mer des Kapp-Putsches nicht einmal in Untersuchung genommen wurden. 

Das grºÇte Unrecht, das nach der Niederwerfung des Kapp-Putsches geschehen ist, besteht in der Art 

der Durchf¿hrung der Amnestie. Sie sollte nur die dummen Mitlªufer von der Verantwortung be-

freien. Die F¿hrer, die Urheber, die Anstifter sollten nicht darunterfallen. Daher wurde von den Ge-

richten, selbst bei den meisten Generalen und Ministern die F¿hrereigenschaft verneint. Bei den 
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gleichzeitigen Ausschreitungen der Arbeiterschaft dagegen wurde die F¿hrereigenschaft selbst ein-

fachen Parteifunktionªren zuerkannt, so daÇ man sie trotz der Amnestie verurteilen konnte. 

Das Reichsgericht nimmt nur neun F¿hrer an. Welche Heroen der Tatkraft m¿ssen sie gewesen sein, 

um allein fast ein ganzes Reich acht Tage lang zu beherrschen! Von 775 beteiligten Offizieren [98:] 

ist keiner bestraft worden. Sie waren alle keine F¿hrer, nur Mitlªufer. Keiner der Offiziere hat Ver-

antwortungsfreudigkeit genug gehabt, gegen diese Bezeichnung zu protestieren. Keiner hat erklªrt: 

Wenn man mir nachsagt, daÇ ich bei einem so verantwortungsvollen Schritt, wie eine Rebellion, nur 

ein Mitlªufer war, wenn man von mir behauptet. daÇ ich eine solche Handlung aus Blindheit mitma-

che, meine Pflicht nicht kenne, so leugnet man mein F¿hrertum, meine Offiziersqualifikation ¿ber-

haupt. Ich stehe zu meiner Tat. Ein einziger ï Zivilist ï hat es gewagt, so zu handeln ï nachdem er 

im Ausland in Sicherheit war. Und als Kapp sich freiwillig stellte, tat er es nur, weil er nach dem 

Vorgang des Jagowprozesses wuÇte, daÇ er keine oder fast keine Strafe zu erwarten hatte. 

Eine weitere Ungerechtigkeit der damals gewªhrten Amnestie besteht darin, daÇ sie sich nur auf die 

gegen das Reich gerichteten Unternehmen bezog. Dagegen galt die bayrische Rªterepublik als ein 

nur gegen Bayern gerichtetes Unternehmen, obwohl die Rªterepublik die Beziehungen zum Reich 

abgebrochen hatte und dem bayrischen Gesandten Weisung gegeben hatte, seinen Posten zu verlas-

sen. So wurden die Rªterepublikaner eingesperrt, die Kappanhªnger amnestiert. 

Interessant ist übrigens, daß eine gelegentlich des Kapp-Putsches herausgegebene Verordnung des 

Reichspräsidenten Ebert vom 19. Mªrz 1920 Ăzur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnungñ, welche auÇerordentliche Kriegsgerichte einsetzte, sich nicht gegen Kapp und seine Anhä-

nger richtete, sondern gegen die bei der Niederwerfung des Kapp-Putsches entstandenen kleineren Un-

ruhen von Links. Obwohl der Kapp-Putsch eine viel größere Ausdehnung besessen hatte, wurde gegen 

ihn nicht mit Hilfe der Sondergerichtsbarkeit eingeschritten. (Vgl. Halle, Sondergerichtsbarkeit.) 

Die folgenden Tabellen zeigen das Schicksal der Anhªnger und F¿hrer beim Kapp-Putsch und bei 

der bayrischen Rªterepublik. 
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